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I. Eine Handschrift des Georgios Pachymeres.

(Cod. Monac. gr. 442.)

Codex graecus 442 der Bayerischen Staatsbibliothek in

München enthält das Geschichtswerk des Georgios Pachy-

meres. Es ist ein stattlicher Band aus dem soliden Papier

des 14. Jahrhunderts, Blattgröße 190 >< 280 mm. An Wasser-

zeichen finden sich die Vase (ähnlich Briquet, Les filigranes,

Nr. 12464), ein oder zwei Kreise mit dem Kreuz (Br. 2941.

3168), ein Doppelkreis mit Kreuz (Br. 3130), der Buchstabe M

(bei Keinz, Die Wasserzeichen, Nr. 117), Früchte verschiedener

Art (Br. 7373. 7375. 7379), der Bogen (ähnlich Br. 790) und

der Sperling (Br. 12094 und 12174). Die Handschrift gehörte

bis zum Jahre 1806 der Stadtbibliothek von Augsburg und

trug dort die Signatur p. 68 n. 19, die auf den Katalog von

Reiser‘) hinweist; im Jahre 1544 war sie mit anderen wert-

vollen Handschriften in Venedig von dem aus Kerkyra stam-

menden Handschriftenhändler Antonios Eparchos für die Biblio-

thek der damaligen Reichsstadt gekauft worden”). Die ältere

Geschichte der Handschrift ist zunächst nicht bekannt, daß

sie auf griechischem Boden entstanden ist, wird weiter unten

deutlich werden. Der Einband, starke Holzdeckel mit einem

Überzug aus weißem Leder, das eingeprefäte Ornamente trägt,

ist eine deutsche Arbeit des 16. Jahrhunderts.

1) Index manuscriptorum bibliothecae Augustanae . . . a M. Antonio

Reisero. 1675. .

2) Vgl. O. Hartig, Die Gründung der Münchener Hofbibliothek.

Abhandl. der K. Bayer. Akad. d. Wiss, Philos.-philol. und hist. Klasse,

XXVIll, 3 (München 1917), S. 246; Spyr. Lampros, N50; 'Ellqvo/mi/iwv

6 (1909), S. 419.

lt
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Den 356 Blättern der alten Handschrift sind im 16. Jahr-

hundert 28 von mir im folgenden mit römischen Ziffern be—

zeichnete Blätter hinzugefügt worden, die als Wasserzeichen

den bekannten Pilgerhut (ähnlich Br. 3401) zeigen. Die sämt-

lichen Blätter der Handschrift sind jetzt in folgender Reihe

angeordnet: I—XIlI. 1—7. XIV—XXI. 8—356. XXII—XXVIII.

Die jüngeren Blätter enthalten keinen Text mit Ausnahme von

f. XXI, das von einer'Hand des 16. Jahrhunderts den aus der

alten Handschrift verloren gegangenen Anfang des Geschichts-

werkes bietet bis fiovxi’ag xai zaraoräoswg I 13, 81). Die Er-

gänzung ist wahrscheinlich auf Veranlassung des Eparchos von

einem seiner Schreiber vorgenommen worden, denn von seiner

Hand stammen auf f. XXI" die Worte 82g zo’öe 6141-, die den

Anschluß an f. 8r, das mit diesen Worten beginnt, sicher stellen.

Dann folgt auf den alten'Blättern 8—356 der ursprüngliche Text.

Zur Textkritik ist die Handschrift bisher nicht benützt

worden. Hieronymus Wolf hat sie gekannt und in seiner Aus-

gabe der ersten elf Bücher des Nikephoros Gregoras (Basel. 1562)

verwertet, sich dann aber damit begnügt, in lateinischer Über-

setzung den Inhalt der einzelnen Kapitel und res quolibet libro

memorabiles mitzuteilen (S. 258—270). Denn die Handschrift

schreckte ihn ab, sich näher mit Pachymeres 'zu beschäftigen,

und ziemlich unwirsch schreibt er darüber an Anton Fugger

(Niceph. Gregor. I, pag. C): ex Augustana bibliotheca illud

Opus acceptum perlegi, et ea -quae non inutilia videbantur,

excerpta Gregorae adieci: ne quoad possem et liceret, volun-

tati tuae atque officio meo deessem. Ac plura sane collegis-

sem, nisi‘is codex et principio et fine mutilus, in medio etiam

aliquot foliis partim exsectis, partim marinis fluctibus (ut opinor)

madefactis, et litteris vetustate exolescentibus, studio meo et

oculis diuturna fere et perpetua lectione ac scriptione fessis

et hebetatis vehementer adversatus esset atque incommodasset.

Im Jahre 1578 wurde die Handschrift nach Tübingen an Martin

l) Die byzantinischen Historiker zitiere ich stets nach der Ausgabe

im Bonner Corpus.
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Crusius geschickt, der auf f. XXII" folgenden Eintrag machte:

"0,1m! rö 181'510; rööe s’de Magzivog ö Ifgoüocog 51' Tvßt’yyn xatoi

196'905 Ötarävav ä’tct awmgt’ag ‚arpoä‘lz n57 i9qu 666a. Crusius

las aber die Handschrift nicht nur durch, sondern verfertigte

sich eine vollständige Abschrift, heute cod. Mb. 13 der Uni-

versitätsbibliothek in Tübingen‘). Aber auch Crusius scheint

sich mit dem Werke des Pachymeres nicht weiter beschäftigt

zu haben. ‚

Die Schicksale der Handschrift in der Zeit vor dem 16. Jahr-

hundert und ihr ursprünglicher Umfang und Inhalt lassen sich

nicht leicht erkennen. Vielleicht schon bald nach ihrer Ent-

stehung war der erste Einband durch eingedrungene Feuchtig-

keit, deren Spuren noch überall sichtbar sind, zerstört worden,

die alte Ordnung der Blätter hatte sich aufgelöst, zahlreiche

Blätter waren dabei verloren gegangen, die Ränder vielfach

zerfetzt und abgerissen worden. Die Unordnung bemerkte ein

Leser, der darüber zuweilen Randnotizen machte, nach den

Schriftzügen um die Wende des l4. Jahrhunderts, z. B. —— ich

verbessere die zahlreichen Verstöße gegen die Orthographie ——

f. 239V: Evrafiöa Äst’nemi (püüon eögfioeag er Ö’moösv, f. 240‘:

rööe TÖ (püMov s’v rfi e’wdm ovyygmpfi e’ou ‚uetä rö ngcötov,

f. 243V: e’waüfia Äst’nemz 991511015 86981977 es Ö’mofiav, f. 247‘:

ro’Öe TÖ (püüov äÄÄaxoü ygtiips xal oz’m äwaüfla. Dann aber

kam der Codex in die Hände eines verständigen Mannes. Er

verbesserte die von jenem Leser bemerkte Unordnung, so dat’a

die betreffenden Blätter wieder an ihren rechten Platz kamen,

und fiickte mit Sorgfalt die zerfetzten Ränder wieder aus; er

trug auch auf ff. 1—5 auf dem neuen Rande die zum großen

Teil zerstörten Zahlen des Kapitelindex in roter Farbe wieder

nach. Aber die fehlenden Blätter konnte er nicht ersetzen und

durchgelesen hat er das ganze Werk auch nicht, sonst könnten

nicht zahlreiche Blätter auch jetzt noch an falscher Stelle stehen.

1) Durch die Güte der Direktion der 'l‘übinger Universitätsbibliothek

durfte ich die Hs in München benützen; vgl. die eingehende Beschreibung

bei W. Schmid, Verzeichnis der griechischen Handschriften der K. Univer-

sitätsbibliothek zu Tübingen (1902), S. 34 ff.
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Die Handschrift ist nicht so schwer zu lesen, wie Wolf

klagt, im übrigen aber trifft seine Beschreibung zu. Außer

dem fehlenden, von jüngerer Hand dann ergänzten Anfang des

Werkes finden sich noch andere Lücken und Blattversetzungen.

Hinter f. 15 ist ein Blatt verloren gegangen, auf dem der Text

I 30,2 n7; 7:61er zol'g OLÖ'ÜQOLC — 32,19 noüa’m; 17' TO’Ü

nlnm’ov stand, die. Blätter 50—89 müssen folgendermaßen ge—

ordnet werden: 50. 52——82. 51. 83. 84. 86. 85. 88. 87. 89.

Hinter f. 255 fehlt wieder ein Blatt, «Motag xavöoc — xal

aöroxgätogt (II 2524725513), hinter f. 318 zwei Blätter,

ydg nÄeZora 1(23)! —- ßaoalebg ne’pnwv xai (II 447,2—452, 7),

hinter f. 352 abermals zwei Blätter, wxövreg e’x nagööov ——

1(23)! äqpeffic (II 556,15—»561,l2). Zwischen f. 355 und 356

sind gar zehn Blätter ausgefallen, mxt’onjv L’e’vat —— ,m‘y (pwga-

193517 öfiöev (II Süß-591,12), und hinter dem letzten Blatt

f. 356, das mit den Worten xal 117g millst Evve’mme endet,

fehlt der ganze Schluß des Werkes II 593,16 —652‚ 19, der

etwa 24 folia, also drei volle Quaternionen, ausgefüllt haben mag.

Diese Verluste gehen, wie sich später noch deutlicher

zeigen wird, bis in denAnfang des 15. oder gar in das l4. Jahr—

hundert zurück. Später vermerkte ein Leser die Folienzahlen

auf dem oberen Rand der Blätter, a'—15g'. Wenn das zehn

mehr sind als die jetzt noch erhaltenen 356 alten Blätter, so

erklärt sich das aus dem Versehen, da6 die Zählung von gnö’

sofort nach o’ übergeht; außerdem zeigt die Zählung, daß

f. 16, als x’ bezeichnet, damals noch zwischen f. 20 (Lü’) und

21 (xa’) stand. Der gleiche Besitzer hat auch auf dem unteren

Rand der Vorderseite der Blätter die Quaternionenzahlen mit

griechischen Zeichen angegeben und dazu jedes Blatt inner-

halb eines Quaternio mit arabischen Ziffern numeriert. Er

scheint es auch gewesen zu sein, der das vielleicht schon schwer

beschädigte erste Blatt des Textes entfernte; denn fi'. 1-—7 tragen

die Signatur a l—a 7, aber a8 fehlt, f. 8- ist bereits als ßl

signiert; in der Zählung der einzelnen Blätter dagegen am

oberen Rande sind ff. 1—7 als a’—C' und 8 ff. als 17', 19’ etc.

signiert. Von Quaternio ö' an korrigierte er seine Zählung
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nach einer älteren Quaternionenbezeichnung, und dieses Durch-

einander mag ihn bestimmt haben, schließlich eine ganz neue

Zählung am oberen Rande der Blätter zu notieren.

Die erwähnte ältere Quaternionenbezeichnung ist für den

ursprünglichen Umfang der Hs wichtig. Auf f. 15" steht in

grober Schrift mit roter, beinahe verblat‘ater Farbe ö’, f. 22r 8',

f. 30‘ g’, f. 38'5’, f. 46r 17', f. 54'29’, f. 60W, f. 69‘ta’, f. 78r „5”;

von da ab hört diese Zählung auf. Sie ist auch auf der

letzten Seite einer Lage zuweilen noch erhalten, z. B. f. 53V17',

f. 59" 19’, f. 68" L’, f. 77v La’. Dafä sie nicht ursprünglich ist,

lehren einige Fehler, vor allem die Zusammenfassung der, wie

oben gezeigt wurde, nicht so zusammenhängenden Blätter 46

bis 53 in einen Quaternio 17’. Immerhin läfät die Bezeich-

nung erkennen, daä damals noch dem auf f. 15r als Ö’ be-

zeichneten Quaternio drei andere vorausgingen. Quaternio y'

begann also damals mit dem jetzt fehlenden Blatt, auf dem

der Text des Geschichtswerkes anfing, und umfaExte außerdem

die jetzigen Blätter 8—14. Von den vorhergehenden Blättern

gehörten fi'. 1—5 zusammen zum ersten Quaternio. Auf f. 1r

steht am oberen Rand zwischen zwei Kreuzen, fast verwischt

und kaum noch lesbar, die Aufschrift KÖ— N K =’Inaoi7<;

ngrög vmgi. Dannyfolgt, von einem zierlichen Ornament

eingerahmt, in Majuskeln mit roter Farbe der Titel des Ge-

schichtswerkes: Xgovmöv Fewgyc’ov Uaxvluägn 1027 ngwrenöt’nov

m12 ömazozpülaxog. Hieran schließen sich bis f. 5" die Kapitel-

überschriften von Buch I l—V 17, expl. Hsgl zo‘n: änoxgt-

oragt’wv 1027 ßam/la’a); ual n7; 102") natgcägxov o’moxwgfioew;

u’g n‘yv n7; IIsgtp’lämov ‚uowiv (I 9,18). Der Schlulä des Index

von lib. V—VI 36, der nach anderen Hss in der Bonner Aus—

gabe I 9 —11 gedruckt steht, nahm, wie sich leicht berechnen

läßt, noch etwa 3 Seiten ein, also die ursprünglichen ff. 6

und 7r des ersten Quaternio. Die Kapitelindices zu lib. VII

bis XIII stehen jetzt in den in zwei Bände geteilten Aus-

gaben am Anfang des zweiten (II 3—11). Allein das ist'eine

Neuerung jüngerer Hss, die das Werk in zwei Teile zerlegt

haben, von denen Buch I—VI die Regierung des Kaisers
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Michael VIII. Palaiologos, Buch VII—XIII die Zeit des Kaisers

Andronikos II. umfaßt. Ursprünglich war das Geschichtswerk

einheitlich, in unserer Hs werden Buch I—XIII durchgezählt;

daher ist es wahrscheinlich, daß auch die Kapitelindices aller

Bücher dem Gesamtwerke vorausgingen. Die Indices zu Buch VII

bis XIII (II 3—11) füllten ungefähr 14 Seiten aus, so blieben

. vom zweiten Quaternio noch etwa 1—2 Blätter frei. Das eine

davon ist das noch jetzt dem Anfang des Textes vorausgehende

f. 6, das auf besonderem Falz steht. Die jetzige Vorderseite

ist leer, f. 6v zeigt das in Farben mit großer Sorgfalt aus—

geführte Bild des Schriftstellers mit der ebenso sorgfältig ge—

schriebenen Beischrift von erster Hand: Fsa’igyto; ngwräxömog

117g äytwtäm; 101") 193m") ‚ueyälng e’xulnofag xal ömaiotpülafi 6

IIaxv/ze’gng xai ovyygmpeüg. Das jetzige f. 7 ist dagegen erst

später an diesen Platz gestellt worden, es wird uns weiter

unten noch beschäftigen. Mit dem dritten Quaternio, dessen

erstes Blatt verloren gegangen und jetzt durch f. XXI ersetzt

ist, begann der Text des Geschichtswerkes.

Von der ursprünglichen als sicher vorauszusetzenden Qua-

ternionenzählung ist in der ersten Hälfte des Textes der Hs

nichts mehr erhalten. Sie stand wie in allen sorgfältig ge-

schriebenen byzantinischen Hss ganz unten am Rande der

Blätter und ist daher beim späteren Binden abgeschnitten worden.

Erst in der zweiten Hälfte der Hs, wo die Sorgfalt des Schrei-

bers nachließ, setzte er die Signaturen höher hinauf dem Texte

näher und so sind sie hier der Schere entgangen. Sie sind

von erster Hand in der gleichen hellroten Farbe geschrieben

wie die Initialen und die Überschriften der Kapitel. Sie be-

gegnen zuerst auf f. 192r = Äy’, dann f. 200r = ÄÖ’, f. 208r = ‚is’,

f. 216r = Äg’, f. 224r = ÄC’, f. 232r = 217’, f. 240‘ = 129", f. 248r

= ‚u’, das Blatt hinter f. 255, das mit ‚ua' signiert war, ist

ausgefallen, f. 263r = ,uß’, f. 27lr aus Versehen wieder ‚uß'

statt ‚uy’. Ebenso sind die letzten Seiten eines jeden Quaternio

signiert. Von Quaternio ‚uy’ an hat der Schreiber sich damit

begnügt, nur die. letzte Seite der betreffenden Lage zu sig-

nieren, so f. 286V = ‚uy', f. 294V = ‚uö', f. 302" = ‚us’, f. 310v
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= ‚ug’, f. 318V = ‚uC’. Hinter f. 318 fehlen zwei Blätter, daher

trägt das jetzige f. 324:V die Signatur „17', f. 332v = ‚uü’, f. 340v

= v’, f. 348v = va'. Es begann also mit f. 176‘, dem Beginn

des zweiten Teils des Geschichtswerkes, der die Regierung des

Kaisers Andronikos II. erzählt, der Quaternio Äa'. Der erste

Teil der Hs umfafäte, wenn kein Irrtum des Schreibers vor-

liegt, genau 30 Quaternionen.

Bezeichnet man die erhaltenen Blätter mit ihren jetzigen

Nummern, die verloren gegangenen mit x, so ergibt sich für

den ersten Teil der ursprünglichen Hs folgende Zusammen-

setzung: flil bis 5+9x+f.6+1x+fl’.8bis15+lx+

ff. 16 bis 175, zusammen 185 Blätter; sie verteilten sich, Wie ich

jetzt nicht im einzelnen nachweisen will, auf 24 in der Regel

acht Folien starke Quaternionen. Das 6. Buch des Geschichts-

werkes endet f. 173V. Die beiden folgenden Blätter, der Schlufä

des 24. Quaternios, enthalten keinen Text. Auf f. 174r steht

das Bild des Kaisers Michael VIII. Palaiologos mit der Bei-

schrift: ani‘yl äv ngnfi n53 öetfi morög ßaatleizg Hai az’no—

xgdtwg ‘Pwpat’wv, Aoüzag "Am/610g Kai/‚V7776; ö Halawlöyog

(Taf. II). fi'. 174" und 175r sind leer, f. 175v trägt das Bild

des Kaisers Andronikos II. Palaiologos mit der Beischrift:

’Avögövmog e’v ngrq’i Itfi 19565 mozög ßamle-bg xai aüroxgäzwg

'Pcopat’wv ö Halatolöyog (Taf. III).

Was auf den sechs verloren gegangenen Quaternionen

(25——30) des ersten Teils der alten Handschrift gestanden haben

mag, wird uns später noch beschäftigen; ich bringe einstweilen

die Beschreibung zu Ende. Der größte Teil des Codex ist in

dunkelbrauner Tinte von einer Hand geschrieben worden, die

sich anfangs großer Sorgfalt und einer gewissen Eleganz be—

fleißigt, in der letzten Hälfte des zweiten Teils dagegen immer

gröber und nachlässiger wird. Von dieser Hand stammt der

Text auf ff. 1—9. 11" Zeile 1——5. fi'. 12——14. 16V—23. 25—31.

33—34% 35'. 38r erste Hälfte. 41r—43V. 44". 46V—49r Zeile 3.

fi'. 50"—-60V. (SV—62'. 63“ sechste Zeile v. u.—64", 65V—68’.

69V—70". 71V—75". 76K 79V—84‘. 86Y—89". 90r—95". 96"

bis 157". 158—160‘. 161‘_163". 164"-—-—169". 170"——173V.
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192r—356". Der Schreiber lebte aber in einem Kreise, vie1-

leicht in einem Kloster, dem auch noch andere schreibkundige

Männer angehörten. Einer von diesen hatte den zweiten Teil

von Buch VII an zu schreiben übernommen und von ihm

stammen in einer etwas steifen, senkrecht stehenden Schrift

ff. 176—191, die ersten 18 Kapitel des VII. Buches. Aber

dann scheint er die Lust verloren zu haben, den ganzen Rest

des zweiten Teils schrieb wieder die erste Hand. Ihr halfen

übrigens bei der Fertigstellung des ersten Teils nicht weniger als

vier Genossen, die in recht verschieden gearteter Schrift bald

einzelne Seiten oder Blätter, zuweilen nicht mehr als eine

halbe Seite beisteuerten; das im einzelnen darzulegen ist hier

nicht notwendig. Bedenkt man aber, dalä für den ersten Teil

die runde Zahl von 30 Quaternionen vorgesehen war und gerade

der Anfang des VII. Buches von einem Schreiber stammt, dessen

Hand im ersten Teil nicht wiederkehrt, so liegt die Vermutung

nahe, dafä die Vorlage unserer Handschrift aus zwei Bänden

bestand, gerade so wie die Vatikanischen Hss aus je zwei Bänden

bestehen. Dem widerspricht auch nicht die Tatsache, dafä Pachy-

meres selbst sein Geschichtswerk, das er von Buch I—XIII

durchzählte, als Einheit betrachtet wissen wollte, wie seine

Bemerkungen am Schluß deutlich erkennen lassen (II 652,16):

Ü ‚ua’vrot ys ovvöln iorogt’a m31! öexargzäßv Äöyaw nsgw’xu 196-

vovg öäovrog ‚uo’vov nevrfixovra, xaö’ öv XGLQÖV xal ö ßaorlei‘);

’Avögöwxog töv aöröv n7; 172mm; nagi’nnsvs xgövov.

Außer den Kapitelüberschriften der Schreiber finden sich

gelegentlich Emendationen und andere Bemerkungen sowohl

von erster Hand wie von späteren Lesern am Randel), auch

Martin Crusius hat hin und wieder eine Emendation hinzu-

l) So steht f. 315V von einer Hand des 15. Jahrhunderts ein Mittel,

um unter Gebet und Anrufung des h1. Symeon des Styliten die Wurm-

krankheit zu heilen. Martin Crusius hat in seiner Abschrift cod. Tübing.

Mb 18, p. 518 die Notiz richtig als superstitiosa quaedam und barbare

difl‘iculterque scripta charakterisiert; ein Bruchstück einer Heiligenlegende,

wie W. Schmid in seiner Beschreibung der Hs. a. a. 0., S. 35 meint,

ist es nicht.
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gefügt. Von diesen Randbemerkungen besitzt historisches In-

teresse die Notiz auf f. 102‘7 zu I 295,14 HZ, die nach Ver—

besserung der vielen Schreibfehler lautet: Mxon‘yl Äs’yu u‘w

nsgiögüümov ngwtoßeoudng xal ‚us’yav öops’otmov TÖ’V Tag-

xavetaßmv Maar/Ä, ’Avögövmov öä zöv ngcötov äöelgoöv az’noö

röv ‚uäyav xovootaülov, ’dewnv es Iöv Thgxavstaizr/m 8g fms'om

äEogt'ag xai (pvlaxdg ‚11€ng xai 101") üavo’nov aötoö 7tan 1m")

ngwtosEaöelrpoü ai’noü 101") ßaotls’mg, Qsoöooiav öä 11‘711 ‚usydlnv

orgatonsöägxwaav 11‘7v Ö’vrwg fiytao/‚te’vnv. Ü de Noatoyyömooa

vövyan‘yg 17v 105 ‚usydlov öoysotixov 1017 Tagxavstcötov 55 äte’gag

yvvamög ysvmüsioa aötcfi, 117g 1'017 ngwrootgäwgog ’Avögow’xov

toü Aoüua öziyatgög 31/ xai ’Angnvöv oi noÄ/loi gleyov. Für

die Geschichte der Hs ist wichtiger die von dem gleichen Leser

auf f. 101" zu I 292,9 hinzugefügte Notiz: Mägöav Äs’yu n‘yv

toü nsgmlötov ‚ueyälov Öoyeon’nov xvgoü Nmntpögov rm7 Tag-

101/6166101) yvvai’xav, äÖsÄtpi‘yv öä 1017 ßam/ls’wg, ngopämmv öä

1027 xgatacoü xal äyt'ov 71min: aö'fiäwov xai ßaozls’wg 1027 Kav-

ranova/oü nugoü ’dewov. Darnach ist diese Notiz während

der Regierung des Kaisers Johannes Kantakouzenos (1341 bis

1355) geschrieben worden. So wird der Schlufä bestätigt, den

auch der Charakter der Schrift nahe legt, daEx unsere Hand-

schrift bald nach dem Tode des Pachymeres, der um 1310

starb, und noch in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts

entstanden ist.

Den verloren gegangenen sechs Quaternionen vom Ende

des ersten Teils gehörte einst das jetzt am Anfang auf beson-

derem Falz stehende Blatt f. 7 an. Auf der jetzigen Vorder-

seite steht, von erster Hand und mit der gleichen Sorgfalt

wie der ganze erste Teil geschrieben, ein Verzeichnis der hohen

Kirchenämter: I]th «In änxlnmaauxcbv Öqommt’aw. Inc. 'EEd;

nga'nn. 'O ‚uäyag oz’xorö/‚cog m1. expl. Ei; raita 5;: 10"»! 289a)-

‚uävwv ävögäw. Die Liste ist wichtig, sie weicht von der im

Werke des Ps.-Kodinos überlieferten (p. 3——6) und den von

Gretser und Goar ihren Ausgaben beigegebenen Listen (p. 113

bis 117) nicht unwesentlich ab. Auf f. 7v steht das Bild des

Kaisers Theodoros II. Laskaris mit der zum Teil weggeschnit-



12 10. Abhandlung: A. Heisenberg

tenen, aber ergänzten Beischrift: Geööwgog Ev ngufi (qu 19696)

matög ßaotlebg xai aöroxgdtwg 'Pw/zac’wv (Aoüwag ö Aäaxagtg

(Taf. I). Das Bild nahm einst die volle Höhe des Blattes

ein, beim späteren Binden ist der obere Rand stark beschnitten

worden. Der untere Rand aber ist erhalten und so liest man

dort jetzt noch in halbverwischter ‚hellroter Farbe die Quater-

nionenbezeichnung xö’. Der Platz der Zahl beweist auch, dafä

f. 7" ursprünglich die Vorderseite des ‚Blattes war. Es kann

kaum einem Zweifel unterliegen, daß der hier dargestellte

Kaiser Theodoros Laskaris nicht der erste dieses Namens ist

(1204—22), sondern sein Enkel Theodoros II. Laskaris (1254

—l258), denn mit der Regierung dieses Kaisers beginnt das

Werk des Pachymeres.

Das ist auch wohl der Grund gewesen, weshalb dieses

Blatt später an den Anfang der Hs gestellt wurde. Ursprüng-

- lich stand es als schmückende Beigabe am Schluß des ersten

Teils wie die beiden anderen Kaiserbildnisse. Stil und Technik

verraten, daß die Bilder der drei Kaiser ebenso wie das Bild

des Pachymeres von dem gleichen Künstler gemalt worden

sind. Auch die Beischriften stammen alle von 'der Hand des

ersten Schreibers. Aber während die Beischrift zum Bilde des

Pachymeres noch mit der gleichen Sorgfalt geschrieben ist wie

der ganze erste Teil des Werkes, sind die drei anderen Bei—

schriften so flüchtig und unordentlich geschrieben wie der

Schluß des zweiten Teils. Auch daraus ergibt sich, dafä die _

drei Kaiserbilder erst nach der Vollendung der ganzen Hs

hinzugefügt worden sind.

Über den Wert der Münchener Hs für die Text—

kritik des Geschichtswerkes ist mir ein abschließendes Urteil

jetzt nicht möglich. Zwar hat mir Herr S. G. Mercati über

die Hss in Rom mit größter Liebensw’ürdigkeit weitgehende

Auskunft gegeben, für die ich auch an dieser Stelle meinen

herzlichsten Dank sage, allein die Kollationen vorzulegen Wäre

nur Stückwerk, da mir die Hss in Venedig, Paris und im Es-

curial jetzt nicht zugänglich sind. Possins Ausgabe beruht

auf einer Kontamination von Lesarten der Vatikanischen und
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Pariser Codices, eine neue Ausgabe würde nicht nur einen

reineren Text bieten können, sondern auch für die historische

Forschung. von Bedeutung sein. Alle Hss scheinen auf einen

Archetypüs zurückzugeben, der an verschiedenen Stellen be-

reits unleserlich geworden war. Im übrigen ist der Monacensis

nicht nur die älteste, sondern ohne Zweifel auch die beste von

allen bekannten Hss. Bekker hat sich um neue Codices nicht

bemüht, seine Ausgabe im Bonner'Corpus ist im ganzen nichts

als ein Abdruck der Pariser. Aber wenn er auch seine Ge-

wissenhaftigkeit verleugnete, sobald er sich auf byzantinisches

Gebiet begab — und fast das ganze Bonner Corpus stammt

von ihm — so verließ ihn doch auch hier sein philologischer

Scharfblick nicht. Manche Korruptel hat er festgestellt, deren

Heilung der Monacensis bringt, und an den meisten Stellen

werden seine Emendationen, die er wohl erst bei der Korrektur

der Druckbogen dem Byzantiner in Gnaden bewilligte, durch

die Münchener Hs bestätigt.

II. Der zweiköpfige Adler der byzantinischen Kaiser.

Das Zeichen der letzten byzantinischen Kaiser aus dem

Hause der Palaiologen ist der zweiköpfige Adler, als Symbol des

Kaiserhauses von Byzanz hat er seinen Siegeszug durch Europa

angetreten und ist das Wappen der mächtigsten Herrscher-

geschlechter geworden. Aber der Ursprung des kaiserlichen

Symbols liegt noch im Dunkeln, die Zeit, wann die Kaiser

von Byzanz den Doppeladler zu ihrem Zeichen wählten, steht

noch keineswegs fest. Es ist das Verdienst von Sp. Lampros,

diese Frage mit Entschiedenheit gestellt 'und gründlich unter-

sucht zu haben‘). Das Ergebnis war überraschend: in keiner

literarischen Quelle und auf keinem Denkmal der Kunst, das

zu dem Kaiserhause in Beziehung steht, begegne der doppel—

l) Sp. Lampros, 'O öme’anlog derög 1017 BvCavu’ov. Ne’og 'EümoywiÄ

„an: 6 (1909) 433——473; dort ist auch S.433 ff". die ältere Literatur ver—

zeichnet; 7 (1910) 338—34l; 8 (1912) 235.
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köpfige Adler vor dem 13. Jahrhundert. Die kaiserlichen Adler

würden in zahlreichen Quellen oft erwähnt, besonders in den

Zeremonienbüchern, aber es finde sich keine sichere Nachricht,

dafä das ’Wappentier doppelköpfig dargestellt wäre. Die An-

sicht von Lampros forderte zur Nachprüfung heraus. Indessen

die meisten Beispiele für den doppelköpfigen Adler, die Bees

beigebracht hat‘), gehören eben dem Zeitalter der Palaiologen

oder gar der Epoche nach dem Jahre 1453 an’) und scheinen

daher die, Hypothese von Lampros eher zu bestätigen, die

wenigen Belege aber aus der Zeit vor dem 14. Jahrhundert

halten einer kritischen Betrachtung nicht stand. Ein Relief

des Archäologischen Museums in Andros gehört zusammen mit

anderen ähnlichen Reliefs auf Naxos und Paros, die von Ada-

mantiou als Denkmäler neuerer Zeit angesehen werden 3).

Übrigens fehlt noch eine Publikation dieser Reliefs, die ver-

sprochene Arbeit von Bogiatzides, auf die Bees hinweist, ist

meines Wissens bisher nicht erschienen. Wichtiger wäre eine

im Numismatischen Museum in *‘Athen aufbewahrte Bleibulle

eines ßaotlmöc ngwroonaödgtog xai argamyög Flldöog aus

dem 9.] 10. Jahrhundert, wenn sie wirklich das Bild des zwei-

köpfigen Adlers zeigte. Allein Konstantopoulos, der sie zuerst

veröfi'entlichte‘), hat inzwischen nach sorgfältiger Reinigung

i) N. A. Bees, Zum Thema des zweiköpfigen Adlers bei den Byzan»

tinern. Repertorium für Kunstwissenschaft 35 (1912) 321—330; vgl. dazu

die Bemerkungen von Paul Marc, Byz. Zeitschr. 22 (1918) 289.

h) Die von Aristarchi in den Izvjestija des K. Russ. Archaeol. In-

stituts in Konstantinopel 6 (190011) 237—252 veröffentlichte griechische

Übersetzung der ll. Novelle Justinians über die Privilegien des Erzbis-

tums von Achrida, in der ein Wappen mit dem Bilde des zweiköpfigen

Adlers beschrieben wird, ist eine Fälschung. Aristarchi setzte sie in

das 13., Bees in das 14.—15. Jahrhundert. Dann hat B. A. Felkersam,

O l‘epo'h apxienncxona Axpuncnaro (Vom Wappen des Erzbischofs von

Achrida), in der Zeitschrift I‘epöou'hnz (Wappenkunde), März 1913, S. 43— 53

gezeigt, daß die Fälschung der Wende des 17 I18. Jahrhunderts ange-

hört und das darin beschriebene Wappen das Werk eines westeuro-

päischen Künstlers ist.

3) Vgl. Lampros, a. a. O. 6 (1909) 468 f.

4) K. M. Konstantopoulos, Bug‘avuuzd ‚uolvßöo'ßoulla 3V trfi 737.21;-
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erkannt‘), daß darauf der einköpfige Adler dargestellt ist.

Wenn in einem aus dem Jahre 1142 stammenden Inventar

eines Athosklosters ßlaru’a ä'xovm derer); ömloü; erwähnt_wer-

den, so sind das nicht unbedingt zweiköpfige Adler, sondern

je zwei Adler, die wie auch andere Tiere auf Seidenstofi'en‘ paar-

weise gegenständig geordnet sind. Diese Ansicht wird nicht

dadurch widerlegt, daß im neugriechischen Volkslied der Sin-

gular den); ömlög den kaiserlichen Doppeladler bezeichnet.

Von stärkerer Beweiskraft scheint dagegen das letzte der von

Bees aus der Zeit vor dem 14. Jahrhundert gebrachten Bei-

spiele zu sein, der prachtvolle purpurrote Seidenstofi’ mit zwei-

köpfigen Adlern, dessen Teile heute in Vich, Paris und Berlin

sich befinden’). Der Stoff ist bei den Reliquien des hl. Ber-

nardo Calvo (1233—43) gefunden, aber von Falke setzt ihn

aus stilkritischen Erwägungen in die Zeit um 1000. '

Über die Verwendung des Adlers als Ornament in der

byzantinischen Seidenweberei ist inzwischendurch von Falke

reiches Licht verbreitet worden. In der Zeit vom 10. bis

13. Jahrhundert findet sich unter anderen Tierfiguren wie

Löwen, Greifen u. a. auch nicht selten der Adler, meist wie

die anderen Figuren in doppelt gegenständiger Anordnung und

einköpfig3), zuweilen aber auch zweiköpfig‘). Es kann nach

von Falkes Ausführungen nicht mehr zweifelhaft sein, dat'i das

Motiv des zweiköpfigen Adlers schon vor dem l3. Jahrhundert

im byzantinischen Kunstgewerbe und besonders in den kaiser-

lichen Webereien bekannt war. Aber damit ist die Ansicht

von Lampros, datä erst im 13. Jahrhundert gerade der Doppel-

mm5 Nouiaitauxrä Movas/(p ’Aöqu'w. Journal international d'archeologie

numismatique 5 (1902) 163, Nr. 47.

l) Vgl. J. N. Sworonos, Hd"); s’ysvvfiflr] mu‘ u’ umrahmt ö öms’qyalog

den}; 1017 BvL‘avu’ov, Athen 1914, S. 38.

z) Jetzt vorzüglich abgebildet bei von Falke, Kunstgeschichte der

Seidenweberei ll (Berlin 1913), Nr. 249.

‘ 5) Vgl. bei von Falke, a. a. 0., Abb. Nr. 245. 250. 251. 253. 255. 256.

‘) Außer auf dem erwähnten Seidenstolf in Vieh (Nr. 249) auch auf

dem nach von Falkes Ansicht vielleicht sizilianischen Stoff Nr. 254 und

dem Stofl’ Nr. 260, den von Falke für cyprisch hält.
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adler kaiserliches Symbol wurde, nicht widerlegt. Denn am

Ende der Palaiologenzeit und nach dem Fall von Konstan-

tinopel ist eben ausschließlich der Doppeladler das Zeichen des

Kaisers, findet sich in reicher Fülle auf Denkmälern aller Art l)

und lebt als Symbol der untergegangenen Kaiserherrlichkeit

im Bewußtsein des griechischen Volkes und in seinen Liedern

fort; der einköpfige Adler findet sich nicht mehr. Vor dem

Zeitalter der Palaiologen gilt der Adler als das kaiserliche

Symbol, aber eben nicht ausschließlich der Doppeladler, nichts

berechtigt uns dazu, den gelegentlich vorkommenden Ausdruck

ßamimol ästoa’ gerade auf den Doppeladler zu deuten. Sworonos

hat in einer weit ausgreifenden und feinsinnigen Studie”) her-

vorgehoben, daß die kaiserlichen Adler auf den Fußkissen, den

Schuhen, Beinschienen, Zelten, Sätteln erwähnt werden, die

für den Gebrauch der kaiserlichen Personen bestimmt waren,

und an der kaiserlichen Triere. Er weist darauf hin, daß diese

Gegenstände auf Ansicht von beiden Seiten berechnet waren,

und möchte daraus die Entstehung und den Beweis für den

Doppeladler auch in älterer Zeit ableiten. Allein die Denk-

mäler bestätigen diese geistreiche Theorie nicht und das ge-

legentliche Vorkommen des Doppeladlers in mittelbyzantinischer

Zeit auf den nur auf Frontalansicht berechneten Seidenstofl‘en,

und nur auf diesen, widerlegt die Hypothese auf das bestimmteste.

Schließlich behält doch Lampros darin recht, daß der Doppel—

adler erst im Zeitalter der Palaiologen das kaiserliche Symbol

im ausschließlichen Sinne geworden ist. Er war es zweifellos

in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Denn wie Georgios

Phrantzes (184,10) erzählt, war eines der Schiffe, das im

Jahre 1438 dem Kaiser Johannes Palaiologos bei seinem Be-

such in Venedig entgegenfuhr, ihm zu Ehren auf das präch-

tigste geschmückt und trug vorn das kaiserliche Wappen mit

l) Die Reliefs in den Athosklöstern (bei Sworonos, a. a. 0., Abb. 22

-—24) müssen noch genauer publiziert und untersucht werden; Lampros

(a. a. 0., S. 455) hielt sie meines Erachtens mit Recht für jung, Sworonos

möchte sie in die mittelbyzantinische Zeit datieren.

2) Vgl. o. S. 15, A.1.
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dem doppelköpfigen Adler: ual (5150 Äs’ovrsg 170m! e’v 137 71915va

xgvoo'i m12 ‚ueoov az’iräw äerög Öms’cpalog. Das ist, soviel wir

bis jetzt sehen, die erste und einzige Stelle der byzantinischen

Literatur, die den Doppeladler als kaiserliches Wappen erwähnt.

Lampros hat auch sehr schön auf der mittleren Erztür von

St. Peter in Rom ein Relief von Filaret nachgewiesen, auf

dem die Abfahrt des Kaisers aus Konstantinopel dargestellt

ist; die kaiserliche Kajüte ist hier ebenfalls mit dem Doppel-

adler geschmückt.

Andere Denkmäler aus dem 15. Jahrhundert kann ich

übergehen, da hier nichts mehr zweifelhaft ist. Aber die Frage,

Wann der Doppeladler in ausschließlichem Sinne kaiserliches

Symbol wurde, ist noch keineswegs gelöst. Aus dem 14. Jahr-

hundert stammen einige kleine, schlecht gearbeitete Münzen

mit dem Doppeladler‘), die Lampros dem Kaiser von Trape-

zunt, Manuel III. (1390—1417), Wroth’) diesem Kaiser und

seinem Vater Alexios III. (1349—1390) zuweisen wollte. In-

zwischen hat Muschmofl' gezeigt"), daß sie dem bulgarischen

Zaren Michael III. (1323—1330) gehören, der die Tochter des

Kaisers Andronikos II. Palaiologos (1282——1328) geheiratet

hatte“). Lampros hat angenommen, dal5. zur Zeit dieser Münzen

der Doppeladler schon als Symbol der Kaisergewalt gegolten

habe. Er ist aber noch weiter gegangen. Er hat darauf

hingewiesen, dal5. der Doppeladler bereits auf einer Reihe

von Denkmälern der muhamedanischen Völker Kleinasiens im

13. Jahrhundert sich findet, insbesondere auf zahlreichen Münzen

der Ortokiden. Doch nicht in ihnen sieht er den Ursprung

des Symbols, sondern in den seit uralter Zeit in Mesopotamien

1) Abb. bei Lampros, a. a. 0., S. 445; Sworonos, a. a. 0., S.14.

2) Wroth, Catalogue of the ,coins of the . . . empires of Thessa—

lonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum (London 1911),}S. 301,

nr. 32—34, Taf. XLl 3——5.

3) N: A. Muschmofl', Bulgarische Münzen mit dem zweiköpfigen Adler

(bulg.)‚ Izvjestija der Bulgarischen archäologischen Gesellschaft 3 (1912/3),

81—87.

4) Nicht die Tochter Andronikos’ III.‚ wie Sworonos, a. a. 0., S. 15

angenommen hat, vgl. Nikephoros Gregoras I 390, 16 f.

Sitzgsb. d. philos.-philol. u. d. bist. K1. Jahrg. 1920, 10. Abh. 2
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und Kappadokien heimischen Denkmälern, besonders zahlreichen

Reliefs, die der Doppeladler schmückt. Von ihnen hätten zu-

erst die griechischen Kaiser in Nikaia das Symbol übernommen.

Nach der Wiedereroberung von Konstantinopel habe der erste

Kaiser Michael VIII. Palaiologos (1259—82) Bedenken getragen,

dieses neue, dem Orient entlehnte und der von ihm gestürzten

Dynastie der Laskares eigentümliche Symbol zu verwenden,

seine Nachfolger aber wären zu dem Zeichen der nikänischen

Kaiser zurückgekehrt.

Die sehr starken Bedenken, die Lampros’ Hypothese von

vornherein erwecken mufä, hat Sworonos mit Recht hervor-

gehoben, doch gestehe ich, dafä mir eine Widerlegung noch

nicht geglückt scheintl). Denn der Versuch, eine ununter-

brochene Tradition für den Doppeladler als das Zeichen des

byzantinischen Kaisers von den Anfängen des Reiches bis in

das 13. Jahrhundert nachzuweisen, kann bei dem häufigeren

Vorkommen des einköpfigen Adlers auf den älteren Denkmälern

nicht auf die Weise gelingen, daß die Adler auf den Uniformen

der kaiserlichen Familie als Doppeladler erklärt werden, ohne

daß irgend ein sicherer Beweis dafür gegeben wäre. Aber in

der Tat kann der Ursprung des byzantinischen Doppeladlers bei

den Kaisern von Nikaia nicht gefunden werden. Lampros bringt

für seine Auffassung nicht mehr als ZWei Zeugnisse. Das eine

ist die Nachricht bei Georgios Akropolites, dal3 Michael Pa-

laiologos im Jahre 1259 als Kaiser von Nikaia seinen Bruder

Johannes nach der Rückkehr aus dem siegreichen Feldzuge in

Griechenland auszeichnete, indem er ihm das Recht verlieh,

Schuhe mit goldgewirkten Adlern zu tragen: ö „a, aÖIäÖeÄtpog

1013 ßaotläwg 10?; xvavo’c’g neöt’lmg a’yxeuoüa/Le’rovg ezxe xai

xgvcoüqwig ästoüg (I 173, 12 meiner Ausgabe). Diese Nach-

richthat Nikephoros Gregoras I79, 20 ohne Änderung über-

nommen, Pachymeres variiert den Wortlaut I 108, 9: e’xe’ivov

ydg ual ßaadmoig ästoi’g ward u‘) 0151/17193; äysyälvve. Auch

Lampros begeht hier, freilich zögernd, den Irrtum, die Adler

l) Vgl. auch die Besprechung von E. Gerland, Berl. philol. Wochen-

schrift 37 (1917) lll ff. '
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für doppelköpfig zu. erklären, obwohl er selbst, als es sich um

das Zeremonienbuch handelte, diese Deutung als nicht zwingend

abgelehnt hatte.

Das andere Beweisstück ist das Bild des Kaisers Theo-

doros II. Laskaris in unserer Münchener Handschrift f. 7"

(Taf. I). Das Original hat Lampros nicht gesehen, er glaubte,

es wäre eine Zeichnung ohne Farben 1).

Hieronymus Wolf hat zuerst das Bild (vgl. Taf. I) in

Originalgröße mit den drei anderen Miniaturen der Handschrift

in der Vorrede- seiner Ausgabe des Nikephoros Gregoras in

einem prächtigen Holzschnitt veröfl'entlichtg), der freilich die

Züge des Gesichts nur recht unvollkommen wiedergibt. Die

Abbildung wiederholte Lambecius3), darnach gab Lampros‘)

eine verkleinerte Reproduktion. Der Kaiser, dessen Haupt der

kreisförmige Nimbus umgibt, steht in aufrechter Haltung auf

dem hohen Polster eines niedrigen Schemels. Das schmale

jugendliche Antlitz — der Kaiser starb schon im Alter von

36 Jahren — ist von einem kurz geschnittenen, schwarzen

Spitzbart umrahmt, die dünnen Enden des Schnurrbarts fallen

herab. Das Haupt schmückt ein goldgestickter kegelförmiger

mit Edelsteinen besetzter Hut, von dem vier Perlenschnüre

auf die Schultern herabhängen; ein besonders großer Edelstein

bildet die Spitze”). Der Kaiser trägt den odmw; ‚uälag, eine

l) A. a. 0., S. 450. Hardt nennt im Catalogus codicum manuscrip-

torum bibliothecae regiae Bavaricae lV 370 f. die imagines ohne weitere

Beschreibung und verweist auf Wolf und Lambecius, von Farben spricht

er nicht; die unbeholfenen farbigen Kopien in stark verkleinertem Maß-

stabe, mit denen der Tübinger Lehrer Christian Pfister die Abschrift

von Martin Crusius auf dessen Wunsch geschmückt hat (vgl. Schmid,

a. a. 0., S. 35), scheint Lampros gekannt zu haben. _

2) Nicephori Gregor-ae Romanae hoc est Byzantinae historiae libri XI.

Basileae 1562.

8) Commentarii de augustissima bibliotheca Caesarea Vindobonensi,

ed. Kollar. VII 155.

4) A. a. 0., S. 449; in noch kleinerem Maßstabe Sworonos‚ a. a. 0., S. 14.

5) Über die Kopfbedeckung der Kaiser vgl. Kodinos, De ofi‘. S.50, 21 e.

und dazu Gretsers und Goars Kommentar S. 290 f., der übrigens fast

nur auf literarische Quellen sich stützt und viele Fragen ofl'en läßt.

2*
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an den Handgelenken dicht anliegende, bis auf die Füße herab-

reichende Ärmeltunika, um die Schultern ein goldgesticktes

Omophorion, das in breiter Bahn die ganze Länge des Körpers

herabfällt bis zu dem ebenfalls goldgestickten breiten Saum,

der unten die Tunika einfaßt. Omophorion und Saum sind

mit Perlen und Edelsteinen besetzt, der Rand des Omophorion

ist mit einer Garnitur von jedesmal drei Perlen,“ einer größeren

zwischen zwei kleineren, geschmückt. Die gleiche Ausstattung

zeigt der breite Gürtel, der die Tunika in der Mitte um—

schließt, das Ende ist über den linken Arm geworfen und

fällt tief herab, das Futter des Gürtels ist purpurrot. Vier-

eckige Besatzstücke ähnlicher Art schmücken die Oberärmel,

Ellbogen und die Seiten der Tunika in Kniehöhe, doch fehlt

hier wie an dem breiten Saum der Tunika das Perlengehänge.

An den Füßen trägt der Kaiser die roten Schuhe. Der rechte

Unterarm ist aufwärts gebogen, die Hand trägt ein goldenes

Szepter, das von einem Rubin gekrönt wird, auf dem das goldene

Kreuz sitzt. Die linke Hand hält eine geschlossene Rolle.

Diese schon in mittelbyzantinischer Zeit‘) übliche ßaoi—

Äetog 0:017) ‚uerd Möaw xai ‚uagyo’zgaw nolvreläw’) pflegte der

Kaiser bei Gelegenheit feierlicher Repräsentation zu tragen,

die Beschreibung im Buche des Kodinos über die Hofämter

stimmt in allem wesentlichen mit unserem Bilde überein, nur

trägt er hier die Rolle statt der Akakia“).

Von besonderem Interesse ist für uns das Uovnnäötov, der

Fußschemel mit dem hohen Polster, auf dem der Kaiser steht.

Der rote Stoff wird von breiten, goldgewirkten Bändern ge-

halten, die beiden Seiten schmücken die kaiserlichen Adler.

Man kann auf den Denkmälern eine gewisse Entwicklung der

l) Vgl. z. B. in der Pariser Gregorhs 510 aus dem 9. Jahrhundert

die Zeremonialbilder der Kaiserin Eudokia mit ihren Söhnen Leon und

Alexandros (bei Omont, Facsimiles des miniatures des plus anciens ma-

nuscrits grecs de la Bibliotheque Nationale du V16 au XIe siecle, Paris

1902, pl. XVI) oder des Kaisers Basileios I. (ebenda pl. XIX).

'1) So nennt sie eine Handschrift des Niketas Akominatos p. 629, 7, Anm.

3) Vgl. Kodin. p. 51.
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Gestalt dieses unentbehrlichen Requisits der höfischen Reprä-

sentation verfolgen. In der älteren Zeit ist es ein niedriger

viereckiger, mit Perlen und Edelsteinen geschmückter Schemel,

das hohe Polster fehlt‘). Es erscheint, so viel ich sehe, zu-

erst“) in den Miniaturen des Chrysostomoscodex (Coisl. 79) vom

Jahre 1078, wo der Kaiser Nikephoros Botaneiates einmal auf

dem Thron sitzend, das andere Mal stehend seine Füße darauf

setzta). In beiden Fällen ist das Kissen mit reicher Stickerei

versehen, aber die Adler fehlen, die, was mir Wichtig zu sein

scheint, in den Miniaturen überhaupt recht selten vorkommen.

Auf der Münchener Miniatur aber ist in der Tat das Polster mit

einem zweiköpfigen Adler geschmückt, und diese Verbindung

des Kaisers Theodoros II. Laskaris mit dem Abzeichen ist für

Lampros der entscheidende Grund gewesen, die Entstehung des

Symbols am Hofe von Nikaia zu suchen. Auf den Münzen

dieses Kaisers findet sich das Zeichen nicht. Zwar hat Oktavius

de Strada in seinem numismatischen Werke De vitis impera-

torum et Caesarum Romanorum, Francofurti1615, p. 350. 3524)

eine Münze veröffentlicht, auf welcher der Kaiser ähnlich

wie auf unserer Miniatur wiedergegeben ist. Aber Zweifel an

der Echtheit hat schon Du Cange geäußert“), die moderne

Numismatik hat die angebliche Münze als unecht beiseite ge-

schoben und Lampros hat zuletzt den Nachweis geführt, dafä

das angebliche Münzbild eine freie Erfindung von Strada eben

l) Vgl. z. B. bei Omont, a. a. O. pl. VIII. XV. XIX. XX. XXXI.

XXXlI. XXXIX. u. ö.

3) Das Bild des Nikephoros Phokas im Cod. Marc. lat. 342 (XI 158),

wo der Kaiser ebenfalls auf dem Polster steht, stammt erst aus dem

15. Jahrhundert, vgl. Lampros, Ns'og ‘EÄ/lnvogwriywv 1 (1904) 61; Empe-

reurs byzantins (Athenes 1911), p. 38 f.

3) Ebenda pl. LIII. LIV.

‘) Wiederholt in der ausführlicheren deutschen Ausgabe: Warhafi'te

und vollkommene Beschreibung aller Römischen Kayser, Frankfurt 1623,

S. 444; die erste Ausgabe des Werkes De vitis etc. von Jacobus de Strada,

’ Tiguri 1557, enthält die Münze noch nicht; die Abbildung auch bei

Lampros a. a. 0., S. 447.

5) Vgl. Lampros, a. a. 0., S. 447 f.
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nach dem Bilde unserer Handschrift ist. Er hält es für mög-

lich, daß Strada selbst in Augsburg die Miniatur gesehen habe,

obwohl jede Nachricht darüber fehlt. Es läfät sich aber mit

Sicherheit zeigen, daß das nicht der Fall war, sondern da6 die

Münze nach der Abbildung bei Wolf gezeichnet ist.

Denn prüft man das Original, so ergibt sich eine Über—

raschung: auf der Miniatur stehen nicht zwei zweiköpfige Adler,

sondern nur einer. Rechts steht ein Doppeladler mit zwei

Köpfen und zwei langgestreckten Hälsen, aber der Adler auf

der linken Seite des Polsters hat unzweifelhaft nur einen Hals

und einen Kopf. Es ist auch nicht möglich anzunehmen, dalä

der Künstler hier zwar einen Doppeladler gemeint, aber nur

den einen Hals und Kopf gezeichnet hätte, der von vorn sicht-

bar gewesen wäre, während der andere Hals auf der Rückseite

des Kissens gedacht werden sollte. Denn dann hätte er auch

die Hälfte des Leibes hinter dem Rande verschwinden lassen

müssen. Es ist aber der ganze Rumpf gezeichnet, aus seiner

Mitte wächst, durch einen Wulst abgesetzt, der eine Hals rich-

tig heraus; ein zweiter Hals auf der Rückseite des Kissens

müßte auf dem linken Flügel oder auf einem zweiten Rumpfe

sitzen. Erst in den Nachbildungen aus der Hs ist auch dieser

' Adler zweiköpfig geworden. Bei Wolf beginnt der Irrtum,

denn von absichtlicher Fälschung kann natürlich nicht die Rede

sein; aus Gründen der Symmetrie gab sein Zeichner auch dem

Adler links den Ansatz eines zweiten Halses, noch nicht den

zweiten Kopf. Das hat erst Pfister in der Tübinger Abschrift

getan und den gleichen Fehler beging Strada; auch bei ihm hat

der zweite Adler links zwei Hälse und zwei Köpfe wie der Adler

rechts. Nun ist es freilich aus Gründen der Symmetrie nicht

nur unwahrscheinlich, sondern ganz unmöglich anzunehmen,

daß man in der kaiserlichen Fabrik auf dem gleichen Kissen

zwei verschiedene Adler sollte angebracht haben; und ebenso

wenig ist einem byzantinischen Miniator eine solche Willkür

zuzutrauen. Sieht man aber genauer zu, so bemerkt man, daß

der zweiköpfige Adler rechts eine etwas hellere gelbe Farbe

zeigt als der Adler links. Er steht auch nicht auf der rechten
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Schmalseite des Kissens, wohin er gehört, sondern auf der

vorderen breiten Fläche. Die Zeichnung weicht im Stil ein

wenig ab von dem Adler links und ist nicht übermäßig ge-

schickt, die beiden Hälse wachsen nicht gleichmäßig aus dem

Leibe heraus, sondern nur die Linien des linken Halses schließen

organisch an den Rumpf an und setzen seine Umrisse fort, der

zweite Hals rechts ist in den Winkel zwischen dem linken Halse

und dem rechten Flügel eingesetzt. Mit einem Worte, der zwei-

köpfige Adler auf diesem Bilde scheint mir das Ergebnis einer

späteren Korrektur zu sein, ursprünglich muß auf dem Polster

auch rechts und zwar an der Schmalseite ein einköpfiger Adler

gestanden haben. Spuren jüngerer Überarbeitung finden sich

auch sonst. Den roten Grund des Polsters mußte der Korrektor

ebenfalls erneuern, dabei hat er dem linken Fuß des Kaisers,

der nach der Körperhaltung mehr rechts hätte stehen müssen,

eine unnatürliche Stellung unter der Mitte des Leibes gegeben,

er hat mit der roten Farbe dann auch die Hände und das

Gesicht des Kaisers übermalt und sogar die.Rolle in seiner

Hand, W0 die rote Farbe ganz unsinnig ist.

Deutlicher wird dies alles, wenn man die zwei anderen

Kaiserbilder der Hs betrachtet (Tafi’. II. III), wo die Rolle, wie

es sich gehört, weiß geblieben ist. Die beiden anderen Bilder

sind aber auch im übrigen von wesentlicher Bedeutung, denn

die Tracht und die Haltung der Kaiser stimmen durchaus mit

dem Bilde des Theodoros II. Laskaris überein. Kleine Varianten

sind bemerkenswert. Kaiser Michael hält die linke Hand mit der

Rolle vor den Leib, während sie bei Theodoros und Andronikos

etwas erhoben nach der Seite ausgestreckt ist; Kaiser An—

dronikos hält die rechte Hand, die das Kreuzszepter trägt,

nach unten, bei den beiden anderen Kaisern ist der Unterarm

etwas aufwärts gebogen. Statt der vier Perlenschnüre des

Skiadion auf dem Haupte des Kaisers Theodoros sind bei den

anderen Kaisern nur je zwei angegeben. Die beiden Palaio-

logen tragen starken, unten stumpf geschnittenen Vollbart,

dessen braune Farbe Michael als Mann in den besten Jahren

verrät, während Andronikos als Greis dargestellt ist. Allen
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drei Kaiserbildern ist übrigens ein so individueller Ausdruck

eigen, daß an der Lebenswahrheit dieser Porträts kein Zweifel

bestehen kann.

Auf dem Polster unter den Füßen des Kaisers Michael

sieht man wieder die verhältnismäßig groß und recht plump

gezeichneten Adler, beide sind einköpfig. Der Stil wie die

Farbengebung verraten, daß auch hier Anderungen vorgenom-

men worden sind, auch hier steht der linke Fuß des Kaisers

viel zu weit nach links. Die breiten, goldgestickten Bänder

sieht man hier wie auf dem Bilde des Kaisers Theodoros,

dagegen fehlen die Bänder auf dem Fußkissen des Kaisers

Andronikos. Statt dessen ist hier der rote Grund mit schwarzen

Ranken geschmückt, deren ganz unbyzantinischer Stil sie als

das Werk eines Künstlers der Renaissance verrät. Ebenso

stammt der etwas plumpe einköpfige Adler, der jetzt rechts

allein steht, von der Hand des Erneuerers, der hier den linken

Fuß des Kaisers in einer ganz unmöglichen Weise noch weiter

nach links setzte als auf den beiden anderen Bildern. Ur-

sprünglich muß auch links ein Adler gestanden haben; ob die

beiden einköpfig oder zweiköpfig waren, bleibt zunächst zweifel-

haft. Wenn der Erneuerer den einen Adler einköpfig darstellte,

während er auf dem Bilde des Kaisers Theodoros den zweiköpfigen

vorzog, sollte man allerdings eher glauben, daß auch in seiner

Vorlage ein einköpfiger Adler gestanden hätte. Allein bei der

Willkür, mit der er im übrigen verfuhr, läßt sich keine halt-

bare Vermutung äußern. Im ganzen ergibt eine Kritik der

drei Bilder, daß die Fußkissen übermalt und verändert worden

sind, daß auf den Fußkissen der Kaiser Theodoros II. Laskaris

und Michael VIII. Palaiologos ursprünglich einköpfige Adler

standen, während die ursprüngliche Gestalt der Adler auf dem

Fußkissen des Andronikos zweifelhaft bleibt.

Die Hypothese vom nikänischen Ursprung des Doppel—

adlers, die Lampros wohl nicht aufgestellt haben würde, wenn

er die Münchener Hs selbst gesehen hätte, läßt sich nicht auf-

recht erhalten. Bis zum Beginn der Regierung des Kaisers

Andronikos II., das lehren die Kaiserbilder deutlich, war der
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zweiköpfige Adler noch nicht das kaiserliche Symbol geworden.

Zweifelhaft bleibt es ferner, ob überhaupt der Begriff des

Wappens als eines bestimmten Kennzeichens und unveränder-

lichen Symbols für die höchste Gewalt oder auch einer be-

stimmten Familie den Byzantinern schon im 13. Jahrhundert

vor der Zeit des Kaisers Andronikos II. geläufig war; daß sich

dieser Gebrauch im Abendlande längst eingebürgert hatte,

bildet kein Argument dagegen. Der Adler war in Byzanz

ein Schmuckstück, das stets der Herrscher zu führen berechtigt

war, darin wirkte die römische Tradition fort. Beide Arten

des Bildes kommen vor, der einköpfige Adler, wie es scheint,

häufiger, der Doppeladler ist bisher nur auf bestimmten Seiden-

stofi'en der mittelbyzantinischen Zeit nachgewiesen, die in ihrem

Stil unter fremdem Einfluß stehen. Eine Wendung scheint ein-

zutreten unter Kaiser Andronikos II. Zuerst in Verbindung

mit diesem Kaiser erscheinen die zweiköpfigen Adler in zwei un-

zweifelhaft echten Urkunden, auf die wir näher eingehen müssen.

III. Zu den Urkunden von Monembasia.

Es gibt zwei auf Pergament geschriebene Chrysobullen

des Kaisers Andronikos II.‚ in welchen dieser dem Metropoliten

von Monembasia die Würde eines Exarchen des Peloponnes ver—

leiht. Beide befinden sich in Athen, die eine als Cod. gr. 1462

in der Nationalbibliothek‘), A, die zweite als Nr. 80 [3570]

im Museum der Christlich-archäologischen Gesellschaft“), B.

Im Archiv für die Herausgabe der griechischen Urkunden des

Mittelalters bei der Münchener Akademie besitzen wir von beiden

Urkunden vorzügliche Photographien, die seinerzeit Paul Marc

in Athen angefertigt hat. An der Spitze beider Urkunden

steht auf Goldgrund das auch in der Größe gleiche Bild, leider

1) Vgl. die Beschreibung bei J. und A. Sakkelion, Kaui/layog "In

lugoygdqawv I17; ’E'Üwxiy’g BLfiÄtoflfixng n7; 'Eüdöog, S. 261 f.

2) Vgl. die Beschreibung bei N. Bees, Kazdloyog m‘w zstgoygätpaw

zwölxwv n7; thauavmfi; dgxatoloywfig äratgst’a; 140777037, im Deltion der

Gesellschaft 6 (1906), 111 ff.
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in beiden stark zerstört, doch ist in B die Figur des Kaisers

leidlich gut erhalten. Auf einem niedrigen viereckigen, mit

Edelsteinen geschmückten Suppedion steht rechts vom Beschauer

Christus im Himation, die Linke trägt das Evangelienbuch, die

Rechte ist segnend erhoben; sein Haupt ist durch den Nimbus

mit eingezeichnetem Kreuz geschmückt. Links von ihm steht

der Kaiser in genau der gleichen Tracht und Haltung wie die

Kaiser in unserer Münchener Handschrift. Das Haupt umgibt

der Nimbus, vom Skiadion fallen vier Perlenschnüre herab, die

linke Hand mit der Rolle ist seitwärts gestreckt, die rechte,

die das Kreuzszepter hält, nach der Schulter gehoben. Über dem

Bilde Christi steht E XÖ, daneben hat auf beiden Urkunden

jedesmal eine andere Hand als die des Schreibers der Urkunde

Name und Titel des Kaisers hinzugefügt: ’Avögövmog s’v ngtq3

'tqö 198653 morög ßamlsb; xai aöroxgätwg ‘Pwyat'aw Komnyvög ö

Ha/Iawlöyog. Der dichte, fast viereckig geschnittene Bart von

brauner Färbung zeigt den Kaiser in der Blüte der Jahre. Das

Ful’äkissen ist wieder von roter Farbe, mit zwei Borten über-

spannt, rechts und links sind die Adler angebracht. Hier sind

sie zweiköpfig. Die Bilder sind leider gerade an dieser Stelle

stark zerstört, zudem werden die Köpfe des Adlers rechts, wenn

ich mich nicht täusche, vom Saum des Mantels überschnitten;

aber sie sind zweifellos vorhanden und links deutlich erkenn-

bar; in den bisherigen Beschreibungen von Sakkelion, Bees und

Lampros sind auch keine Zweifel geäußert worden. Steht also

hier der Doppeladler, so muä man daraus den Schlufä ziehen,

dafä Andronikos II. diese Gestalt des wappentieres bevorzugt hat.

Daß der doppelköpfige Adler damals schon als Wappen im

abendländischen Sinne gegolten habe, ist damit übrigens noch

nicht erwiesen.

Wir besitzen außerdem, worauf schon Lampros kurz hin-

gewiesen hat‘), noch ein Kaiserhild, das durchaus in diese

Reihe gehört. Cod. Paris. Suppl. gr. 309, eine Pergamenths

1) A. a. 0., S. 450, wo übrigens die Nr. 209 statt 309 für die Pariser

Handschrift ein Druckfehler ist.
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aus dem XV. Jahrhundert, enthält die Leichenrede des Kaisers

Manuel Palaiologos (1391—1423) auf seinen Bruder Theodoros.

Auf f. VI steht das Bild des Kaisers, das Bordier folgender-

maßen beschreibt‘): Manuscrit remarquable par un beau por-

trait de 1’ auteur (17 cent. de haut). ll est peint de face sur

fond d’or, debout, la couronne en tete, revetu de ses habits

imperiaux de pourpre, a parements d’or garnis de pierres pre-

cieuses, et les pieds poses sur un riche tapis de pourpre a

aigles et a bandes d’or. De 1a main droite il tient le sceptre

termine per une croix et de la main gauche 1a mappa circensis.

Diese letzte Bemerkung ist natürlich ein Irrtum; die mappa

circensis, die wir von den Konsulardiptychen des 4. und 5. Jahr—

hunderts kennen, ist in der spätbyzantinischen Zeit undenkbar;

auch ohne das Original gesehen zu haben, möchte ich annehmen,

dafä der Kaiser die Akakia in der Linken hält, jenes charak-

teristische byzantinische Symbol, von dem Kodinos schreibt

De ofi‘. p. 51,5 ff.: (pogeZ ö ‚Bamlebg . . . s’v öä zfi ägzozegrz

ßldnov xaßömt äomög. 6863/161101! ‚ustd ‚uavövlc’ov' ö ßldnov 5x6:

gab/w äwög m12 xalsi‘mz äxam’a, und von dessen Bedeutung er

folgende Erklärung gibt: dw‘z 101") xaßyatog, (3) ualehat äxam’a,

a3; 62310/4815. rö töv ßaotle’a tanewöv 8711m a”); 01/77161! xai ‚m‘y

öcd IÖ I77; ßaoL/lst'a; {51,009 änaigsoöai nal ‚ueyalavxei‘v, Öw‘z toü

‚uavövlr’ov zo 1015m; ä’otatov uai zö ‚usmßat’vew äqo’ätägov ein;

ä’regov. Bordier hat statt des ganzen Bildes leider nur das

Fußkissen veröffentlicht, aber da stehen wie in der Münchener

Handschrift rechts und links die einköpfigen Adler. Also auch

am Anfang des 15. Jahrhunderts war es noch nicht unmöglich,

die kaiserliche Würde durch das Abzeichen des einköpfigen

Adlers zu charakterisieren, erst um die Mitte des Jahrhunderts

und nach dem Fall von Konstantinopel ist das nicht mehr

der Fall.

Der nikänische Ursprung des Symbols ist nicht haltbar,

aber darin behält Lampros recht, daiä erst die Nachfolger des

1) H. Bordier, Description des peintures et autres Ornamente con-

tenus dans les manuscrits grecs de 1a Bibliotheque Nationale (Paris

1683), P. 281.
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Kaisers Michael‘) den doppelköpfigen Adler bevorzugt haben.

Sicher ist es auch kein Zufall, daß der Schwiegersohn Andro—

nikos’ II., der bulgarische Zar Michael, dieses Symbol annahm,

er wollte damit seine enge Beziehung zum Kaiserhause, wenn

nicht mehr, bekunden. Was den Kaiser Andronikos II. ver-

anlafäte, an die Stelle des einköpfigen den zweiköpfigen Adler

zu setzen, lassen die Quellen nicht erkennen. Von Bedeutung

aber erscheint es mir, dalä bereits die lateinischen Kaiser von

Konstantinopel das Zeichen des Doppeladlers geführt hatten’).

Nicht an nikänische oder ältere echt byzantinische Tradition

knüpfte Andronikos II. an, aber vielleicht an eine Überliefe—

rung, die aus der Zeit von 1204—1261'noch in Byzanz lebendig

war. Die flandrischen Kaiser hatten durch den Doppeladler

ihre Herrschaft über den Osten und den Westen symbolisiert,

ähnliche Gedanken mochten auch Andronikos II. bestimmen.

Denn gerade zu seiner Zeit begann Kleinasien, der Osten seines

Reiches, verloren zu gehen. Im Jahre 1288 siegte Osman über

das kaiserliche Heer und Melangina (Karadscha—hissar) wurde

die erste türkische Residenz auf byzantinischem Boden. Der

Siegeszug der Osmanen gegen Byzanz hatte seinen Anfang

genommen 3), und es ist bezeichnend für die Hilflosigkeit dieses

untergehenden Reiches, daß der Kaiser ihm nichts anderes

entgegenzustellen hatte als einen Anspruch und den Zauber

eines Symbols.

Wann aber bei den Palaiologen der Doppeladler aus einem

l) Wenn Lampros a. a. 0., S. 464 bei dem Kaiser Andronikos dem

Älteren die gleichen Gewissensbedenken wie bei Kaiser Michael vermutete

und die Verwendung des Doppeladlers erst auf den jüngeren Andronikos

zurückfübrte, so veranlaßte ihn dazu wohl der einköpfige Adler auf dem

Bilde des älteren Andronikos in der Münchener Hs. Allein er übersah

dabei den zweiköpfigen Adler auf den monembasiotischen Urkunden dieses

Kaisers, auf die er vorher selbst hingewiesen hatte.

2) Darauf ist schon früher hingewiesen werden, vgl. v. Köhne, Vom

Doppeladler. Berliner Blätter für Münz-‚ Siegel- und Wappenkunde 6

(1871/3) 20; Wroth, Imperial byzantine coins I l. Il 554; Sworonos

a. a. 0., S. 40 f.

3) Vgl. z. B. die ergreifende Schilderung bei Pachymeres II 388 fi'.
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Zeichen ihrer kaiserlichen Würde zum Wappen im abendlän—

dischen Sinne geworden ist, bleibt immer noch zweifelhaft.

Ich muß es den Spezialforschern auf dem Gebiete der Wappen-

kunde überlassen, genaueres festzustellen, aus den griechischen

Quellen allein ist das Problem nicht restlos zu lösen. Wahr-

scheinlich ist auch hierin fremdes Vorbild maßgebend gewesen.

Man muß in diesem Zusammenhang an den Einfluß erinnern,

den abendländische ritterliche Sitten im 14. Jahrhundert all-

mählich am Kaiserhofe von Byzanz gewinnen. Gerade in der

Zeit des Kaisers Andronikos II. wird dieser Einflufä durch Anna

von Savoyen, die zweite Gemahlin Andronikos’ III., von der

größten Bedeutung. Erst damals wurden das Turnier und andere

Sitten der vornehmen Gesellschaft des Abendlandes in Byzanz

heimisch 1), mit der Turniersitte war aber auch das Wappen ver-

bunden. Von entscheidender Wirkung mag dann endlich die

Reise in das Abendland geworden sein, die der ritterliche Kaiser

Manuel in den Jahren 1399—1402 unternahm. Er besuchte

in jenen Jahren die Höfe von Italien, Frankreich und England.

Durch die Macht der Verhältnisse war er hier geradezu ge—

zwungen, ein Wappen zu führen. Die letzte positive Lösung

des Problems von der Entstehung des byzantinischen Kaiser-

wappens erwarte ich daher aus den abendländischen Quellen.

Die beiden Urkunden in Athen sind noch in anderer Be-

ziehung bemerkenswert. Lampros hielt B für eine offizielle

Abschrift aus A, hierin Bees folgend, der in seiner Beschrei-

bung der Urkunde diese Ansicht ausgesprochen hatte. A ist

datiert vom Juni der 6. Indiktion des Weltjahres 6801, d. i. 1293.

Der Kaiser rühmt in der Einleitung die hohen persönlichen

Vorzüge des Metropoliten von Monembasia und die Bedeutung

l) Man vergleiche z. B. die lebendigen Schilderungen bei Nike-

phoros Gregoras I 482 f. und Kantakouzenos, der I 205,14 fl’. ausdrück-

lich sagt, dafi die fremden Ritter “div Zsyope'mv tCovotgz'av xal u‘x regu-

‚us’wa m’noi ngaözm Edl’öaäar 'Pwyat'ovg 057m) ngo'zsgov 11892 "In! totoüraw

efdo'ta; oÖös’v.
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der Stadt. Dann verleiht er dem Metropoliten die Würde eines

ä’äagxog 117g Hellonovvfiaov, bestimmt die Bistümer, die ihm

unterstellt sein sollen, und beschreibt ausführlich den Umfang

des gesamten Gebietes der Metropolis‘). B stimmt fast überall

im Wortlaut mit A überein, ein wesentlicher Unterschied be—

steht aber darin, daß der ganze Abschnitt über den Umfang

der Metropolis S. 159 Z. 6 v. u. ü Öt 127; e’nagxi’ag xz/l. bis

S. 160 Z. 11 v. u. n7; Kvöovgc’ag xal n7; Zsyevä; in B fehlt.

B ist im Jahre 1903 von der Insel Kythera in das Museum

der Christlich-archäologischen Gesellschaft nach Athen ge—

kommen. Darauf gründet sich die Annahme von Bees, das

Chrysobull sei eine für den Bischof von Kythera bestimmte

Abschrift von A, die ihm von Konstantinopel geschickt worden

wäre, um ihm von der Standeserhöhung des Metropoliten Mit-

teilung zu machen. Aus diesem Grunde sei der Abschnitt

über den Umfang der Metropolis weggelassen, andere Ab-

schriften derart seien vermutlich auch an alle übrigen in A

genannten, dem Metropoliten unterstellten Bistümer geschickt

worden. Von solchen Gewohnheiten der kaiserlichen Kanzler

ist indessen nichts bekannt, es müßte bei solcher Voraussetzung

auch noch vieles andere in der Urkunde überflüssig erscheinen;

vor allem aber müßte doch die Urkunde selbst irgendwie als

eine für den Bischof von Kythera bestimmte Abschrift gekenn-

zeichnet sein.

Aber die ganze Hypothese ist hinfällig, denn B ist keine

Abschrift, sondern eine neue Urkunde. Bees hat das schwer

zu entzifi'ernde Datum der Urkunde, die er beschreibt, nicht

richtig gelesen. Das Chrysobull stammt nicht, wie er angibt,

aus der 6. Indiktion und dem Weltjahre 6801, — das ist das

Datum der Urkunde A‘ — sondern das Datum von B lautet

auf den Monat Juni I77; ävwrauävng tergazatöexärng t’vöm-

l) Eine Abschrift von A ohne das Bild findet sich im Cod. Neapol.

II C 36, der Text ist wiederholt herausgegeben worden, zuletzt in den

Acta et diplomata ed. Miklosich-Müller V 154—161; dort und bei Bees

a. a. 0., S. 116 f. sind auch die älteren Ausgaben verzeichnet.
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"(7)110; 10i} äEamoxiltoowü Ömaxomooroö a’vvärov ä’zovg‘). Also

ist diese Urkunde B acht Jahre nach A, im Juni des Jahres

1301, ausgestellt worden, es ist keine Abschrift, sondern eine

neue Urkunde, auch nicht für Kythera oder sonst ein anderes

Bistum, sondern Wieder wie selbstverständlich für Monembasia

bestimmt. Die Beamten der kaiserlichen Kanzlei haben, als sie

die zweite Urkunde entwarfen, die'ältere zum Muster genom-

men und nur so weit geändert, als es die veränderten Um-

stände und die neue Absicht nötig machten. Weshalb das

zweite Chrysobull vom Metropoliten erbeten war, wie der Text

besagt, entzieht sich unserer sicheren Kenntnis. Am wahr-

scheinlichsten ist es, daß die Lateiner, die in der Urkunde

erwähnt werden, inzwischen so starke Fortschritte im Pelo-

ponnes gemacht hatten, dalä der alte Umfang der Metropolis

nicht mehr aufrecht zu erhalten war und daher die Beschrei-

bung desselben fortgelassen werden mußte. Auf schwere Stö-

rungen der früheren Besitzverhältnisse deutet auch ein drittes

Chrysobull aus demselben Juni 1301, in dem der Kaiser auf

Bitten des Metropoliten die Besitztümer der Kirche von Monem-

basia bestimmt”). In dieser Urkunde werden auch ä’rsga öwi-

zpoga üeam’quam des Kaisers erwähnta), die sich auf die Rang-

erhöhung des Metropoliten und andere der Metropolis gewährte

Vergünstigungen beziehen sollen.

Übrigens sind, wie schon Bees angedeutet hat, noch einige

andere bemerkenswerte Unterschiede der beiden Chrysobullen

A und B festzustellen; es fehlen in B auch die Abschnitte

S. 159, 5—6: (pogeiv öä —— ölxata ä'xew, und S. 159, 10—14:

aöoaürwg Öä ——- ävö’ äre’gag anpävaewg. ' Im Jahre 1293 erhielt

der Metropolit das Recht, bei den feierlichen Gottesdiensten

1) Die beiden Zahlen rstgaxatöexa'mg und s’wdtov hat der Kaiser

wie üblich eigenhändig in den vom Kanzlisten freigelassenen Raum ein-

gefügt. In A hat Andronikos übrigens einen Fehler gemacht, in den

zwischen n7; äwazaus’mg und L’vömuc’övo; ausgesparten Raum schrieb er

n7; ä’xtr]; statt einfach ä'xmg.

2) Herausgegeben in den Acta ed. Miklosich-Müller V 161—166.

3) A. a. 0., s. 163,17.
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sich mit dem Sakkos zu kleiden und sich das ÖLßä/movlor

vorantragen zu lassen, beides hochgeschätzte Ehren, die sonst

nur dem Kaiser und dem Patriarchen zustanden und gelegent-

lich wenigen höchsten kirchlichen Würdenträgern durch be—

sonderen kaiserlichen Erlafä gewährt wurden 1). Ferner war

damals den ihm unterstellten Bischöfen befohlen worden, ihm

den Titel navayubmzog zu geben, und er erhielt außerdem das

Recht, seine amtlichen Schriftstücke mit der Angabe der In-

l diktion zu unterschreiben; auch das waren Vorrechte, die regel-

mäßig nur dem Patriarchen zustanden. Acht Jahre später

wird dies alles beseitigt, der neue Erlaß mindert die hohe

Stellung des Metropoliten erheblich herab. Der Grund ist

offenbar der gleiche, der den ganzen Abschnitt über den Um-

fang der Metropolis fortfallen ließ: die politischen Verhältnisse

im Peloponnes hatten inzwischen die Größe und das Ansehen

der Metropolis so stark gemindert, dafä die hohen Ehren nicht

mehr zu der jetzigen Lage passen wollten.

Nebenbei korrigiert das zweite Chrysobull einen Irrtum des

älteren. Damals war mit vier anderen Bistümern, die schon

früher der Metropolis Monembasia unterstellt gewesen Wären,

auch das Bistum 10i} Zaum/027 genannt worden (S. 159,16).

Offenbar aber ist diese Behauptung inzwischen angefochten

worden, denn in B fehlt das Bistum an dieser Stelle, wird dann

aber etwas später (Z. 22) unter denjenigen Bistümern genannt,

die durch diesen kaiserlichen Erlaß der Metropolis Monembasia

unterstellt werden und nach der Wahl des dortigen Erzbischofs

ihren Bischof erhalten sollen; das früher an der gleichen Stelle

in A genannte Bistum n7; 241269015017; fehlt dafür in B. Die

Angelegenheit des Bistums toü Zaum/027 erfährt ihre Erklärung

durch eine Synodalentscheidung vom Jahre 1396/7’), in wel-

cher das Bistum Wieder von der Metropolis Monembasia ge-

trennt und der inzwischen wiederhergestellten Metropolis von

Korinth zugewiesen wird. Denn es gelang dem Metropoliten

1) Vgl. das Nähere bei Du Cange, Glossarium mediae et infimae

graecitatis I 802 s. v. öißoi/movlov.

2) Acta II, S. 287 fi‘.
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von Korinth nachzuweisen, daß der Bischof wü'Zs/zevoü seit

alter Zeit ihm unterstellt gewesen und erst nach der Eroberung

von Korinth durch die Lateiner der Metropolis Monembasia

eingegliedert worden war. Das war eben durch das Chrysobull

von 1301 geschehen und der Metropolit von Korinth konnte

seinen Prozeß jetzt um so leichter gewinnen, weil die irrtüm-

liche Behauptung des Chrysobulls von 1293, das Bistum 105

Ze/„stoü hätte schon früher zur Metropolis Monembasia gehört,

durch das Chrysobull von 1301 bereits korrigiert worden war.

Beide Chrysobullen wurden bis in das 18. Jahrhundert

im Archiv des Metropoliten von Monembasia aufbewahrt. Nach

der Unterdrückung des von den Russen geschürten Aufstandes

flüchtete im Jahre 1769 Anthimos, der Metropolit von Monem-

basia und Kalamata, nach Kythera und nahm dabei auch das

eine Chrysobull, ofi'enbar das vom Jahre 1301, mitl). Als

er im Jahre 1775 nach Rußland auswanderte, blieb die Ur—

kunde in Verwahrung des Bischofs von Kythera, im Jahre 1903

wurde sie nach Athen in das Christliche Museum gebracht.

Das Chrysobull von 1293 scheint stets in Monembasia geblieben

zu sein, wo es im Jahre 1828 gezeigt wurde2); von dort kam

es später in die Nationalbibliothek.

IV. Ein Prostagma des Kaisers Michael VIII. Palaiologos.

a) Die Überlieferung.

Wir kehren zur Handschrift des Georgios Pachymeres

zurück. Zwischen f. 352, das mit den Worten s’nlöoEog cög

äla’mwv 777, stovl'tai öä = II 556,15 schließt, und f. 355,

das mit dem Anfang des letzten Buches = Il 561, l3 beginnt,

sind zwei Blätter des ursprünglichen Textes ausgefallen. Als

ich die Blätter ff. 353 und 354 las, die jetzt an dieser Stelle

stehen, bot sich eine Überraschung: sie enthalten einen Text,

der nicht zum Geschichtswerk des Pachymeres gehört. Es

l) Vgl. N. Stai, Raccolta d‘ antiche autorita e di monumenti storici

riguardanti 1' isola di Citera oggidi Cerigo, Pisa 1847, S. 49.

’) Vgl. Bees, a. a. 0., S. 119.

Bitzgsb. d. philos.-phllol. u d. hist. Kl. Jahr-g. 1920, 10. Abh. 3
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ist der Schluß einer Kaiserurkunde, deren Anfang verloren

gegangen ist: ein Kaiser verleiht einer hochgestellten Persön—

lichkeit die Rechte der Mitregentschaft. Da mir die Urkunde,

die auch in unserem Archiv nicht verzeichnet ist, unbekannt

war, suchte ich in den übrigen Handschriften des Pachymeres,

die ich feststellen konnte, in der H'ofi‘nung, den vollständigen

Text überliefert zu finden. Aber die in der Pariser Ausgabe

benutzten und auch die anderen römischen Hss enthalten die

Urkunde nicht. Doch findet sie sich in einer aus der Lawra

des h. Sabas stammenden, jetzt in der Patriarchatsbibliothek

zu Jerusalem als Cod. 4 aufbewahrten Hs, die ich bisher nicht

erwähnt habe. Papadopoulos—Kerameus hat sie entdeckt und

im Aslu’ov 117g iorogmfig uai Eüa'oloymfig e'tazgez’ag 117g EÄÄäöo;

3 (1889—91), 529——535 in einem Aufsatz anu'wocg nagt toü

‘Iegooolvymxoö naßömog 101") 1901/0401") Haxv/As’gn ausführlich

beschrieben l).

Diese Hs in Jerusalem (H), nach Papadopoulos-Kerameus

in den ersten zwei Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts ge-

schrieben, ist nichts anderes als eine direkte Abschrift aus

dem Monacensis Das Ornament, das in M f. lr den Titel

des Geschichtswerkes einrahmt, kehrt in H wieder, auch die

Inschrift IÖ W3 N K steht darüber, der Wortlaut des Titels

stimmt überein und es folgt wie dort das Kapitelverzeichnis

der ersten fünf Bücher, ofi'enbar auch nur bis V 17, obwohl

Papadopoulos-Kerameus das nicht ausdrücklich hervorhebt.

In H fehlt nach Papadopoulos-Kerameus, der sich leider

recht unbestimmt ausdrückt, ein großer Teil von I Kapitel 11

und 12, wie ich nicht zweifle das Stück I 30,2—32,19 ed. B.,

das auf dem in M zwischen f. 15 und 16 fehlenden Blatt stand;

ebenso fehlt ein großer Teil des 29., das ganze 30., 31. und

das 32. Kapitel des Buches, d. h. wohl der Abschnitt II

447, 2—452, 7., der auf den zwei in M hinter f. 318 ausge-

l) In der 'Isgooo/Ivruuxiy Btßlzoflrixn 3 (1897) 23 f. hat Papadopoulos-

Kerameus unter Hinweis auf seinen früheren Aufsatz nur eine ganz kurze

Beschreibung gegeben, die nichts Neues bietet.
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fallenen Blättern stand; dem widerspricht es nicht, wenn in

der Bonner Ausgabe dieser Abschnitt den Kapiteln 28——31

angehört, denn, Wie es scheint, zitiert Papadopoulos—Kerameus

nach den Kapitelzahlen nicht der Bonner Ausgabe, sondern

der Hs H, die mit M übereinstimmen. Auch die übrigen

Lücken von M werden sich in H wiederfinden, wenngleich

P.-Kerameus sie nicht bemerkt zu haben scheint. Auf den

unvollständigen Kapitelindex der ersten Blätter folgt wie in M

das Verzeichnis der Kirchenämter, die Bilder des Georgios Pachy-

meres und des Theodoros Laskaris dagegen fehlen. Auch sonst

finden sich einige Abweichungen von M, die dem Schreiber

von H zur Last fallen. Buch VI schließt mit den Worten

I 530, 11: tö Önom/wfioxew w‘z 1017 mvöüvov e’ööxu‘ vopL’Carat

und die ganze Hs ein paar Zeilen früher als M mit den Worten

II 593,6: xai az’rrm‘ig ’Ayoyaßdgovg, n‘yv ward ßaatläwg. Ob

hier eine mechanische Lücke vorliegt, läfät die Beschreibung

nicht erkennen. Auch alles, was Papadopoulos-Kerameus an

besonderen Lesarten erwähnt, stimmt mit M überein, und nur

selten hat H abweichend von seiner Vorlage eine neue Lesart

eingesetzt oder eine Anmerkung am Rande beigefügt, die sich

in M nicht findet. So hatte Pachymeres I 469, 3 bei der Er-

wähnung des Großdomestikos Michael Tarchaneiotes geschrieben:

öu 67‘] Mai Ha/iaiolo'yov ä’Äsyov ‚umgcowymcög. Dafür setzte

der Schreiber von H die Worte ein: ävöga s/Öyevfi xat äge't'xöv

m12 ÄMflstQOnÖÄS/LOV a”); ä}: n7; äEL’as‘, übersah aber, daß dabei

die Konstruktion des Satzes zerstört wurde. Die von ihm zu

der Stelle am Rande hinzugefügte Anmerkung, die in M fehlt:

’Iors’ov öä Ö'u ‚us’xgz 117g ßaaL/lac'ag ’AÄsEL'ov tot") Koyvnvoö x11. bis

ävayogsüsoöar änngtöwjoaro, stammt übrigens, wie ich nebenbei

bemerken möchte, aus Kodinos, De oE. p. 7, 1—13, und ist von

diesem Autor aus Anna Komnena I 147, 5 f. geschöpft.

Einen deutlichen Beweis, daß H unmittelbar aus M abge-

schrieben ist, zugleich ein charakteristisches Beispiel für den

Unverstand des Schreibers von H bietet die Betrachtung der

Stelle II 210,101): o” 70171) myxägmy; änl xgo’vmg n‘yv fiyepovt’av

1) Papadopoulos-Kerameus zitiert falsch ‘II 556,15. lt

3
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ä’xwv, 432’wa Öt xal TÖ Kgnzmöv xal zeig xaz’ ävaroliyv Övvä—

‚um; m1. Mit dem ersten ä’xaw schließt in M f. 243V, mit

dem zweiten ä’xwv beginnt f. 24411 Der Schreiber von H schrieb

das auch in der richtigen Reihenfolge ab. Er las aber unten

auf f. 243V von M die oben S. 3 erwähnte Notiz: ävzaüöa lei-

nemL (püüov, 825951977 Öz‘s Ö’moösv, und fand auf f. 247r oben

die Notiz: tööe zö 9015/1101! äüaxoü ygäws xal oz’m ävraüfla.

So glaubte er, f. 247 (inc. ägagötw; div 57:2 zu} tälet II 221, l4,

expl. a5; 529501: s’xulivowsg II 226, 4) müsse hinter f. 243 ge-

stellt werden und schrieb auf den Rand: iozäov, ö’u rö nagöv

xwgz'ov äys’yganto ä)! äte’gq ßißlcp, 01’»: s’v rcfi 711196er 16716;),

äll’ ä’pngooüev ‚uewl (pü/lla 195a äv zu? 15,184 101") Öszdtov xaqoa—

Äaz’ov. Papadopoulos—Kerameus meint, der Schreiber habe mit

diesem Hinweis recht und ein künftiger Herausgeber sollte ihn

berücksichtigen. In Wahrheit aber war die einst gestörte

Reihenfolge in M schon Wieder in Ordnung gebracht, als H

daraus abgeschrieben wurde, die Randnotizen in M stammen,

wie auch die Schrift verrät, aus dem 14. Jahrhundert, als die

Blätter noch an falscher Stelle standen.

Unzweifelhaft wird die unmittelbare Abhängigkeit der Hs H

von M bewiesen durch die Abschrift der Kaiserurkunde. Auch

in H schließt der vorausgehende Text des Pachymeres wie am

Ende von M f. 352v mit den Worten: cf); äla’wwv fiv, Fav—

vovirat 632 = II 556,1) 15, dann folgt der Text der Urkunde

in dem gleichen Wortlaut wie in M. Papadopoulos-Kerameus

hat den Text a. a. 0., S. 533——535, abgedruckt, allerdings

ohne jede Erklärung. Nun ist f. 353 in M am Rande be—

schädigt, von zehn Zeilen ist auf dem Recto des Blattes der

Se’hluß, auf dem Verse der Anfang verloren gegangen; aber

schon bevor die Handschrift in die Hände des Schreibers von

H kam, war der Rand durch Ankleben eines einfachen weißen

Papierstreifens äußerlich wieder in saubere Ordnung gebracht

worden. Und nun bietet der Text von H die Zeilen immer nur so

weit, als er in M bequem lesbar ist. Nachdem ich den aufgekleb—

1) Papadopoulos-Kerameus irrtümlich II 565,15.
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ten Streifen abgelöst hatte, konnte ich fast in jeder Zeile noch ein

paar Buchstaben mehr lesen als der Schreiber von H. Auch

Ergänzungen der Lücken hat er nicht versucht, und die wenigen

Ergänzungsvorschläge, die Papadopoulos—Kerameus gewagt hat,

werden durch die nach Entfernung des Streifens noch sichtbaren

Buchstaben widerlegt. So las der Schreiber von H in Z. 20

öw, P.-Kerameus ergänzte özo[g[CovtaL Z’otaoöaz]; entfernt man

den Streifen, so liest man öi’ ö’llov. Z. 21 endet H mit rd äni,

unter dem Streifen steht dahinter noch zai’g. Z. 23 endet H

mit xal 5’, unter dem Streifen steht noch -nl ro[ü]. Z. 24 endet

H mit mmüry, das folgende ihm nichts sagende x- ließ der

Schreiber fort, unter dem Zettel steht Jnfiou. Z. 24 ergänzte

indessen schon H das lesbare äni 117g Igan- zu rgam’Cng und

Z. 25 rgö zorozfircp öqoqom- z'u örprpmc’cy, aber daß außer —L’qo unter

dem Streifen noch g steht, konnte er nicht ahnen. Auf f. 353v

Z. l7 las der Schreiber von H —e’wyg‚ entfernt man den Streifen,

so ergibt sich [xaßafllmsüyg usw.

Als Gesamtresultat läßt sich feststellen, daß H eine Ab-

schrift aus M ist, die für die Textkritik weder des Geschichts-

werkes des Pachymeres noch der Kaiserurkunde irgend welche

Bedeutung besitzt. Die vier Bilder in M wiederzugeben, hat

der Schreiber nicht für nötig gehalten. Außerdem ist zu be-

merken, daß entweder der Schreiber von H oder Papadopoulos—

Kerameus den Text recht flüchtig abgeschrieben haben.

Im folgenden gebe ich den Text der Urkunde nach M.

Die Zeilen habe ich beibehalten, von den Interpunktionszeichen

die einen Paragraphen abschließenden Doppelpunkte, hinter

denen der Schreiber regelmäßig ein größeres Spatium frei läßt;

große Buchstaben sind in M nirgends verwendet.

b) Der Text der Urkunde.

I zzan n7; ävwöav ösEtäg, ägusnfi e’on n96; 17‘711 räw ä/‚uporäng f. 353r

11 avvrfignaw: "111a äni 19961/02) xäön e’v rai‘g ywope’vatg ‚Barn-

Ämal‘g eümnpt’atg nal om'dw rfi ßamlai’q ‚um; nai ämbv m’rrfig,

M = cod. Monac. gr. 442. P.-K. = Ausgabe von Papadopoulos-

Kerameus. 1 ägxetd P.-K.
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ästgö xomu’wp ävosonyetw/zs’vov ä’v n xgnpaIIO/Loig nge'o-

fiewv ä’v ”[8 natgq} ägiotov, Ö’te m12 äni Hllmg at’ 5617066 naflioug,

ovveoüt’wv tfi ßaoclu’q ‚uov: ’Ea‘w äv Iqö änoömxsiv ca 117g ßa—

otlst'ag ‚uov 1157m ovvöw'tyaw 004 1’7‘ Ö ‚uäyag ÖO/‚täouxog 1’7’ ug

räw ngwrootgatöng 7’7’ u; täw nagaxomwue’rwv 7’7' u; chv

6€va ‚uayälwv ävflga’maw räw eicoüötcov 17‘711 ßaoclzm‘yv onäflvm'

‚gemein ö TOLOÜIO; eL’g u‘) xgatei‘v 17‘711 07‘711 omiönv ngoumyöfi-

oazat. äüä xal ö ‚us’yag ÖO/‚Läotmog a’o‘w ovvötäyn am ä’v um

m31! ‚usydlwv äogtd’w, natd TÖ ä’öayov at’ncfi s’vagyfioet n‘yv äqost-

‚ue’myv H47 ötptpmlcp aöroü 117g tgayts'Cng fmvygsoiav: ’Eo‘w

s’v U47 änoönysi'v 08 117g ‚Bamlea’ag ‚uov xaraläflwow ai

Öaonozmal‘, äogtac’, s’v afg yt’vowat Ö' “[8 nega’narog Mai aZ

ngonüwetg Iöy ‚uäv nsgt’nazov xai Iäg ngoxüwstg 01‘; noufioug

ßaotlmög, oi öä sügsünoöycvm ‚und 00i} äghovrsg]

I17; ßaozlet’ag ‚uov (pogäaovow a3; 5190g 1d; [nganoüoag]

ävaßoläg Tä'w Ötptpmt’wv aötcbv: ’AMd t[oz’vvv xal oil]

tweg 1651/ Özptpmtaliwv 0197561»th öt’ 6/1012 z[vy;yivovow]

ä’pngooüäv oov, ‚115/1101204 xgateiv zä 8’711 mi[g finngeoz’atg aürcöv]

ösxaw’ma cf); äjungooösv 117g ßaotl[st’ag ‚uov: "Iva ä’xng]

TÖ’V äni n7; rganäcng 00v xai €712 zoü [1(51) Enorgatetöv xatgoü 16v]

51‘; uai oxovre’ng, Ifi zotaürn xlfioßc ÖvopaCO/‚w’vovg 16]

xai ygatpopävovg. ual‘, ö ‚uäv 571i 117g Igans'Cnß- aov i’va nQaIfi]

xai n‘yv nge’novoav Igö TOtO’ÜTCp öqxpmc’cp @[äßöov‚ 6 öä]

cmovtägtög 00v i’va änupägnmt tö 66921 xai 11‘711 äom’Öa

4 xoxm’wp . . . . oeonyszwye’vov P.-K. 5 ö’ts] ö'u P.-K.. x110)?-

ostg P.-K. 7 ovvötdyew P.-K. 7’} u’g M 8 Das erste 7’1' ug] 7’} u’g M.

Das zweite 7’7’ n5] 13 u’; M, aber u’g durch ein Loch im Papier zerstört.

7’7’ [ug] P.-K. 9 Hinter anäflnv ein Schmutzfleck, der auch v fast ver-

deckt, Unownhl [10v] P.—K. 10 ngoumüfiasmt M ngouunüfiosmt P.-K.

11 um M, aber schwer lesbar, u[m] P.-K. l2 s’cpcms’wyv] ÖlpsLÄolts'rrlv

P.-K. 13 aötoü P.-K. 16 ab 0m. P.-K. [nonfiaug] P.-K. 17 ‚uszä 05'

[ä’vügamot] P.-K. 18 tpoge’rovow P.-K. rät; [ngenoüaag] M [az’woi'g zäg] P.-K.

l9 aöräw P.-K. ’Aüä [xai 52'] P.-K. 20 äglo’a'rcov öm[gt’Covrac i'oza-

aüat] P.-K. 21 5712 . . ‘ . . . . [xai N2] P.-K. 22 ßaatlst’a; ‚uov

. . . ‚ . . . . . . P.-K. 23 xai 8’ . . . . . . P.-K. 24 total/VI?) . . . .

. . . PuK. 25 xat‘ ygazpoys'vovg M xamygatpqua'vov P.-K. rganäcvyg

. . . . . . . P.—K. 26 özpqnxt'cp . . . . . . . P.-K. 27 16 M u (79. IÖ) P.—K.
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00v, si’ts zfi ßaatlsz’q ‚uov ovvsnotgataüag, ai’te xaö’ aüu‘w

Ei; IÖ xaßalt’zav/‚Ld oov

i’va äjmg ßagäyyovg xal nagauoväg ovvanolov-

19051/102; am 'ual ßagöagcafimg ngooösüovtd; 00v.

xai ö’rav ‚uäv e’mög I17; ßaozlaL’ag ‚uov öwiyng i'va €11 tq”

uaßahxeüptau’ 00v ßv’nwa incöoz xai adlmyyeg,

Ö’rav Öä ab)! Ifi ßaotlst’q Iuov öw’zmg, äa‘v L’öt’q xaßa-

Ätnaüoyg, oz’m fixfioovat ßümva xai oälmyysg‘ ö yäg

äv e’xorgatez’q ötäyatg: f. 358V

1015m»! 1510; äv 102g Id'w ßaoz/Ie’wv xaßalmsÜ/Aaoc

Öt’ oööäv ä’tegov 57181/0771917 äÄ/l’ 1’7‘

fi 1017 ßaozle’wg mygünntac 71960605, diene ngooägxeofiaa

I95 ßaodeicp {1'qu 10i); 117g äxsiüsv xgfiCovta; ‚50172964229

u’ für 05v ovvötäystg rfi ßaotlsz’q ‚uov, ägxe’ost I02; 75915-

Covoc ‚301719650; Iotaütng n‘) ywcS/‚csvov mfigvypa 5x 1c?»

fivm’vwv xal oa/Im’yywv a’v m7 n7; ßaoclu’ag Iuov xa-

ßalmcüyau, si öä änoön/zeig, öaZ müta €11 1q3 xaßalc-

[zeüluaki 00v zeleioüat öcd 1571! n61! äömovys’vwv ßofiöetav:

["Otav namalmsüng 51/ 1653 xaßa/Iagmt’cp 117g ßamlec’ag

[,uov ‚uezä n7]; ßaatlat’ag yov xaßalmszfiwv Hai 01‘211

[137 ßaOJtÄeLIg] ‚uov ‚uezä IÖ xaßalmaüaat 11‘71/ ßaotlsc’av ‚uov

[61718119an t]1‘7v aün‘yv 6681577; zfi fiaotlet’q ‚uov, i’va ovva-

[XOÄOUÜCÖOL xoz]va")g oi tcTnI (21490015ng s’ynlwoßägayym

[xal JIQOOÖS‘ÜCOGL xai] ßagöagccörm' ömyw’xa öä öefiosc ällnv

[äüov äne’gxaoöm] fiuäg, f’va änolovfläßow oi n96;

[möro zarayps’you "Ozav 57' ein! rfi ßaotlstq ‚uov 740’102]

[5er 19961/01) zal L’öt’g, ofvöevl rd'w ngoayeväw 00v uai

‚ueyd/lcov ävöga'mcov 117g naöe’ögag e’Eavaanfion, äU.’ (I);

[täl]uog aüöäwmg xai ßaotlebg xaöfiysvog ä’uaorov

aürcbv Önoöe’En ward ’(Ö ‚uärgov 117g aüroü ‚uayalscömtog'

€712 öä 107g nvsvyarmoig ävögo’zow äxeivo noc’u, Ö’nsg äv

(I N I

wa TOLC äömovysvozg

f. 3541‘

44 aovv 1525501901: M [nälw] s’mislswüat P.-K.42 aalm’yxcov M

45 . . . . . 8'117]; P.-K. 48 [dnslöa‘w — „uov 0m. P.-K. 48/49 ovva-

[flgolewaL] oi P.-K. 50 [xai ngaoösüwtn xai] 0m. P.-K. 51 [6111011

äne'gxsoüat] 0m. P.-K. 52 [toüto tstay/w'hot 0m. P.-K. 53 [e’m‘

zäw M zäh] P.-K.

56 (1131017 M aavtoü P.-K.

54 s’navaatfion P.-K.

57 noz’sc 0m. P.-K.

flec’vov ä] 0m. P.-K.

55 137.810; P.-K.
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tfi ofi Öaoosßsiq uai zq’i eülaßei n7; 077; yva'mng

ägs’oec: Tä; 2:950ng Ötpeüatg noceiv änoönpöv

n7; ßaoLÄat'ag ‚uov ‚ua‘tä zäw ov/‚Lßoülwv 00v änl nawi

ävügafimp organaßm 18 m12 uowcfi, xai öv ‚uäv aögfioug upfis‘

nal‘, änoöoxfig c’iEtov, ävaöoxfig xai süegyeot’ag äELOÖV,

Ö‘v öä fmöömov, eL’g n‘yv nagä zcbv 1/6,:sz ötwgto/Lävnv

IL/‚nglav ääv, uaÜäJg ö‘w 02 00i änotpfivwwac oüyßovloz,

7113711 62 ‚m? u; Id’w ovvöwwv am ‚usydlwv rüxm oqoalet’g'

u’ 7&9 ug m31! Ei; uscpaläg änoremy/‚w'vwv ‚uayälwv

ävögafinwv mpälono, 11‘711 ngt’aw az’ztoi‘) nocfiaezg ‚und rcbv

ovvaxolovöoüvrwv GOL Ausyo'zlaw ävöga’maw, xai si’ ‚vs Ö’nsg

‚m‘y ye’vonö non xataöt’my Iqö xgwopävcp ämye'mmz,

aötög uäv Öse/107g xal (pvlaxaig äoqoalwöfiostat, tä Öä

nsgi at’noü cf; ävamogo‘w zfi ßaotlst’q ‚uov ävax-

Üfioemc 5712 n5 yeve’oüat n‘lv n7; namöimyg änd-

(paow: "0te eig äxorgatu’av änoöayyeü, öqoeüu;

051a) öwvösrefv zo‘z n7; äuotgatalag, 6'7ng äv Ü

ßaatlac’a ‚uov 16577 xai Öaogiomaz äni 16 1ng mx-

Ünooye’vwg 16m ovyßoülmg 00v äyu’ 18 näaw äÄÄOLg

ngäy/‚Laow, äneg ö I77; äuozgatct’ag äxsc’vng änamfiaet

xatgo’g: Zigaua’nng öä ääv ävatpavfi xgfioL/Aog

äv 137 ozgatat’q GÖIOÜ, siegysmüfiastm 7tan 0017 xai

ngooöfimyv ös’EeraL 6’712 zfi oixovopiq aüzoü, ‚ue'xgtg

eixooneaoäng {271897125ng xal Igw'movta 55‘ äa‘w

(5% i'ocog özaxgt’vng sfvat nvä nÄaL’ovog süsgysoiag

(761011, i'va ävaqvfgyg 101710 127 ßaotlet’q ‚uov, (25016

veüau I17; ßaatlsc’ag ‚uov yz’vaoöat' nlhv 01’516 änö x17-

gevoüan; ward 1151m! ngovoiagy Z'va ‚m‘; 117g ngovoiag xoloßw—

065017; 152'ng 12; orgaua’nov äv zqö ällayt’q) yävqrat,

oöte änö 'm'aw 16W ‚Baotlmäw ustpalat’wv, Öw‘z 'tö Öst'v

möm qwldneoöaz 85g 1d; {mäg m7; 'Pcoyavt’ag

öcavoyäg n xal Ödyag, äM’ änö uva ngay/uitwv

63 ötwgwauäwyv H?‚ corr. P.-K. 64 änozpfivovmt M 67 amdlono —

68 ärfiga’mww 0m. P.—K. 74 ÖLE'UTEÜ' H, corr. P.-K. 81 hinter ä’f ein

Doppelpunkt, aber das Spatium, das hinter dem Schluß eines Abschnittes

sich findet, fehlt. 82 rwä M n16: H, corr. P.-K.

f. 351"
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ä’nag Ö'U’VGIÖ‘V 50m Z'ocog eögt'axeoüat änö nagtoou’ag

änoygatpäwv i} ägnayfig nvä‘w äv xlonfi uatexöwwv

rwä: ’Edv öä xai otgaua'rmg 615981977 ‚m‘y xaÄc'ög 1917-

oäysvog rfi orgatu’g aözoü, i’va natösüng GÖTÖ‘V n90-

anxöwwg uai ävrezodyng aÖtoü atgauaßmv E’regow,

ä’ätov 85g 17‘711 zoü Oma/161110; oizovow'av: EL’

xaigav uvä vagz’ostg uazä Im"; ävsgyoöwog yoyyvo/‚Löv

notov/tämv uai nag’ (115102") Ävnov/zämyv e’q)’ 07g 02’) (58?,

xai 10171011 äxanfieetg I17; ävagyst’ag xal äw’ aöroö

onfioetg ä’zegov' 02’) ös’i yäg n6).st 1’) xaßgag 5117g 68’-

now nagogäv, äp’ 05g äou övvazöv nagnyogt’av

10i); äv IG’ÜTGLQ 8159.971! ‚uetauö‘que’vov 1017 evegyoövtog,

e‘vög ö'vzog roütov m12 ngög nölw 5/1171! xaßgav loya-

Cqus’vov oÜÖe’v: ’Eäv öä xai ZQÜ/‚Lam 05mg nagevoatpi-

oato, änatmöfioetat xal taöta 55 aörof) öt’ ägaüvng

nai (511729017; änoöst’Eswg: Taüm Öä miwa nonfioetg

7:17; ßaoalat’ag ‚uov änoönpöm ÖqasZ/va Özöövac €712 näow

siöfioetg Ifi ßaotlu’g ‚uov, uäv Ö’nov äv 1? ßaodaa’a ‚uov

tügm özäyovoa. 2966; öä ei’n äni 1015101,; näcn öca-

xvßegväw xai 4’196va es, cög äv xatä 'n‘yv roürov äge’oxetav

rä äyyeygapyäva na’vw Ötarelot’ng nhygä'w. +

+ EZXE xal 605911299661! yga/L/‚Lämw n7; ßaotlmfig m12 681a; xugög

rö ‚um/2 Nosßgc’cp ivömucövog nga’myg. ++

c) Die Ergänzung der Lücken.

Eine Reihe von Abweichungen unseres Textes gegenüber

der Ausgabe von Papadopoulos-Kerameus bedürfen keiner Er-

läuterung; wenn nichts weiter bemerkt wird, steht der von

mir gegebene Text in M.

Z. 17: Die Ergänzung ä9[xowag] ist fast selbstverständ-

lich; im Zeremonienbucbe des Kodinos ist ägxovreg regelmäßig

der Name der Hofbeamten, in unserer Urkunde Z. 20 heißen

sie Ötptpmtälwt ägxoweg.

103 nagavoaqarioaw M und P.-K. 110 s’yxsyxga/ms'va M lll erstes

xm‘] öä P-K 112 vosußglcp P.-K. 21903117; M a’ P.-K.
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Z. 18 f.: Die Ergänzung [ngenoüoag] wird nahe gelegt

durch Z. 26; die Verwendung des attischen (im/3011? für “Amts-

tracht’ entspricht dem altertümlichen Sprachcharakter der Ur-

kunde, das Wort hat heute diese Bedeutung verloren und

findet sich, so viel ich sehe, weder im Zeremonienbuche des

Kaisers Konstantin noch bei Kodinos.

Z. 19: Hinter c’t/11d ist z noch deutlich zu erkennen; die

Ergänzung oi’]uveg ergibt sich aus der Notwendigkeit eines

Vordersatzes, z[otvvv xai] ist ein unsicherer Notbehelf, um den

vorhandenen Raum zu füllen, vom L scheint das untere Ende

noch erhalten zu sein.

Z. 20: öL’ Ö’Äov ist sicher, ebenso ’l’; darnach habe ich

z[vy%ävovow] ergänzt in der aus der byzantinischen Schrift—

sprache bekannten Bedeutung von u’at’v, vgl. meine Ausgabe

Georgii Acropolitae opera I (Lips. 1903) 330 s. v. wyxo’ww.

Z. 21: Da mi[g sicher ist, liegt die Ergänzung 'Ümygeat’acg

sehr nahe, für den Zusatz az’nä‘w Würde der Raum ausreichen.

Z. 22: Die Ergänzung n7; ßamflst’ag ‚uov ist selbstver-

ständlich; wenn also nach der Gesamtheit der Offizialen im

folgenden bestimmte Beamte genannt werden, mufä am Ende

der Zeile ein neuer Paragraph begonnen haben.

Z. 23: 1017 ist noch sicher. Z. 25 fi’. werden nur zwei

Beamte genannt, der änl n7; rgans’Cng und der oxovrs’gzog. Also

ist hinter TO’Ü nicht etwa die Charge des e’ni 102") orgatoü, die

allein noch in Betracht käme, zu ergänzen, es müläte dann

auch wohl xai 16v €712 TO'Ö orgatoü heißen. Sondern wenn

Z. 28 der oxovzs’gwg in den beiden Fällen zugestanden wird,

da6 der Mitregent allein oder gemeinsam mit dem Kaiser zu

Felde zieht, so wird in Z. 23 zunächst allgemein angegeben sein,

daß dem Mitregenten ein oxovts’gaog im Felde, äni toü [tän-

Exorgamäw KGLQOÜ], zustehen soll. Das ist eine Beschränkung,

denn den Kaiser selbst begleitet sein oxovts’gcog bei jeder offi-

ziellen Gelegenheit, nicht nur im Falle des Krieges, Vgl.

Kodin. 39,15: (5 oxovrägwg ßaotdCet TÖ özßäütov xai (IÖ) toü

ßaoaläwg oxovrägtov, 01’) ‚uövov 53g Iäg ngoxüqjug, äüo‘: xäv

57:01) ö ßaorlebg äne’gxnwc . . . . . ai'te 05v 85g TÖ (pwoaäzov
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(5 ßaoilebg sögt’oxetat ai’re xai 6110:1017, 1:6 ötßäütov nävrote

äungooöev aöroü (pa’gsrac. Es wird dem Mitregenten also nur

für den Fall eines Feldzuges ein Schildträger zugestanden und

auch da darf derselbe nicht Wie der axovta’gzog des Kaisers

die Fahne tragen, sondern nur Lanze und Schild.

Z. 24: Die Buchstaben zlfio— sind zerstört aber sicher,

so dafä die folgende Ergänzung dem Sinne nach nicht fraglich

sein kann; den verfügbaren Raum scheint övoptaäoyävovg besser

auszufüllen als etwa. Äsyoyärovc.

Z. 25/26: In der zerstörten Stelle Z. 25 muß das Verbum

des Satzes stecken; da Z. 26 das 9 zweifellos ist, ergibt sich

kaum eine andere Ergänzung als ääflöov, denn nach den Worten

n‘yv nge’novoav U55 TOLOlI'TCp Örprpmt’cp muß es sich um ein Ab—

zeichen handeln; also wird nach Z. 21 i'va xgazfi zu ergänzen

sein. Den Stock des ‘änl n7; 19117146517; beschreibt Kodin. 71,5:

1017 öä ömavmz’ov (1171017 (5 ‚uäv 7190310; KÖ’VÖ'UÄOQ‘ 7591100179 6 (339

(38151590; ,uälag, sira xgvooög xal ncilw ‚us’lag, xal xaÜsEfig (Zuot’cog.

Z. 45/47: Die Ergänzungen sind selbstverständlich.

Z. 48 ff: Die Ergänzungen ovva[xolom9c’öm xOLJvcbg und

[nal ngooöaüwoz anal] ergeben sich aus Z. 30 ff, die Ergän—

zungen [dus/löcbv] und [äüov äns’gxeoüac] macht der durch

(Smyw’xa öä gegebene Gegensatz notwendig. Die Ergänzung

Z. 52 oZ ngög [müto Israyys’]vm dürfte jedenfalls den Sinn treffen.

Z. 53 [€712 ögörov ist nach Z. 2 ergänzt.

d) Das Datum und die Veranlassung der Urkunde.

Ehe ich zur Erklärung der Urkunde im einzelnen über-

gehe, mögen die Zeit und die Personen festgestellt sein, um

die es sich handelt. Der Text kann dazu nicht viel helfen,

Namen und andere bestimmte Hinweise fehlen. Doch sind

Monat und Indiktion gegeben und der Inhalt, die Ernennung

einer hochgestellten Persönlichkeit durch den regierenden Kaiser

zum Mitregenten, ist im allgemeinen sofort klar.

Schon der Schreiber der Hs in Jerusalem hat sich die

Frage nach der Entstehung der Urkunde vorgelegt und sie
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bestimmt beantwortet. Er bemerkt am Rande: TO’ÜTO (f); ä’ome’v

den xgvoößovüov yeyovö; 7tan 1017 ßaotle’wg’Avögoviuov ngög

16v viöv ai’noü xal ßaatls’a Mtxm‘yll ä’vexa nagaxbfioewg zcbv

ov/zßo’wtcov aözgö. Die Bezeichnung als Chrysobull ist falsch,

denn wie das Fehlen der Unterschrift und die Art der Datie-

rung nicht mit der Jahreszahl, sondern bloß durch Angabe

des Monats und der Indiktion, zeigen, ist die Urkunde kein

Chrysobull, sondern ein Prostagma. Aber das betrifft nur die

Form. An Kaiser Andronikos II. Palaiologos (1282—1328)

als Aussteller dachte übrigens auch Martin Crusius, der am

Rande zu seiner Abschrift notierte (p. 509): sunt haec ex alio

ut videtur opere, quia praecepta de officiis et moribus aulicis

et de re militari. quaeque ab Andronico imperatore possunt

alicui suorum praescripta esse. Allein diese Vermutung ist

wohl daraus entstanden, dalä die zwei Blätter in der zweiten

Hälfte des Geschichtswerkes stehen, die von der Regierung

dieses Kaisers handelt. Indessen die Blätter stehen nicht an

ihrem ursprünglichen Platz. Sie sind von derselben Hand ge-

schrieben, die den größten Teil der ganzen Hs angefertigt

hat‘), aber der Duktus unterscheidet sich merklich von der

rundlichen, gröberen und nachlässigeren Schrift der unmittel—

bar vorausgehenden und folgenden Blätter. Es ist noch ganz

die sorgfältige Schrift der ersten Hälfte der Hs. Für diesen

Teil bis f. 175 benützte der Schreiber ein gut geglättetes Papier

und auch der zweite Schreiber, von dem der Anfang des

VII. Buches stammt, fl’. 176—191, schrieb auf dem gleichen Stofi'.

Als dann aber mit f. 192 der erste Schreiber wieder die Arbeit

übernahm, wählte er ein rauheres Papier, das bis zum Schlufä

der Hs verwendet wird. Die Urkunde aber steht wieder auf

dem besseren Papier. Die Wasserlinien verlaufen auf ff. 1—191

und auf den zwei Blättern der Urkunde senkrecht, auf den

übrigen Blättern parallel zur Schrift. Wir haben früher ge-

sehen, dalä hinter f. 175 nicht weniger als sechs Quaternionen'

verloren gegangen sind bis auf das eine Blatt f. 7, das noch

t) VgL o. s. 9 f.
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die Quaternionenbezeichnung nö’ trägt. Es kann daher nicht

mehr zweifelhaft sein, daß auch die Blätter der Urkunde noch

ein Rest der verloren gegangenen Quaternionen sind. Stauden

sie aber hinter dem ersten Teil des Werkes, der in sechs Büchern

die Geschichte des Kaisers Michael VIII. Palaiologos erzählt,

so liegt kein Grund mehr vor, die Urkunde ohne weiteres dem

Kaiser Andronikos zuzuschreiben.

Im übrigen muß man zunächst auch damit rechnen, daiä

nicht schon Pachymeres selbst, sondern erst der Schreiber der

Hs die Abschrift der Urkunde eingefügt hat. Dann aber bleibt

der ganze Zeitraum vom Beginn der Palaiologenzeit bis in die

Mitte des 14. Jahrhunderts frei; denn in noch ältere Zeit zu-

rückzugeben verbietet der allgemeine historische Charakter der

Urkunde. ‚Da sie vom November der ersten Indiktion datiert

ist, kommen nur folgende Jahre in Betracht: 1272, 1287, 1302,

1317, 1332, 1347. Dreimal ist in jenem Zeitraum ein Mit-

regent ernannt worden, zuerst Andronikos II. durch seinen

Vater Michael VIII.‚ dann der Prinz Michael, der vor seinem

Vater starb, durch Andronikos II. und zuletzt Andronikos III.

durch seinen Großvater Andronikos II. Die beiden letzteren

Fälle kommen nicht in Betracht. Denn Michael wurde im

Mai 1294 = 7. Indiktion zum Mitregenten ernannt‘), der

jüngere Andronikos im Jahre 1325 = 8. oder 9. Indiktion”).

Von der Krönung des älteren Andronikos durch seinen Vater

Michael VIII. erzählt Pachymeres im 29. Kapitel des IV. Buches,

I 317, 4 ff. Voraus ging die Wahl einer Gattin für den jungen

Prinzen, die auf die Tochter des Königs von Ungarn fiel.

Germanos, der im Jahre 1267 nur wenige Monate Patriarch

gewesen war, und der Megas Doux Laskaris, ein Verwandter

des Königs, gingen als Gesandte an den ungarischen Hof und

führten die Prinzessin nach Byzanz. Das geschah, wie Possin

gezeigt hat”), im Jahre 1272. Pachymeres erzählt: Die Ge-

1) Vgl. Pachymeres II 195 fi". und dazu die Abhandlung von Possin

ebenda S. 785 f.

2) Vgl. Nikephoros Gregoras I 373, l4 fi'.; Kantakouzenos I 196, 9 fi‘.

3) In den Observationes Pachymerianae cap. VIII, I 742 fl‘. ed. B.
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sandten dnelüöweg neCfi w‘L 177g ngsoßela; änlfigovv, zal 11‘712

10i} 6179/6; flvyats’ga zgö viqö zoö ßaocle’w; xal fiaotle? vü/Aqnyv

(pägovom ‚17 61‘7 xal ”AM/am) Ö’voya 15'194;ch ö xgatäw, xal nagt—

(paveig 10i); yäyovg reitet aörfl re xal zu? vicfi s’nl TOÜ ‘Üec'ov uai

‚ueyä/lov rauävovg zfig 101") 1980i) Äöyov ootpc’ag T05 natgtägxov

’Icoor‘flp eöloyfioawogl). Mai (125191; 10i} Entöwog ä’tovg ‚unvög

Movvvxtäwog Öyööy ßaatlmäßg aöroiig 01‘111 1(‚3 nargrag—

x01";sz ö ßaozlebg xal narfyg 10::me xai oi a3; ßaoulel

1d 177; 195901718511; ngög tö ‚ueyaluöregov änordnu. Der

attische Monat Munychion entspricht bei Pachymeres dem Monat

November”). Possin hat wegen der Bemerkung 1017 ämövto;

ä’zov; die Krönung des Andronikos in das Jahr 1273 verlegts).

Allein Pachymeres rechnet nicht nach der christlichen Ära,

sondern nach Indiktionen und Jahren der Welt, die mit dem,

ersten September beginnen‘). Außerdem bestätigt Nikephoros

Gregoras, da5 Hochzeit und Krönung zeitlich ganz nahe bei-

einander lagen, I 109, 7 ff.: vavog änl wenn; (6991517 7396120;

xal c’iyetac ö ßaozÄei); IQ? viqö ’Arögow’xcp yvvaixa ”Aan u‘yv

äx Hazövcov nal ä’lua zqö ßaoulmcfi nataore’rpu Gnu/3616p. Da der

l) Die Wirkliche Vermählung fand übrigens erst später statt, wahr-

scheinlich im Jahre 1276, nachdem der Prinz das 18. Lebensjahr vollendet

hatte. Denn wenn sein ältester Sohn Michael, dem im Jahre 1293 die

Würde des Mitregenten verliehen wurde, bei dieser Gelegenheit von »

Pachymeres l‘l 195,). ävrlnat; genannt wird, der töv Önäg n‘w ä'qmßov

r’ilavwev, so wird er damals eben 16 Jahre alt gewesen, also im Jahre

1277 geboren sein. Michael heiratete am 16. Januar 1296, also wie sein

Vater Andronikos im Alter von 18 Jahren; die chronologischen Berech-

nungen von Possin II 786 führen irre. '

2) Vgl. über diese zuerst von Pachymeres verwendete Spielerei nach

attischen Monatsnamen zu datieren und das dabei angewendete Verfahren

Possin, a. a. 0., S. 689 fl".‚ und P. Tannery, Les noms de mois attiqnes

chez les Byzantins. Rev. archäologique III. sein, 9 (1887), 23—36.

Pachymeres folgte Tzetzes. Übrigens möchte ich auf die Bemerkung

schon bei Kinnamos S. 210, 22 ed. B. hinweisen: neunmal zoimw xaz‘ u’xoon‘n

‚myvö; äyowo; 'Ansllat’ov, 61/ Aexeflußgmv Öwyaü‘owsg övo‘udg‘ouow ävflgwnot.

9) A, a. 0., S. 746 und 759.

F l 4) Das hat Possin sonst auch durchaus beachtet, vgl. z. B. a. a. 0.,

S. 729.
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November 1272 in die erste Indiktion fällt und unsere Ur-

kunde vom November der ersten Indiktion datiert ist, kann

es nicht mehr zweifelhaft sein, daß sie eben das Prostagma

ist, durch welches Michael VIII. seinen damals vierzehnjährigen

Sohn Andronikos zum Mitregenten ernannte.

Dieser Akt mag bei dem jugendlichen Alter des Prinzen

überraschen, allein Michael, der durch den Sturz der Las—

kares sich den Weg zum Thron frei gemacht hatte, war ängst—

lich darauf bedacht, seiner neuen Dynastie die Thronfolge zu

siche‘rn. Denn Johannes, der Sohn des letzten Kaisers Theo-

doros II. Laskaris, war noch am Leben, wenn auch des Augen-

lichtes beraubt und in der Festung Dakibyza in Haft gehalten,

und es gab noch eine große Partei in der Stadt, die es nicht

so schnell gelernt hatte, den Usurpator als rechtmäßigen In-

haber des Thrones zu betrachten. Übrigens erklärt sich so

manche Bestimmung der Urkunde eben durch die Rücksicht

auf die Jugend des Mitregenten. Die ihm eingeräumte Stel-

lung im Hofzeremoniell könnte auch für einen erwachsenen

Mitregenten passen, aber wo von Regierungsbandlungen die '

Rede ist, die er ausüben soll, wenn er nicht in der Nähe des

Kaisers weilt, wird er doch immer wieder auf die Zustimmung

seiner Ratgeber hingewiesen. Namentlich in der Jurisdiktion

ist das der Fall, und wenn gar eine Verurteilung hoher Be-

amten in Frage kommt, behält sich der Kaiser selbst die Ent—

scheidung vor; denn über die Eifersüchteleien und Intriguen

der Hochgestellten richtig zu urteilen, traute der kaiserliche

Vater dem Knaben natürlich noch nicht zu. Auch finanzielle

Anordnungen werden dem Prinzen nur in beschränktem Um—

fange überlassen. Für den Fall eines Feldzuges behält sich

der Kaiser vor, selbst alle notwendigen Maßnahmen zu trefl'en

und den Ratgebern des Prinzen die entsprechenden Befehle

zu geben; sein Sohn hat nichts zu tun, als die Ausführung

zu überwachen. Schließlich soll er über alles, was er als Mit—

regent in Regierungsangelegenheiten anordnet, seinem Vater

in jedem Falle Bericht erstatten.

Der Anfang des Prostagma fehlt, doch läßt der Bericht
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des Pachymeres noch einiges erkennen, was darin gestanden hat,

ich setze deshalb seine Angaben vollständig hierher, I 318, 16 ff. 1):

xal 0519i; 101") ämöwog ä’rovg ‚unvög Mom'vxiäwog öyööy ßaoz—

Ämä); aözobg m‘w rqö natgiagxoüm ö ßaoL/lebg xal nan‘yg rar-

wo? nal oi a5; ßaailai zd n7; flegansc’a; ngög 11‘) ‚usyalsiöregor

änoränu. Die hier erwähnten Zuwendungen standen wahr-

scheinlich in dem Abschnitt der Urkunde, von dem der Schluß—

satz in den ersten Zeilen des Blattes f. 353‘ 7:an n7; ävwüew

Ösäcä; dgxenfi e’ou n96; n‘in m")?! ä/upore’ng ovvnfignow erhalten

ist; vielleicht darf man den Sinn dahin ergänzen, daß der

Kaiser dem Prinzen besondere eigene Einkünfte aus Staats—

mitteln nicht zuwies, sondern die Kosten der neuen Hofhaltung

unmittelbar aus der kaiserlichen Hofkasse ,bestreiten wollte.

Pachymeres fährt fort: rdtm öä 1015ch xai zgi’a räw ömqnm’wv

c’öi’wg a3; dvayxaüz, nai röv ‚uäv ALßaöoigLor myxe’gwyv änoxaü-

50mm, röv Öä ye Bgvs’ilwov änl 117g rganäCng 191qu xai 195ml!

u‘w än ngroö nölswg TCa/miäxwva ‚zatäv 117g aülfig ai’noü

äyxaöi’orngw. Das Prostagma nennt Z. 23 ausdrücklich nur den

Hofbeamten 3’712 177g rgans’Cng und außerdem den onovra’gwg.

Für den letzteren Posten ist damals sogleich wahrscheinlich

noch kein Beamter ernannt worden, denn, wie ich oben aus

dem Wortlaut der Urkunde erschlossen und die Lücke in Z. 23

ergänzt habe, war der oxovrägtog nur für den Fall eines Feld-

zuges vorgesehen. Die beiden anderen Ämter des mynägvn;

und des ratäg 1:17; aülfig werden im ersten Teile der Urkunde

genannt worden sein, wo von der Einrichtung des Hofstaates

für den jungen Mitregenten die Rede war. Denn was Z. 19 fl'.

über die Ögotpimälcoc ägxovteg gesagt wird, kann sich weder

auf den mynägvng beziehen, der nach Kodin. 20, 5 keinen Stock

trägt, noch auf den zaräg 127g (15117;, der eine besondere Auf-

gabe hatte. Vielmehr sind damit andere Angestellte gemeint,

die an dem neuen Hofe nicht fehlen durften, z. B. der arge-

‚umfigiog rfig aölfig, der nach Kodin. 37,1 sömxrsi wir; äv tfi

aölfi no’wtag, und der ihm untergebene zCaoüaLOg n7; aölfig,

l) Nikephoros Gregoras I 109, 7 fl’. erzählt nach Pachymeres.
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der Zeremonienmeister für die nächste Umgebung des Prinzen

(Kodin. 39, 3), wohl auch ein ngwtouvmyög und ein nngotsga-

zägmg, die den Prinzen auf der Jagd begleiten muExten; und da

dem jungen Mitregenten ausdrücklich das Recht des feierlichen

Umrittes zugestanden wird (Z. 29 ff), so konnte er auch eines

e’nl 1an Ösfiaewv und eines o’mölovüog nicht entbehren. Alle

diese Hofbeamten tragen in der Umgebung des Kaisers zu ihrer

Amtstracht den Stock‘). Der m‘täg n7; aö/lr'jg aber war wegen

des jugendlichen Alters des Mitregenten notwendig, denn er

ist der Prinzenerzieher”). Er hat in der Hofrangordnung des

Kodinos seinen bestimmten Platz und seine Uniform, aber da

ihm im Kaiserpalast die Erziehung der kaiserlichen Kinder ob-

liegt, hat er im unmittelbaren persönlichen Dienst des regie-

renden Kaisers keine Pflichten3). Der Titel scheint erst im

13. Jahrhundert am Hofe von Nikaia aufgekommen zu sein‘),

in älteren Quellen finde ich ihn nicht erwähnt.

Andronikos hat in der ersten Zeit seiner Mitregentschaft

bei den Gottesdiensten des Hofes auch das Szepter getragen;

Pachymeres berichtet: sörge’maro ‚ue’vrm zoürcp xal flaumgta

ßaotlcm‘] 75911017 ÖnöEvlog, ä; 3 xgarst zaümv e’nl 16W 198le

Üvav, cög 500;, obv zgö nargi’. xal ängdxüzy xai 166.9, ä’narf i}

xai Öeürsgov xal 7115011 15m7» L’Ööutwv xgazoüwa. Aber das

hatte ihm wohl Eitelkeit oder Liebedienerei verschafft, denn

in der Urkunde steht, was ja auch Pachymeres nicht behauptet,

nichts dergleichen, es wäre sonst wohl in dem Satze Z. 2 ff. er-

wähnt worden zusammen mit dem Recht, bei den Akklamationen

auf einem mit dem kaiserlichen Adler geschmückten Throne zu

sitzen und bei dem Prunkmahl auf der für den Kaiser reser-

') Kodinos erwähnt es immer ausdrücklich, wenn einem Hofbeamten

der Stock nicht zusteht.

2) Vgl. Doukas p. 250, 14: ngoaxvvfioag de xat‘ {ungooöev 1917011; töv

diexor, ö fiyspöv afne' 'zf sie: raüta, ‚lald’; a5; 82’JTOL ug natd 1571! fiyerägav

xom‘yv yÄc'äuuav tatd 1770m! muöaywyä.

3) Vgl. Kodin. 10, 16; 23, 20; 39, l.

4) Vgl. Georg. Akropolites I 139, 10 meiner Ausgabe: Kalaymixnv

0868mgov, Ö‘v xal zazäv I77; (113117; xatmvöpatov.

Sitzgsb. d. phflos.-philoL u. d. hist. K1. Jahrg. 1920, 10. Abh. 4
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vierten Kline Platz zu nehmen. Auch Z. 52 fi’. wird das Szepter

nicht erwähnt, indessen konnte aus der Bezeichnung ze’lezo;

aöds’vmg m12 ßaodsüg bei gutem Willen vielleicht das Recht

auf das Szepter her-ausgelesen werden. Kaiser Michael aber

hat dieser Eigenmächtigkeit bald ein Ende gemacht: ä’nwa

ööEav rcfi ßaotlei (‚ut’av ydg sfvaz 17‘711 dggpfiv, ßaurngt’a öä 177g

6197517; oüpßolov, xgfivat (33: xai ratith ‚ut’av sivcu) Ötd müra

7’708’11710 zoüzo. Dagegen war in dem verlorenen Anfang der

Urkunde gewilä das Recht verliehen worden, Prostagmata aus—

zustellen, die Andronikos freilich nicht mit Monat und. In-

diktion, sondern nur mit seinem Namen und dem Titel flam—

Äeüg unterzeichnen durfte: E6619?) öä xal ngoordnew xal {mo—

ygo’upew ßaoclmcög, nh‘yv 01’} ‚unvoloyeiv a"); 5’190; 107g ßaozlsfiow,

düd ygäqoew ÖL’ 59211990311 oz’uer’q zeugt “Avögövmog thoroü

xägLu ‚Saal/16i); ”Pai/Lac’aw’l). Auch hierin lag eine Einschrän-

l) Unter den Schriften des Nikephoros Choumnos sind zwei Urkunden

überliefert, ein Ao’yog zgvoößovllo; 8’712 zfi ävrniost 117g s’v m} I‘alnat’rp ‚uow'lg

xai n7; eAyz’ar; ’Avaotdoswg (Bars roi‘) Zomoü ‚m‘y 8250, dlld m’au raürag alvaz

xai Örp’ s'w‘ rsrdzüat m12 ä'yeoüac fiyovys'wp, und ein ngao'ßov/llog lo’yoc

a’m’ um öeonowmq‘)’ fiovleüyau, in welcher der Kaiser seiner Gemahlin

mehrere Güter schenkt, die er für sie gekauft hat (zuletzt ed. Acta et

dipl. V 264—270). Es sind keine Kopien. von fertigen Urkunden der

kaiserlichen Kanzlei; sie tragen kein Datum und keine Unterschrift und

entbehren der sonstigen äußeren Kennzeichen kaiserlicher Urkunden, doch

wird die zweite S. 269 Z. 8 v. u. als xgvoo'ßovllog Äo’yo; bezeichnet. Zachariae

von Lingenthal hat sie ohne Angabe von Gründen dem Kaiser Andro—

nikos II. zugeschrieben und in die Zeit zwischen 1282—1328 gesetzt. ver-

mutlich deshalb, weil Nikephoros Choumnos im Jahre 1284 an die Spitze

der kaiserlichen Kanzlei getreten ist. Allein die Art, mit der in der zweiten

Urkunde der Kaiser von seiner Gattin spricht, paEst besser auf einen

noch jugendlichen Herrscher. Der Schluß der ersten Urkunde: oörw

7:892 aime 57m2 xai n)» ai’nfiv E’vwow oürcog ä'zew 17 fiysrs'ea ßaotlu’a 7:906—

s’mEs und die am Schluß der zweiten Urkunde angedrohte Strafe Gottes

für alle, die gegen diesen Erlaß sich vergehen sollten, entsprechen einer-

seits wenig dem offiziellen Stil der kaiserlichen Kanzlei, geben den Er-

lassen aber doch einen stilistischen Abschluß, so dafi nur die Unter-

schrift noch fehlte. Es ist daher möglich, da5 sie noch aus der Zeit

vor 1282.stammen und die Kaiserin nicht Eirene von Montferrat ist, die

Andronikos im Jahre 1284 heiratete, sondern seine erste von ihm hoch-
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kung, den Titel ßam/lebg m12 (1151034902er erhielt der Knabe nicht.

Kodinos weist ausdrücklich auf den Unterschied hin (86,14 EI;

87,19) und erwähnt, daß zur Führung des Titels Autokrator

für einen Mitregenten die besondere Erlaubnis des kaiserlichen

Vaters notwendig war; Michael VIII. hat sie nicht erteilt.

Die Angst vor der Partei der Laskares trieb den Kaiser dazu,

seinen Sohn schon in jungen Jahren zum Mitregenten zu er-

nennen, um dadurch seiner Dynastie den Thron zu sichern.

Aber das Mißtraueu, das den Charakter dieses geschickten und

erfolgreichen, aber ehrsüchtigen und gewissenlosen Herrschers

vor allem bestimmte, ließ ihn sogar den eigenen Sohn mit

Argwohn betrachten. i So mufätel) der Prinz auch einen feier-

lichen Eid leisten, nichts gegen seinen Vater unternehmen und

sich ihm in allem unterordnen zu wollen.

e) Kaiserbilder auf Urkunden.

Es wurde schon oben die Frage gestreift, in welchem Zu-

sammenhang die Urkunde mit dem Geschichtswerk steht. Dafä

Pachymeres sie gekannt hat, möchte man aus der Ausführ-

lichkeit schließen, mit der er über die Ernennung des Andro-

nilros zum Mitregenten handelt; auch standen ihm, der so nahe

persönliche Beziehungen zum Kaiserhofe unterhielt und die

verehrte Gemahlin Anna von Ungarn. Nikephoros Choumnos war dem

Kaiser längst vertraut, ehe er an die Spitze der Kanzlei trat. Beide

Urkunden könnten daher in die Zeit 1279/80 fallen, als der junge

Andronikos, begleitet von seiner Gemahlin, sich auf dem Feldzug gegen

die Seldschuken befand. Für eine solche Gelegenheit Würde auch der

Eingang der ersten Urkunde gut passen, der die kriegerischen wie die

friedlichen Pflichten des Kaisers betont. Zudemerwähnt Pachymeres, der

diesen Feldzug erzählt I 463, 21 fil, ausdrücklich, daß Andronikos durch.

die Gegend am Maander zog, in der das Kloster Galesion lag, und in

der zweiten Urkunde wird die Lage des Klosters so ausführlich und an-

schaulich geschildert, daß man meinen sollte, der Verfasser müßte es

mit eigenen Augen gesehen haben. Um als Urkunden zu dienen, wie

Andronikos als Mitregent sie unterzeichnen durfte, fehlt diesen Schrift-

stücken auch nichts als die Unterschrift und in der zweiten hinter den

Worten S. 269 Z. l3 tafvta ö” 8502 w’öe die Aufzählung der Güter.

l) Pachym. I 319, 11 fi'.

4*
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Ämter eines Protekdikos und Dikaiophylax bekleidete, die Wege

‚zum kaiserlichen Archiv jederzeit offen. Es wäre ferner, ob—

wohl Pachymeres die Geschichte seiner eigenen Zeit erzählt,

keineswegs unwahrscheinlich, dafä er im Archiv Studien ge-

macht und sich dabei von wichtigen Urkunden Kopien ange—

fertigt hätte, wenngleich er nicht s0 weit gegangen ist wie

vor ihm Anna Komnena und später Phrantzes, Urkunden in

den Text seines Geschichtswerkes selbst aufzunehmen. Aus

seinem Nachlaß wären dann mit den ersten Abschriften des

Geschichtswerkes, zu denen unsere Münchener Hs gehört, auch

einige Urkunden mit abgeschrieben worden, die spätere Kopisten

dann beiseite gelassen hätten. Der beträchtliche Umfang von

sechs Quaternionen,’ die in unserer Hs ursprünglich zwischen

dem ersten und dem zweiten Teil des Geschichtswerkes standen,

läßt in der Tat darauf schließen, daß hier nicht nur die eine,

sondern mehrere Urkunden einmal ihren Platz hatten.

Allein anderes spricht gegen diese Annahme. An dieser

Stelle zwischen den beiden Teilen des Geschichtswerkes stehen

jetzt noch die Bilder der Kaiser Michael und Andronikos, und

wie die erhaltene Quaternionenbezeichnung lehrt, hatte auch

das Bild des Kaisers Theodoros Laskaris hier ursprünglich

seinen Platz. Das ist kein Zufall, die Kaiserbilder gehören

mit den Kaiserurkunden eng zusammen. Sie sind nicht freie

Schöpfungen eines Künstlers, der die Kaiser gekannt hatte und

mit ihren Bildern die Hs des Pachymeres etwa hätte schmücken

wollen, sondern sie sind Kopien von Bildern aus kaiserlichen

Urkunden. Das wird klar aus der vollkommen gleichen Auf-

fassung, in der uns das Bild des Kaisers Andronikos auf den

Urkunden von Monembasia begegnet._ Die Tracht und die Hal-

tung stimmen durchaus überein, die Kaiser halten jedesmal die

Urkunde in der linken Hand; die Athener Urkunden lehren,

daß überall ursprünglich das Bild Christi daneben stand, in

dessen Auftrag der Kaiser die Urkunde ausstellt.

Neben dem Bilde des Kaisers steht jedesmal sein Name in

der feierlichen Formulierung der Intitulation und der Unter-

schrift, wie wir sie aus zahlreichen Kaiserurkunden kennen,
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und die eigentümliche Schnörkelschrift des Originals hat auch

. der Kopist nachzuahmen sich bemüht. Es wäre sogar nach dem

Lebensalter, das im Bild des Kaisers Michael sich erkennen läßt,

nicht unwahrscheinlich, daß das Bild aus dem Original eben

unserer Urkunde stammte. Aber dann müßte man annehmen,

dafä Pachymeres entweder die Originalurkunden selbst in seinen

Besitz gebracht oder zugleich mit der Abschrift der Texte sich

auch Kopien von den Bildern angefertigt hätte. Beides ist

unwahrscheinlich. Wenn ferner der Kaiser Andronikos auf dem

Bilde unserer Hs als älterer Mann mit ergrautem Bart dar—

gestellt ist, während wir ihn noch auf der Athener Urkunde vom

Jahre 1301 in der Vollkraft der Jahre erblicken, so scheint das

Bild eher von einer Urkunde zu stammen, die der Zeit angehört,

als Pachymeres nicht mehr lebte. Denn zur Zeit seines Todes,

etwa. 1310, war Andronikos ein Mann von 56 Jahren; für

dieses Lebensalter ist aber das Bild in unserer Hs, das frei-

lich kein Original ist, zu greisenhaft aufgefaßt. Daher spricht

die größte Wahrscheinlichkeit für die Annahme, dafä in späterer

Zeit, noch vor der Mitte des 14. Jahrhunderts, ein Geschichts-

freund, der das Werk des Pachymeres besaß, oder der Kreis jener

Männer, aus deren Arbeit unsere Hs hervorgegangen ist, auf

irgend einem uns unbekannten Wege in den Besitz der Kaiser-

urkunden gelangt ist, aus denen unsere Bilder kopiert worden sind.

Jedenfalls ergibt sich eine wichtige Tatsache für das by-

zantinische Urkundenwesen, das uns bis jetzt noch so viele

Rätsel bietet. Es ist im 13. und 14. Jahrhundert Gewohnheit

der kaiserlichen Kanzlei gewesen, gewisse Kaiserurkunden mit

einem Kopfbilde zu schmücken, das auf Goldgrund den Kaiser

in feierlicher Amtstracht mit der Urkunde in der Hand dar-

stellte und neben ihm das Bild des Erlösers, in dessen Auf-

trag er als Aussteller der Urkunde handelt. Die goldenen

Bullen, die an einigen Originalurkunden der Spätzeit noch er-

halten sind, zeigen in ähnlicher Weise auf der einen Seite das

Bild Christi, auf der anderen das Bild des Kaisers 1); im 13. und

l) Z. B. die Chrysobullen aus den Jahren 1439 und 1451, ed. Acta

et dipl. III 195—199; 228—230.
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14. Jahrhundert aber scheint es Sitte gewesen zu sein, beide

Gestalten in einem einzigen repräsentativen Bilde am Anfang

der Urkunden zu vereinigen. Wann dieser Gebrauch aufge-

kommen ist und wie lange er sich erhalten hat, will ich nicht

untersuchen; ich hoffe, dal'ä wir bald von anderer Seite eine

umfassende Darstellung des byzantinischen Urkundenwesens er-

halten. Einstweilen mag es genügen darauf hinzuweisen, daß

es, so viel ich sehe, seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts keine

Kaiserurkunden mehr gibt, in denen die Invocatio äv övö/rau 2411.1)

in der feinen linearen Schrift der hochgezogenen überschlanken

Buchstaben aufträte, die wir aus Urkunden bis in das Ende der

Komnenenzeit kennen u‘nd die, wenn ich nicht irre, eine letzte

Entwicklung der perpendikularen Schrift der Protokolle auf

Papyrusurkunden darstellt. Mit der Eroberung der Stadt durch

die Lateiner im Jahre 1204 wird auch die kaiserliche Kanzlei

aufgelöst und zerstört, ihre Privilegien und Geheimnisse werden

preisgegeben, ihre Schrift wird profaniert’). Dann scheint im

Reiche von Nikaia die römische Tradition auch im Kanzlei-

wesen, wo sie sich am längsten erhalten hatte, aufgegeben und

durch Erfindungen von speziell byzantinischen] Charakter er-

setzt worden zu sein. Denn das Bild des Kaisers mit Christus

zur Seite an Stelle der Invocatio in Zierschrift trägt byzan-

tinisch-theokratischen Charakter. Die Zeit nach 1261, die

wiederherzustellen suchte, was noch zu retten war, ist zur

Verschnörkelung der Invocatio nicht zurückgekehrt, diese Tra-

dition war abgerissen; aber Bild und Invocatio in gewöhn-

licher Schreibschrift finden sich nebeneinander, ein Kompromiß

aus z'wei verschiedenen Überlieferungen. Der Goldgrund, auf

dem das Bild am Kopf der Urkunde steht, soll sie vielleicht

als Chrysobull charakterisieren. Man wird daher einmal die

Frage untersuchen müssen, ob die Urkunden dieser Art auch

wirklich noch mit der goldenen Bulle selbst ausgestattet waren

1) Vgl. darüber für die ältere Zeit K. Brandi, Der byzantinische

Kaiserbrief aus S. Denis. Archiv für Urkundenforschung 1 (1908) 32 f.

3) Vgl. darüber meine vorläufigen Bemerkungen Byz. Zeitschr. 23

(1914/19) 437.
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oder ob die Not des Reiches zeitweilig zum Verzicht auf diese

kostbare Beigabe und zum Ersatz durch das Bild auf gemaltem

Goldgrund zwang.

f) Kommentar zur Urkunde vom Jahre 1272.

Noch in der Abschrift, wie sie unsere Hs bietet, ist die

Gliederung der Urkunde in die einzelnen Bestimmungen, die ich

im folgenden mit römischen Ziffern zähle, deutlich zu erkennen,

hinter jedem Abschnitt steht ein Doppelpunkt.

I. Z. 1——2. Über den mutmaßlichen Inhalt dieses Para—

graphen vgl. o. S. 48. '

II. Z. 2——6. Drei Gelegenheiten werden genannt, bei denen

der Mitregent auch in Gegenwart seines Vaters als Basileus

auf einem Throne sitzen soll, der mit dem kaiserlichen Adler

geschmückt ist, die Akklamationen, die Empfange der Gesandten

und die feierlichen Prunkmahlzeiten. So wesentlich die Stel-

lung des Mitregenten auch dem regierenden Autokrator gegen-

über eingeschränkt wurde, so unterließ doch Michael nichts,

was die Anerkennung von seiten des Volkes, des Heeres und

des Senats wie des Klerus sicher und unwiderruflich machen

konnte. Über das byzantinische Krönungsrecht bis zum 10.Jahr-

hundert besitzen wir eine ausgezeichnete Arbeit von Sickell).

Stärker aber, als es darin geschieht, mut5. der Anteil von Volk

und Heer betont werden, die Zustimmung zur Übernahme der

Herrschaft, wie sie in erster Linie durch die ez’iqm/u’at, die

feierlichen Akklamationen, zum Ausdruck kam. In dem für

das Krönungsrecht der Palaiologenzeit wichtigen Kapitel I]th

arsqonqiogi'ag ßaocle’wg bei Kodinos’) tritt das deutlich hervor.

Erst wenn das Volk, der Senat und die Vertreter des Heeres

den Namen des Kaisers feierlich mit dem Zusatz nolÄä 1d 5m

ausgerufen hatten, war er als Herrscher anerkannt, die An-

erkennung von seiten der Kirche erfolgte durch eine zweite

Euphemie während des Gottesdienstes, der die geistliche Weihe

1) Byz. Zeitschr. 7 (1898), 511——557.

2) S. 86 fl'.
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hinzufügte‘). Auch bei der Thronbesteigung des Patriarchen

wurde die st’xpn/zta als ein wesentliches Erfordernis für die

Rechtsgültigkeit erachtet”); bei den Unionsverhandlungen mit

Rom zur Zeit des Kaisers Michael VIII. wurde das ‚um/iöovvov

des Papstes, d. h. die wem/n’a in der Liturgie, gerade deshalb mit

so leidenschaftlichem Eifer vom orthodoxen Klerus bekämpft,

weil darin die feierliche Anerkennung des Herrscherrechtes ent-

halten war. Eben weil die sözpan’a nicht bloß eine leere Feier-

lichkeit war, sondern eine wesentliche Bedingung für die Rechts-

gültigkeit der Krönung, legte Kaiser Michael, als er die Herr-

schaft an sich riEx, so großen Wert darauf, daß sie dem jugend—

lichen Sohne seines Vorgängers Theodoros II. Laskaris nicht

zuteil Würde“). Die hohe Bedeutung der Euphemie geht auch

aus dem Verhalten des Johannes Kantakouzenos hervor, wenn

er unter Verzicht auf alle anderen Ehren von der Kaiserin.

Anna nur das eine verlangte, n7; ßaocliöog ”Ang xai ßaot-

‚läwg 101") ”05027 (pn/ufoyävwv, sz’iqm/‚u’aig xal aöröv ä’‚ua äxet’votg

äELoÜv nai ‚umyyovsziew e’v ze/lszafg m7; iega'ig‘). Hier ist auch

die zweifache Art der Euphemie, die weltliche und die geist-

liche (‚um/zöovvov), deutlich unterschieden, ebenso wie an einer

1) Kod. 58, 5: 371a ylverat 7? sözpmu'a Iä'w övO/wizcov uZ‘w ßaotle'wv xai

növ dacnowöv, dazu vgl. 89, 1; 97, 5. Du Cange (im Glossar und sonst)

ist, wie ich bei dieser Gelegenheit bemerken möchte, nicht der einzige

Gelehrte, der die Termini eüqomisrv und nolvzgovifew durcheinander wirft,

aber beide Handlungen sind, wenn auch aus gleicher Wurzel entstanden,

doch im Zeremonienwesen der Palaiologenzeit deutlich unterschieden.

Das nolvlgow'Csw bezeichnet den Segenswunsch, z. B. in der Formel:

nolvzgo’wov notrfaat 6 1966; "‘71: xgazatdv xat‘ äyi'av ßaorlu’av aov (das) 51’;

noÄ/ld 5m, oder nolvxgo'wov nonfiaat ö 1986; 11‘711 üsongo’ßlmov Üsdorenrov

xai üempgoügrjtov, xgamcdw xai äyi’av ßaozlst’av oov (Gag) eL’; „011d 5m.

Die Kleriker sagten ihn z. B. beim Gesang der Horen in der Liturgie der

großen Feste (Kod. 46, 5 fl‘.) und bei der ngo’xuzng (ebenda 52, 19 f.)‚ aber

auch die Laien bei verschiedenen Gelegenheiten, z. B. bei dem feier-

lichen Prunkmahl (Kod. 55, 15 fl’.). Staatsrechtliche Bedeutung kommt

nicht dem nolvxgoviCew, sondern nur dem stimmten) zu, bei dem die

Namen der Herrscher genannt wurden. '

_9) Kod. 104, 2 f. 8) Pachym. T 101, 7 f.

4) Kantakouz. II 329, 15 E.
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anderen Stelle, wo von der Erhebung des Matthaios Kanta-

kouzenos zum Kaiser durch seinen Vater Johannes und der

Verdrängung des legitimen Johannes Palaiologos die Rede ist:

xai n96; zs 1d; adrpnm’ag UUVUQLÖ/‚LEZTO (so. Matthaios) toZ'g

ßaotleüoa Kai s’v 10:7; ytyvoye’vatg pwjuatg zd'nl ßaocla’wv ngög

IOZ’; iegoig. ßaatle’a Öä u‘w ’dewm/ äxe’llsve ßaoaÄebg ö myöe-

an‘yg ä’y TE m7; ,uwfipau; änoozwnäofiw xo’w wir; edrpnyiazg'

’lAwav ‚Lufwoz n71! ßaotlt’da xal 16v fing/(119460171! ’Avögo’wxov zöv

ßaotle’a eömn/zsi’oüac 6507189 ngöwgov zur) ‚uiänyovöüeafiac e’xä-

Äsvev äv taig isgorelsou’atgl).

Wesentlich war ferner, wie außer den anderen genannten

Quellen auch die Urkunde verrät, der Anspruch auf den Thronos.

Andronikos erhält außerdem das Recht, an den feierlichen

Prunkmahlen, die an den hohen Kirchenfesten auf die Liturgie

folgten ’), als Kaiser neben seinem Vater auf der für den Herr-

scher allein bestimmten Kline Platz zu nehmen.

III. Z. 6—13. Deutlich geht durch die ganze Verfügung

der Grundgedanke, daß in Konstantinopel auch künftig nur ein

einziger Kaiser regieren soll. Die Stellung des obersten Inhabers

der Staatsgewalt soll Andronikos nur dann einnehmen, wenn er

fern von der Hauptstadt in der Provinz tätig ist; das bedeutet

der häufig wiederkehrende Ausdruck änoön/‚wiv. Die eben ge—

l) Kantakouz. III 269, l2 ff. Vgl. zu den Einzelheiten der Krönungs-

zeremonien noch den Bericht des Kantakouzenos über seine erste Krö—

nung in Didymoteichos (II 165,23 ff.) und die von Loparev heraus—

gegebene anonyme Beschreibung aus der Zeit des Kaisers Manuel II.

Palaiologos, KT: unny napcxaro Kopouoaanin B'b Bneam‘iu, Festschrift zu

Ehren von D. Th. Kobeko, Petersburg 1913, S. 1—11; cf. meine Be-

merkungen Byz. Zeitschrift 22 (1913), 601 f. Wie wenig der Titel flam-

lsü; in der Palaiologenzeit Anspruch auf Herrschergewalt gab, zeigen

außer dem Beispiel des Andronikos Palaiologos, dessen Befugnisse eben

unsere Urkunde so stark einschränkt, die Angaben bei Kodinos 86, l4 fl'.

und die Bemerkung bei Kantakouzenos III 269,19, nach welcher der

Kaiser dem Palaiologen Johannes den Titel ßam/Ieüg ohne Bedenken zu-

gestand, nachdem er ihn der Herrschergewalt beraubt hatte. Den wirk-

lichen Inhaber der Kaisergewalt charakterisierte damals der Titel az’no-

xgatwg.

2) Kod. 55,10 E, vgl. Loparev, a. a. 0„ S. 10.

 



r

08 10. Abhandlung: A. Heisenberg

nannten Auszeichnungen sollen freilich dem Mitregenten in jedem

Fall zustehen, auch wenn der regierende Kaiser zugegen ist.

Für den Fall aber, dafä er fern vom Kaiserhofe von hohen

Würdenträgern umgeben ist, hat er Anspruch auch auf andere

kaiserliche Ehren. An erster Stelle wird erwähnt, dafä ihm

dann zum Zeichen der Herrschergewalt das kaiserliche Schwert

vorangetragen werden soll. Wenn hier drei der höchsten

Würdenträger des Reiches für diese Funktion genannt werden,

so liegt das im Zeremoniell und in der Rangordnung des

Kaiserhofes begründet. Das Schwert des Kaisers zu tragen

war zunächst das Vorrecht des ‚11,6ng Öops’ormog, des ober-

sten Befehlshabers der Landtruppenl), über dessen Befugnisse

Kodinos in einem besonderen Kapitel handelt”). In seiner

Abwesenheit fällt einem der Protostratores diese Aufgabe zu,

wie Kodinos 29, 1 ausdrücklich bezeugt: ö ngwtoorgätwg 105

‚usyo’tlov Öoyeou’xov änövrog (pägac n‘yv 101") ßaorlewg onäönv.

Unsere Urkunde lehrt, dafä damals mehrere Beamte gleich-

zeitig den Titel ngwroargdrwg führen konnten. Das steht im

Einklang mit den Angaben bei Kodinos, nach welchen der

Protostrator nicht nur bestimmte höfische Pflichten und Rechte

im persönlichen Dienst des Kaisers hatte, deren Träger ohne

Konflikte nur eine einzige Person hätte sein können, sondern

auch im Heere der Öecpävawg röv xovgcavövtwv, der Führer

der leichten Kavallerie, war. Wurde daher auf verschiedenen

Schauplätzen gleichzeitig Krieg geführt, so ergab sich von

selbst eine Mehrzahl von Protostratoresa). An dritter Stelle

werden die nagauoqub/rsvm genannt. Auch sie gehörten zu

den höchsten Würdenträgern, der nagaxoma’mevog I77; 04061!-

öövng stand an der Spitze der kaiserlichen Privatkanzlei, der

nagaxomcbpsvo; roö xomövog hatte die oberste Aufsicht über

den persönlichen Dienst beim Kaiser‘). Was unsere Urkunde

hier anordnet, entsprach dem Hofzeremoniell, wie Kodinos es

1) Kod. 44, l7 f. 22; 74. 15. 2) 83, 6 ff.

3) Vgl. Kod. 9,5; 18,21 ff. 32,11 fl’., Gretser und Goar ebenda

S. 179 f. Anna Komn. I 254,11 fi'.

‘) Kod. 84, 3 fl“.
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beschreibt 34,9: (pe'get Öe oi'ztog (so. ö nagagogucöyevog I17;

omevöövng) xai n‘yv ßaoclim‘yv 021619771), änoönyoüwog 1017 neu)-

roargäzogog, ihn vertritt sein Kollege TO’Ü norrcbvog, 34, 14: xai

naganomwye’vov de n7; orpevöömg änoön/Aoüvrog 025mg 90596;

11‘711 101") ‚Baut/16a); ondö‘nv.

Über die Pflichten des ,uc'yag Öope’azmog bei den feierlichen

Prunkmahlen des Hofes handelt Kodinos ausführlich 57,18 fi’.

IV. Z. 13—19. Über die Zeremonien des Peripatos und

der Prokypsis, die Andronikos, wenn er nicht in Byzanz weilt,

mit allen kaiserlichen Ehren abhalten soll, wird später aus-

führlich gehandelt werden.

V. Z. 19—22. Vgl. oben S. 42. 48.

VI. Z. 22——29. Die eben genannten hohen Hofbeamten

stehen nicht im persönlichen Dienste des Mitregenten, sondern

des regierenden Kaisers, sie versehen bei dem jungen Mitregenten

nur dann ihre höfischen Funktionen, wenn er in Abwesenheit

des Kaisers diesen zu vertreten hat. Dagegen wird für ihn ein

besonderer änt n7; rgane’Cng ernannt, der in der Hofrangord-

nung unter den drei Beamten, die mit der Aufsicht und dem

Dienst bei der kaiserlichen Tafel betraut waren, erst an dritter

Stelle steht, hinter dem ‚us’yag öoyäouzog und dem Öoyäormog

117g zganebygl); Aufgaben im Dienste des Staates kommen ihm

so wenig zu wie dem myxägwyg. Das gleiche gilt vom (mou-

rs’gaog, dem Schildträger. Er trägt bei jedem feierlichen Auf—

treten des Kaisers das Banner und den Schild, wie Kodinos

39,15 fl’. berichtet: ‘O oxovtägtog ßaordCu TÖ Özße’Ä/ltov xai (rö)

rm7 ßaotle’wg onovro’rgrov, 02’) ,uövov ei; 1d; ngomiwerg düä xäv

l) Kod. 35, 18 ff; 57, 20; 59,17: nagt’omrat „9115:0; 015mg 67‘; ö ys'yag

öoyeozmog 51/6771); zq‘i flauclai’, und 10171011 ö n7; zgane’ä'n; öo,ur‚'cmzo;J xai

,uer' aötöv 5 e’ni n7: rgane'CnL Vgl. 60, l2; 62, 10 fit; 63, 4 5.; 7G, 14; 98, 22.

Seine Uniform beschreibt Kodinos 21, 5 fil, dOch ist zu beachten, da5

seine Angaben nicht ohne weiteres auf die Zeit des Kaisers Michael VIII.

übertragen werden dürfen. Denn z. B. über die Ausstattung der Stöcke

der hohen Hofbeamten berichtet Pachymeres II 498,10, da5 erst der

Kaiser Andronikos II. die Neuerung traf ägyvgoxgdaotg ßaxmgt'atg 1m);

v7; yegovar’ag ngwu'ozov; äftwpdtwv ämßat'yovra; osyvüveoöar.
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Ö'nov (5 ßaotlsb; äne’ggmtaa sögt’oxowac Öä ‚usw‘z 10i) Ötßa/Ht’ov

xai ndweg oi Bägayyot. ein 05v 85g TÖ (pwooätov Ö ßaoclsbg

sügc’oxsmt ei'rs uai äMaxm’J, zö öißs’llcov no’wwze äungooösv

aötoö (pägsmt‘). Dem jungen Andronikos wird am Hofe von

Konstantinopel kein Skouterios zugestanden. Nur wenn er ins

Feld zieht, soll auch für ihn ein Schildträger ernannt werden,

aber selbst dann soll er nur Schild und Lanze des Mitregenten

tragen, kein Banner. Das War bei dem jugendlichen Alter

des Andronikos selbstverständlich, denn das Banner war das

Zeichen des Truppenführers, und das konnte der Knabe nicht sein.

VII. Z. 29—44. Die nächste Bestimmung der Urkunde

handelt von dem feierlichen Umritt des Mitregenten. Die

Zeremonie, die das Buch des Konstantinos Porphyrogennetos

noch nicht kennt”), hängt zusammen mit der Rechtsprechung

durch den Kaiser persönlich. Von Alexios I. Komnenos erzählt

Zonaras III 753, 3 fl‘., dafä er an bestimmten Tagen auf dem

Philopation 677,110qu ngm’mo’iönto ätpogäw ngög nsözäöa nia—

tsZav. 1({3 ßovlopa’vcp öe fi Ei; äxeivov ei’ooöog ovyxsxcögmm m12

ä’xaorog Id’w Öaoyävwv s’navezsivero Ösmfigtov Ötöammöv Ö'rov

Ös’ono. xai müza äva’mzov ai’noi) nüeflueva e’ns’mns 102g Önoygay-

‚uawüovow Eme’vat Kai vagc’Cew at’nqö Idg ändorwv ainjostg, xai

aön’xa 11‘711 ätp’ äxäanp ävuygacpr‘jv ngooe'rana yiveoöat xai ßeßaz—

armer/77v zeig öeopävoc; naga’xaoüm. xai TO'ÜI’ e’ni 35961/011 iuavöv

ämgeho rqö aÖtoxgärogi. Später, wir wissen nicht genau, wann,

ist die Sitte aufgekommen, dafä die Kaiser solche Bittschriften

bei ihrem Spazierritt in Empfang nahmen, der allmählich, wie

auch unsere Urkunde lehrt, zu einer ganz besonders wichtigen

Zeremonie sich gestaltet hatte. Die Angaben des Textes finden

x) Vgl. auch Kod. 11,1; 24,10; 48,8.

2) Die Übergabe der Zzßelloigza durch die Vertreter der Demen bei

der Prozession am Ostermontag (De cerem. I 80, 23 ff.) hat eine gewisse

Ähnlichkeit mit der Sitte der späteren Zeit, doch ist ein Zusammenhang

um so weniger zu erkennen, weil über den Inhalt dieser hßsüdgia nichts

mitgeteilt wird. Reiske im Kommentar II 85 f. und 301 dachte an

Gratulationsgedichte, aber dagegen spricht u. a., daß die Übergabe nur

einmal und zwar bei dem ersten Empfang gestattet war (I 83, 6 fi'.).
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ihre Bestätigung durch Kodinos, der ganz so, wie es der Zeit des

Kaisers Michael schon entsprach, denUmritt beschreibt (31, 14fl'.):

(imyw’xa yoöv öefioet töv ßaotläa xaßaMmeüaat, (päpsa rd 157m-

öii/ram nacöönov/lov roü ßeouagt’ov äxrög . . . . . s'romaoös'vrog

oz’w zai uaflaMmsfioavrog vor"; ßaatle’cog, oi duanagzoral 719015-

ovoc 1d äräuaga, oalm’Coch 6e xal oi aa/lmymal ö/rolwg xal

oi ßovxmva’togeg Öt’ öQyävaw ägvacTJv . . . . . 617107 (53: 17 rc’öv

Iowütaw Ögyävaw cpwm‘y rö ädwzeg u aizf/ ug roö Äaoü i7 dör-

m’irat, o’moüoag 1025th ögayrbv äveväym]. Und 39, 22: ’O e’nl

ra'w 6617086011 Öe’xerac zo‘n; rä'w aitoüvmw xal 167W äömov/rävmv

o’wacpogäg, xaßaüagt’ov Ötegxoyävov 105 ßaotle’wg. Von den

Palaiologen haben dann die türkischen Sultane diese Sitte des

feierlichen Umrittes in Konstantinopel übernommen. Kaiser

Michael erlaubt seinem Sohne den Umritt und bestimmt ihm

das Gefolge, allein nur wenn der Kaiser selbst nicht am gleichen

Orte weilt, darf Musik seinen Umritt begleiten und nur dann

darf er Bittschriften entgegennehmen und Recht sprechen.

Die Bewohner von Byzanz sollten nicht darüber in Zweifel

sein, dafä der wirkliche Herrscher nur einer war, andererseits

sollte die Rechtsprechung durch den Kaiser persönlich keine

Unterbrechung erleiden, auch wenn der Inhaber der obersten

Gewalt einmal gezwungen sein sollte, die Stadt zu verlassen.

. Die Warangen und Wardarioten sind die bekannten kai—

serlichen Garden von Byzanz, die einen englisch-normannischer,

die anderen türkischer Abstammung, vgl. Kod. 57, 9 HZ: ä’nena

ä’gxowai xai nolvxpow’CovoL zal oi Brigayyoz xard n‘yv närgtov

zal 0151:0: ylcöooav adrcöv, iy’yovu Zyxlwwn', und ferner ‚14.6194 m12

16?»! Bagöagtwrdw xaw‘z n‘yv näÄaL närgcov xal 1015th qmowfiv,

73’104 nsgowu’ (d. h. türkisch). Die Warangen ‘) heißen in Z. 49

l) Über die Warangen der mittelbyzantinischen Zeit vgl. u. a. V. Vasil-

jevskij, Warjago - russische und warjago — englische Miliz in Konstan-

tinopel im ll. und l2. Jahrhundert (russ.)‚ Zumal des Min. der Volks-

aufkl. 1874, Bd. 176, Nov., S. 105—144; 1875, Bd. 177, Febr.‚ S. 394—-451;

Bd. 178 März S. 76—152; K. Dieterich, Byzantinische Quellen zur Länder-

und Völkerkunde II (Leipzig 1912) 125 f., 166. In der Palaiologenzeit

sind sie nur Palast- und Paradetruppe, sie werden im Zeremonienbuche
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unserer Urkunde ’nylwoßdgayyoz, d. i. englische Warangen, in

der spätbyzantinischen Zeit war ’nylwoc oder’IyxÄwoc der Name

der Engländer, ’Iyx/lwia der Name des Landesl). Wenn der

Kaiser sich öffentlich zeigte, folgten ihm die Warangen’), da-

her führt ihr Befehlshaber, den Anna Komnena I 344, 20 nach

ihrer Art umschreibend als ägxaw ‚Bagayylag bezeichnet, offiziell

den Titel äxölovöog”). Die Wardarioteu, eine Ordnungstruppe

ohne Wafi‘en, keine Kampftruppe, schritten dem Kaiser voran,

die Angaben unserer Urkunde bestätigt Kodinos 38, 13: Ö’ts 55

zaßaümsüag; ö ‚Bactlaüg, ngonyoüww xai (pägovreg (I’ÖICl (sc.

ömaw’ma) 5919m eözamoüoc n‘w Äaöv. Dieser Aufgabe, die

Volksmenge in angemessener Entfernung von der geheiligten

Person des Kaisers zu halten, entsprach auch ihr Platz im

Kaiserpalast, WO sie am Eingangstore Wache zu halten hatten‘),

Während der Dienst im Innern des Palastes in erster Linie

den Warangen und den ebenfalls wafl'entragenden Paramonai

zukam. Diese letztere Truppe, die auch eine Abteilung der

Palastgarde bildete, war trotz ihres griechischen Namens in

der Palaiologenzeit ebenfalls türkischen Stammes, wie ihre

Gliederung in äüäytaö) (türk. alaj) beweist; sie war’ teils Fuß—

truppe, teils beritten 6).

des Kodinos immer wieder erwähnt, z. B. 37, 4&2; 39, l7; 40, 12; 49, 7;

61, 20 ff; 68, 20; 80, 208.; 82,3; 94, 3.

1)’ Vgl. Pachym. II 73, 11; Acta et Adipl. Ill 77, 19; VI 47, 6.

2) Kod. 80, 20: xai miwrore „a roü ßamle’w; xaßaümsüovto; äxo—

lovÜafiow, (pägowsc En’ ä)wa 1d; 1616x815 aüidw.

a) Kod. 41, l2: 'O äxo'lovflo; aögidxemt ,uäv 51/010; za‘w Bagdyywv, äxo-

7.001957 die 'rqö ßaaLÄeZ‘ E’yngoaz’ev min/31:“ Ötd TOL toüzo xai äxo'loväog Äs’ysmz.

4) Kod. 37, 18: 05 de Bagöagtözm 81’; n‘p! 117g (1137.77; flugav, vgl.

38, SPE; 57, 13. Die Wardarioten meint Niketas Akominatos, wenn er

354, 20 von den äaßöoqm’goc und 447, 19 von den 1d öoywoßarpr'} (pogoöv—

zsg äaßöoüxm spricht, die vulgäre Bearbeitung des Geschichtswerkes nennt

sie an beiden Stellen Baeöagtötat.

5) Kodinos, der das Wort nicht verstand, berichtet darüber 37, 7 ff.

manches Wunderliehe, vgl. Heisenberg, Dialekte und Umgangssprache

im Neugriechischen (München 1918), S. 44.

6) Über die verschiedenen Abteilungen der Palasttruppen handelt

Kodinos 37, 2 8., über die nagayovat' vgl. außerdem bei ihm 61, 22; 68, 20;
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VIII. Z. 45—52. Innerhalb des Kaiserpalastes wird die

Stellung des jungen Mitregenten noch mehr eingeschränkt, als

wenn er sich in der Stadt zeigte. Das Gefolge der Garden wird

ihm hier nicht zugestanden. Nur wenn er in Gegenwart seines

Vaters im xaßalagt’mov, der kaiserlichen Reitbahn 1), sich geübt

hat und dann auf dem gleichen WVege wie der Kaiser sich in seine

Wohnung begibt, darf er neben seinem Vater reiten, so daß

auch ihm das Gefolge der Garden gelten kann. Ein beson-

deres Gefolge der Garden aber wird ihm nicht zugestanden,

und wenn er sich von seinem Vater trennt oder allein die Reit-

bahn verläßt, darf ihn nur sein regelmäßiger Dienst begleiten.

Für die Garden konnte darnach kein Zweifel entstehen, wer

wirklich Kaiser war.

IX. Z. 52—59. Dieser Abschnitt regelt eine weitere An—

gelegenheit des Hofzeremoniells: wenn der junge Kaiser auf dem

Throne sitzt, soll er, selbst in Gegenwart des regierenden Kaisers,

vor niemandem von den hohen Hofbeamten, aber auch nicht

vor den eigenen kaiserlichen Verwandten aufstehen; damit wird

ihm in deutlichster Weise eine Stellung über allen anderen

Personen des Kaiserhofes zugewiesen. Die Pflicht für die im

'Range niedriger stehenden Personen, bei der Ankunft höher

stehender sich von den Plätzen zu erheben, wurde am Kaiser—

hofe sehr streng beobachtet, und wer dagegen verstiefä, setzte

Nik. Akom. 224, 27; 239,26; 447, 28; 756, 25. Nikolaos Mesarites, Die

Palastrevolution des Johannes Komnenos, ed. Heisenberg (Würzburg

1907), S. 20, 33 ff. erwähnt ihr Wachlokal bei der Sophienkirche, vgl.

ebenda S. 57.

l) Vgl. darüber Kod. 29, 20 ff. Die unmittelbare Aufsicht über die

kaiserlichen Pferde hatte der 346m]; urw ßaotlmöv l’amour, eine untergeord—

nete Charge, im wesentlichen Bereiter, aber naturgemäß dem Kaiser per-

sönlich wichtig und deshalb mit mancherlei Vorrechten ausgestattet. vgl.

Kod. 29, 3 lf. In der Rangliste der Hof- und Staatsbeamten kommt er

überhaupt nicht vor. Goar und Gretser im Kommentar zu Kodinos haben

ihn mit dem xovroazqülog verwechselt, einem der höchsten Beamten,

das Richtige aber sah schon Du Cange, Gloss. s. v. Daß zuweilen auch

einem dem Kaiser persönlich so nahestehenden Ofiizianten ein wichtiger

Auftrag im öffentlichen Dienste erteilt werden konnte, lehrt der Fall

des Chadenos, vgl. Pachym. I 27, 5ff.; 29, 14 ff.
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sich schweren Unannehmlichkeiten aus‘). Eine gute Erläute-

rung zu der Bestimmung unserer Urkunde bilden die Worte,

mit denen der alte Kaiser Andronikos Il. seinem ungeratenen

Enkel, dem schon als Kaiser gekrönten Andronikos III.‚ androhte,

er werde einen anderen an seiner Stelle als Thronfolger be-

stimmen; sie verraten andererseits zugleich, Wie stark die Macht

des Legitimitätsprinzips damals in Byzanz war. Wir lesen bei

Kantakouz. I 26, 9 ff.: 6 ‚uävtm n‘yv ‚Baoclez’av diaösäöpsvog c’w

137 nga’ny os uyfi xal äydny Ingfiaez. xal 01’275 Ünavaozfioezai

‚uäv am"; JIQOOLÖvTOg 1m") 19961/011, oööe ydg 5290g ‚Bamleüow

äan’oraoÜa: Z‘öw’natg‘ sügofiosrg ‚uäwor ngoam‘w 5919611 äaznxöm,

a3; äv nal 00l rö 117g upfig zäxu’wp zö I17; ßaoclu’ag öixazov

negtoafiäocro. Und in der Zeit der schwersten Verstimmung

gegen den jüngeren Andronikos strafte ihn der alte Kaiser

dadurch, daß er ihm die Erlaubnis sich zu setzen verweigerte,

wenn er die übrige Hofgesellschaft dazu aufforderte. Freilich

machte der liederliche Prinz, der die Etikette so gering achtete

wie die gute Sitte, der Verlegenheit der Anwesenden dadurch

bald ein Ende, dafä er sich ohne Erlaubnis setzte“). Bei der

Inthronisation eines Patriarchen fand die feierliche Prokla—

mation des Neugewählten gleichzeitig mit der Euphemie des

Kaisers statt, während beide auf Thronen saßen. Die Mit—

glieder der kaiserlichen ‚Familie aber nahmen an der Feier

niemals teil, weil sie nicht stehen wollten, wenn der Patriarch

saß, aber sich auch nicht setzen durften, während in der Eu-

phemie der Name des Kaisers feierlich verkündet wurde“).

l) Das mußte z. B. zur Zeit des Andronikos II. die hochbetagte

Gattin des Konstantinos Strategopoulos, selbst eine Verwandte des Kaisers

Johannes Batatzea, erfahren, die es wagte, sitzen zu bleiben, als die

viel jüngere Schwägerin des Kaisers das Zimmer betrat, in dem die

Damen des Hofes sich zum Empfang bei der Kaiserin versammelten, vgl.

Pachym. II 154, 10 ff.

2) Kantakouz. l 40, 18 ff; 01’) ,m‘yv c’t/11d xat‘ ,ustd zdw n7; cvyx/lfizov

xal td'w äv äEtoS/zaoz toü we‘ov ßaotle’wg zq‘)‘ nännq; nagwtauävov, oöös'noz'

s’ns’tgetps xaösaöfivar n96; öä im); ällovg n7; ängonijg ywoyämyg, s’E

o’wäyxn; äxaüe’Cszo xal adre’g, na’wwv argd; ai’növ öga'wmw m12 rot”; vszfiyaoi

öqloüwwv, (in; oöö’ äv aötol 9601196029878)! äamxdtog aötoö x11.

3) Kod. 108, 7 fi‘.
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Sehr bezeichnend ist es für den Geist des byzantinischen

Hofes in der Palaiologenzeit, dafä dem jüngeren Kaiser nahe

gelegt wird, den Beichtvätern der kaiserlichen Familie beson-

dere Ehrfurcht zu erweisen. Denn das sind die meIuarmoi

(i'vögßg, nicht ‘Geistliche’ überhaupt‘). Die ältere Kaiser-

geschichte von Byzanz läfät nirgends erkennen, daß dem Beicht-

vater irgendwie eine besonders hervorragende Rolle im Leben

des einzelnen oder in der Gesellschaft eingeräumt worden wäre,

erst in der Palaiologenzeit”) gewinnt der nvavyarmög nanjg

am Kaiserhofe von Byzanz dieselbe hohe Bedeutung wie im

16. Jahrhundert am spanischen Königshofe, W0 auch in der

strengen Beobachtung eines erstarrten Zeremoniells das byzan-

tinische Vorbild der Palaiologenzeit seine getreueste Fortsetzung

erfahren hat. Das Bild, das wir aus dem Zeremonienbuche

des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos vom Leben des

byzantinischen Hofes in der großen Zeit des Mittelalters ge-

winnen, ist nicht nur bewegter, glänzender und farbenreicher

als das Bild der Spätzeit, der stärkste Unterschied liegt viel—

mehr darin, daEa damals der Geist noch seine Freiheit bewahrte;

erst in der Palaiologenzeit wird am Hofe die starre Form das

oberste Gesetz des Lebens.

X. Z. 59—73. Im eigentlichen Staatsdienst wird dem jungen

Mitregenten eine wichtige Aufgabe zugewiesen, die zugleich

geeignet war, ihm einen Einblick in die Verwaltung des Reiches

zu gewähren und ihn so auf die Aufgaben des Herrschers vor-

zubereiten. In Konstantinopel selbst behält sich der Kaiser

alle Regierungsgewalt vor, aber es wird in Aussicht genom-

men, daß der Mitregent in die Provinzen geht und dort die

Tätigkeit der Beamten in der Verwaltung und im Heere be-

aufsichtigt. Denn das ist mit dem Ausdruck Z. 59 xgi’oug

nocetv gemeint, nicht eine richterliche Tätigkeit im besonderen

1) In diesem Sinne wird das Wort z. B. Pachym. II 147, 18 gebraucht.

2) Vgl. Pachym. I 256,4 fil; II 50,15; 52,2; Nikeph. Gregoras I

107, 20; Kantakouz. I 400, 23; 402, 8 ff; 406, 8; Doukas 260, 15; 261, 2 fil;

Kanan. 475, 16; Phrantzes 124,18; 156, 18; 162, 18; 187, 21; 200, 6;

225, 1; 411,23; 424,8; 450,18; Acta et dipl. V 174.

Sitzgsb. d. philos.-philol. u. d. hist. K1. Jahrg. 1920, 10. Abb. 5
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oder ausschließlichen Sinne. Wir sind über die innere Ver-

waltung des Reiches nicht genügend unterrichtet, um zu wissen,

wie die Kontrolle der Verwaltung regelmäßig gehandhabt wurde.

Am Hofe scheint die Erledigung dieser Angelegenheiten in der

ersten Palaiologenzeit Sache des Beamten äni rcöv ävayvfioswv

gewesen zu sein, darauf deuten wenigstens die Worte bei

Kodinos 41, 8: TÖ roü 8’712 n51! ävarzvfioecov {ungern/1a näÄaL ‚uäv

77v rö änoygdcpeoöat 10i); äv IaZg organaig xai äÄÄaxoü ängeüov—

1a; xai äva/u/wfioxew n) öm‘sg aörc’bv zgö ßaoclei, i'va lapßävwoz

1d; ngoonxoüoag n/uig. Er fügt freilich hinzu: ward (5e rö

nagöv oüöam’av Üniygeat’av 5’155, aber das erklärt sich aus der

Zeit des Kodinos, wo das Amt überflüssig geworden war, weil

sich der Umfang des Reiches im wesentlichen auf die Haupt-

stadt und ihre nächste Umgebung beschränkte. Noch ein

halbes Jahrhundert früher wird von Kantakouz. II 99,2 ein

Beamter änl zcöv nimm/2705m erwähnt, in der älteren byzan-

tinischen Zeit hieß er 6 €712 zcöv xgz’oswv.

Volle Selbständigkeit konnte dem jungen Mitregenten bei

dieser wichtigen Aufgabe, die große Erfahrung verlangte,

naturgemäß nicht eingeräumt werden; er wird deshalb Wieder-

holt auf die Beobachtung der Gesetze und das Urteil seiner

Ratgeber hingewiesen, die ihm der Kaiser bestimmte. Mit den

Worten Z. 61 f. öv ‚Ideal eügfioug u/u'fg xai änoöoxfig ä’ätov, äva-

60117; xat eüsgysm’ag äfcoz‘iv wird ihm das Recht erteilt, Be-

förderungen vorzunehmen und Belohnungen zu erteilen. Denn

um? bezeichnet eine Beförderung des Beamten im Range, o’mo-

öoxfi, das in der Schriftsprache seit der hellenistischen Zeit ein

Lob oder eine Auszeichnung irgend welcher Art bedeutet, wird

hier durch das entsprechende eöegyeoia als Gehaltserhöhung be-

stimmtl). Auch der Ausdruck ävaöoxfi findet seine Erklärung

durch um}, es ist die technische Bezeichnung für die Beamten-

1) In einer Urkunde vom Jahre 1319 (Acta, et dipl. V 82, Z. 16 f.)

findet sich ebenfalls. änoöozr} und änoöa’zeoöm in der Bedeutung ‘bene-

ficium’ und ‘beneficium gewähren': xazd 161/ ögumöv xai zö öe’Änua mu‘

11‘711 o’moöoxfiv n7; ßaazlsz’ag ,uov, ö’n zai 101’710 änoöäxsrat xai 51a öe’lrma

fi ßaazlu’a ‚unv, i'm 7411., es folgt dann die Aufhebung einer Steuer.



Aus der Geschichte und Literatur der Paleiologenzeit. 67

beförderung. So gebraucht das Wort z. B. Niketas Akominatos,

der 140, 2 fl’. erzählt, dafä vom Kaiserhofe Schreiben an die Be-

amten in der Provinz geschickt wurden mit dem Befehl, den

entflohenen Prinzen Andronikos Komnenos zu verhaften; die

vulgäre Rezension‘) fügt hinzu: 6g äv 817937 zoörov 1’) 949111770”

ai’nör, ‚asyde 5691705; äraöopjv. Eine Standeserhöhung ist

auch bei Bhrantzes 227,3 gemeint: nagt cöv ötd “n7; xalo-

zayafit'ag 177g ßaoclsc’ag 00v ä'mfdg [um nsgi 117g E/‚Lfig Üvya-

Igög ünavöga’a; xal tönwv xai uyfig 6609770st nai ävaöoxfig

711601! 1031/ (71/va ägxovuoocbm Während an einer anderen Stelle

200,17 vielmehr die ehrende Hochschätzung gemeint ist, die

eine Beförderung zur Folge hat: 51'6er n7; 077g 759170117; Öov-

10015an m12 T17; Ewig 7196g es äraöoxfig xal äydmyg 52’189—

ysrfioalue’v am n‘yv 117; Znägmg ötoa’myow. In der Bedeutung

'befördern’ gehört auch das Verbum ävaöäxsaflac der Amts—

sprache an, in einer Urkunde des Kaisers Michael vom Jahre

1270 liest man (Acta et dipl. V 247,15): oZösv fi (574600151177

00v, a”); ävsöääato f7 fiaozlea’a ‚uov 16v tL/ua'natov ömmozpü-

Äaxa x179 Qeööwgov röv Zxovtagiaßmv und Z. 19: e’nei 05v

05m); (zz’növ o’wsöääaro xal oz'i'twg ä’zsc toöror ü ßamlet’a ‚uov

m12 TOLOÜth ääwß/‚Lau zatszÖO/moev. Aus der gleichen Grund-

bedeutung “aufnehmen, emporheben’ erklärt sich auch die Ver-

wendung des Wortes in der Kirchensprache, wo ävaös’xeoüaz

cAbsolution erteilen’ heißt und ävaöoxfi ‘Absolution’, z. B. bei

Pachym. I 256,13: xai aütgö di‘y zu} ’Icom‘yzp yewat’wg a’ne'xew,

101/10")er a3; (5171952! zä 117g ßaocls’w; ävadoxfig 7:an n‘yv äxsc’vov

üs’lnow. aigei öä xal Äöyog 7tan Hol/10?; cög xal ämrmfiausv

ärp’ (ß „176e mevnarmä); ävaös’xono m1. Denn der Beichtende.

warf sich vor dem Beichtvater zu Boden, woher der Ausdruck

‚uetävorav ‚501,11va stammt”), und wurde von ihm bei der Ab-

solution emporgehoben. Bis in unsere Zeit hat sich die eben-

l) ln einer demnächst erscheinenden Dissertation wird H. Leicht

starke Gründe dafür vorbringen, deß beide Redaktionen von Akominatos

selbst stammen.

2) Vgl. Krumbacher, Bällen yezdvozav, Byz. Zeitschr. 8 (1899) 155 f.

5:
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falls aus der Kirchensprache des Mittelalters‘) stammende und

aus ähnlicher Entwicklung hervorgegangene Bedeutung dvd—

öoxo; == Gevatter, der das Kind caus der Taufe hebt,’ im

griechischen Volke erhalten.

Wenn ein Beamter seine Pflicht vernachlässigt hat, soll

der Mitregent ein geordnetes Verfahren einleiten und bei den

niederen Beamten das Urteil des Gerichts vollstrecken lassen.

Bei den 85g xsrpaldg dnorsmy/Le’vot ueyälm ävflgwnor aber

bleibt die Bestätigung des Urteils dem Kaiser vorbehalten,

dem Bericht erstattet werden mulä, während der Angeschuldigte

unterdessen in Haft gehalten wird. Der Ausdruck xerpaäz;

bezeichnet den obersten Regierungsbeamten eines bestimmten

Verwaltungsbezirkes. In der mittelbyzantinischen Zeit stand

an der Spitze der Themen der azgamyög‚ aber als seit dem

11. Jahrhundert die alte Themenverfassung in Verfall geriet

und die großen Provinzen sich in zahlreiche kleinere Verwal-

tungsbezirke auflösten, kam der Titel orgamyög in Vergessen-

heit. Niketas Akominatos vermeidet in der streng schriftsprach-

lichen Redaktion seines Geschichtswerkes noch das Wort xsmalfi

unter mancherlei umschreibenden Wendungen, aber in der vul-

gären Fassung (B) gebraucht er dafür den volkstümlichen

Ausdruck, z. B. 195, 21 äguoorfig, in B xsoaalrj (nach Du Cange

Gloss. s. v.), 818, 8 (pgovgoövra töv 179600124011, in B xsrpafin‘w

Ö’vm nagt zör Hgöoaxov. Auch Akropolites 139,13 meiner

Ausgabe meidet noch das Wort und sagt dafür archaisierend

ngaz’twg. Aber der Urkundensprache der Palaiologenzeit ist

es geläufig, vgl. z. B. Acta et dipl. V 81, 8 v. u.: f6 ‚uäüwv

sügt’oneoüai dem/4c}? rfig ßamlec’ag ‚uov 52g Meyan aütäw und

Z. 2 v. u. ö ‚148'1le edgt’axeoüac 8?; xacpab‘yv ai’ndw (a. 1319),

ebenso V 175 (a. 1442), Z. 2 IOÜ töte sögwnoye’vov 8€; astpa-

11‘711 aütc'öv, Z. 5 7:an n7; usrpalfig, Z. 7 fi xupah‘} wird»,

ebenso Z. 13. Auch bei Phrantzes 135,16 liest man: äatci/lo]

 

l) Vgl. z. B. Konst. Porphyr. de cerem. I 620, 7 fi“. und dazu Reiske II

730, Du Cange, Gloss. s. v.; die der Kirchensprache angehörende

Bedeutung von dvaös'ZO/Lat und a’vdöozog verzeichnet auch Sophokles,

Lexikon s. v.
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05v sig Kaum/H71! n7; ’IÖcÖ/‚mg xal ”An/69015017; 6 az’nög Adoxagcg,

und 77 xezpalfi heißt der frühere Strategos wiederholt in der

Chronik von Morea, z. B. v. 8675. Hier findet sich auch

die wichtige Angabe, daß um 1290 die“ Kaiser den höchsten

Regierungsbeamten von Morea jedes Jahr wechselten, V. 8690 ff;

änäoteclev änöxgww vor? nglyxmog Etc’roaav,

\ N 7 1 l \ \ \ l

10 7m); nzov TO reg/‚4811021 novrov va 10v äManvv,

vd 511977 ä’Un] xscpa/b‘y x’ ävavog vd Önayaivy,

\ 5/ \ I \ I f I

uaüw; am 'L'O oval-17198; zaL xa/wet o ßaotlea;

\ N I l 3 I \ I

zu; naoa xgovov wetpalnv allaoau orov Jllogeav.

Ob diese Gewohnheit damals nur für Morea galt oder all—

gemeine Verwaltungspraxis war, lassen die Quellen nicht deut—

lich erkennen. Dem mittelbyzantinischen ozganyyäto als Be—

Zeichnung des Amtsbereichs eines Strategen entsprach in der

vulgären Ausdrucksweise der Spätzeit xerpalau’mov (xsmaläto

finde ich nicht belegt), z. B. Akom. 429, l: ’Avanoubv öä xat

1d; nganwgiag ägxäg c’ivögag log/5,1102); m12 növ änö n7; ßovlfig

ägc’otovg 011’1ng 771/ äptotcöv, B: näpnwv Öe 85g mi zerpaiau’ma „21.,

584,11 xai Teig ägxdg ngoiißaüev Ei; äEaßvnow, B: xal w‘z

xscpalau’ma xai rdg e’voxdg ändxrevs xai änaßlet, 644, 7: atalsig

e’nl 1(‚5 (pgovgfioat n‘yv ZtgoüpynCav, B: Ei; TÖ xstpalazimov 117g

Z'zgovpm’tcn; ne’ynsmi. Auch Kantakouzenos, der ja eine sehr

temperierte Schriftsprache gebraucht, scheut sich nicht vor dem

vulgären Worte, z. B. I 233, 5: änsorälng ein; u) aötööt „apa-

Äau’mov, ebenso II 320,20; 321,24. Am Ende der byzan—

tinischen Zeit bezeichnet xeqoaMImov in ganz verblaßter Be—

deutung einfach einen größeren Landbesitz, z. B. Phrantzes

391,17: xal raürag 62g zagaalärma ängjwvv, ebenso 115,15;

135, 20. Die Urkundensprache der Spätzeit scheint das Substan-

tiv xecpalaztmov gemieden zu haben, dagegen wurde der höchste

Beamte eines Regierungsbezirkes in der Palaiogenzeit offiziell als

zerpalatmaüwv bezeichnet, z. B. Acta V 80,10 v. u.: oi ward

mugoizg ‚ue’Movteg zemalatmeüew eL’g riyv 52917/1611171! nölw IÖ’V

’lcoawivwv (a. 1319). ebenso V 109, 9 v. u., V 115,10 v. u.,

VI 249,13 v. u., VI 253,8 v. u. Diese Beispiele stammen
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aus Urkunden des 14. Jahrhunderts, älter ist vielleicht schon

die Verwendung des Wortes in der vulgären Bearbeitung B

des Geschichtswerkes von Akominatos, z. B. 97, 24 B: ö 1015-

tovg xatpalarmeüwv Ilv/wög IÖ Ö'voya, 318,16: ö n‘yv Taümg

äumowvflslg (pvlamfiv, B: ö zaümv xapalauxev’wv, 664, 6: ö;

cmw änöi’ät xwgäw fiysyövwsv, B: Ö äusi’as zerpalauxeücov. Hier

hat Du Cange einmal Unrecht, wenn er meint, das Wort be-

deute capite censere.

Aus der Wendung in unserer Urkunde Z. 65 ng "In;

ovvövtwv ooa ‚usyälwv ävö‘ga’mwv darf man schließen, daß die

obersten Vertreter der Regierung, wie es ja. auch selbstverständ—

lich ist, sich alsbald dem Gefolge des Mitregenten anschlossen,

sobald er ihren Bezirk betrat.

XI—XIII. Z. 73—95. Der Abschnitt regelt die Aufgaben

des Mitregenten im Falle eines Feldzuges. Jede Selbständigkeit

in der Kriegführung wird ausgeschlossen, wie es bei der Jugend

des Andronikos natürlich war; der Kaiser wird den Feldherrn

ernennen und die notwendigen Befehle geben, der Mitregent

soll nur dafür Sorge tragen, da6 sie ausgeführt werden. Aus—

drücklich wird ihm indessen die Befugnis eingeräumt, den Sol-

daten, die sich in ihrem Dienst tüchtig erweisen, die Einkünfte

zu erhöhen. Die für uns nicht ohne weiteres deutliche Be—

stimmung Z. 79 fil: aöegyamöfiostac 7:an am") 17 xal ngooöfixm»

Ös’Eewt äm‘, tfi or’xovom’q aöroü, ‚ua'xgu; eixoatrsooäng fmegnüng

7’7‘ xal zgiämwm ä’E will sagen, daß der Mitregent den Söldnern

im Heere eine Löhnungszulage bis zur Höhe von 24 Hyperpern,

den eingeschriebenen Stratioten eine Vergrößerung ihres Sold-

gutes bis zum Werte von 36 Hyperpern gewähren kann.

Diese Bestimmung erklärt sich aus der Zweiteilung des byzan-

tinischen Heeres, das einerseits aus Söldnern bestand, die ihren

Lohn in barem Geld erhielten, andererseits aus den Stratioten,

die ein Soldgut besaßen und dafür dauernd, in der Regel erb-

lich, zu Kriegsdienst verpflichtet waren. Der populäre und

zugleich technische Ausdruck für den Lohn der Söldner war

; Ööya, eine Zulage zum Sold hieß si’isgysoc’a. So schreibt Ako—

minatos 467,23 in der vulgären Fassung seines Werkes B:
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‚xai 10i); nga'mv eig- n‘lv Ööyav änotetay/ts'vovg xal ägöyevae uai

äquloupfiaaw xal ngoeüv/„Lonor’noe' tcaaagäuovm ya‘g neu/m—

vägta xgvcu’ov äEoötdoünoav u’g Ööyav xai süegyeoiav 101")

ozgaroü, ebenso Doukas 265, 23: xal Ööyug e’pc‘tgnoe 1031g orga-

ua’nag aöroü m12 E’ÜSQyEOlIGG ä’vu/rs‘). An die Zweiteilung des

Heeres in Stratioten und Söldner denkt Akominatos 588,7:

ovüoyal 05v xal änoygaqoai ubv ‘Pwpal’zcbv äyc’vovro orgazsv—

‚uätwm 0in äzgeiov (5e xai '[Ö ‚utofloqaogmöv ovvels’yezo, in B:

xal ä’tsgov orgazöv lusm‘r Ööyag ovvfiya, ebenso Doukas 262,16:

1d orgazsüyata ‚uäv 05v, Ö’oa öui ngooo’öaw m12 äöyag fioav

yeygaypäva, avväggsw’). Wenn er hinzufügt: rä Öä ä'ygarpa

wi xal ‚uvgcdgcüya n’g ömyrjoezat; so ist damit eine dritte

Kategorie von Truppen gemeint, die erst für einen bestimmten

Feldzug angeworben wurden. Eingeschriebene und nicht ein-

geschriebene Söldner unterscheidet auch Akominatos 466,2:

01’) ‚uövov 500L nga’nyv Önllteuov, äüo‘z m12 02‘ äno’yazm nälac

norä fiaav xal aötol öä 013x finov ffiüeoc, in der vulgären Re—

daktion B: 02‘ 17‘7v (Im/15197] Ööyav 82x011, a5; äv xaraygagocöow

e’v Iq’)’ fitfilr’cp 117; änoygaqamfig organäg ”[8 xai 165mm, äüd

xal nollq’j 711601! Etagot, (Ö; äv xai oöroc Öoyevüäat. Stratioten

und Söldner meint Akominatos 588, 7: ovüoyal ofw uai äno-

ygaqral n51! 'Pwyal’xäv äyc’vovto orgateuyämw, 02’»: äxgeiov öä

xal‘. rö ‚utoöomogmöv avvele’ysw, in B: uai ä’tagov atgatöv und

 

1) In der byzantinischen Umgangssprache bedeutet sücgyszerv all-

gemein ‘verleihen,’ z. B. Kod. 35, 7: eösgyenjan ötptpt’mov, vgl. 79, 12: ngoo—

niyyatog 213597/80512; ö’vro; e’wz’yov, Doukas 266, 5: 813297537108 63: zoütq) örä

zgvooßoüllou ygdmcawg "‘71! 717001! Afi/wov, Phrantz. 156, 22: aöngyeniüm'

äyu‘) n'yv 117g Hdtgag fiyspow’av, ebenso 158,1; 384,1; Acta, VI 258,2 v. u.

2) Vgl. auch Kuntakouzenos II 58,15: öga'w öä oÜ zoü xara/lo’yov

‚uo’vov 1017 atgaumuxoü 71012015; (d. h. der Stratioten), äüä xai täw ä/llaw

(d. i. der Soldtruppen) 013x öÄL'yovg ngoquioet 1:017 ‚ur‘y tdg nagen fiaotla’w;

äxdotq; Istayyävag zognyt’a; o’msgar’ov; sz'vat, navtdnaow äysloövrag n96;

zä; orgatu’a; xai 177g s’E aötd‘w cöcpslsc’ag dnoatsgoüvtag tö x0wo’v, a’axe'ntsw,

ö’ösv ä‘v s’xsirov; zs n7; msCoüang änogt’ag änaüdfaa x11. Söldner und

Proniarier meint auch Doukas, wenn er 110, 22 erzählt, daß die Türken

10i); die ötd ngooo’öwv anal n7; tvzoz’wqg ngovolag nävmg ävsoxolo'maav är

1,) Tat/8'691).
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Q'öyag ovvfiye. Die Söldner, die Öoyärogeg organä’nat, erhielten

außer ihrem Sold auch die vollständige Ausrüstung vom Staate

geliefert; daß auch bei ihnen wie bei den Stratioten der Kriegs-

dienst ein erblicher Beruf sein konnte, lehrt Kodin. 85,18:

äo’w rwa änö "min! Öoyarögaw organcurcöv änatöa ovlußfi Telev-

1fioat, TÖ 'L'O’Ü no/lä/zov äloyov äxst’vov nai 1d die/mm ngög n‘w

‚uäyow öoye’ozmov xO/u’Come‘).

Die oc’xovopla, die Andronikos dem tüchtigen Stratioten

im Werte bis zu 36 Hyperpern, also einem halben Pfund Gold,

vergrößern durfte, ist das Soldgut, das Lehen, in der Regel in

der späteren byzantinischen Zeit und so in unserer Urkunde

Z. 85 ngövota genannt. Schon eine Novelle des Kaisers Kon-

stantinos Porphyrogenntos sagt: oZ rönor öä ”n7; orgam’ag 1’7’wL

a2 fmäg 101") orgareüew oc’xovopc’at’), und in einer Urkunde des

Kaisers Andronikos II. vom Jahre 1319 liest man Acta V 81, 19:

5mal aöroi ‚uövoc 02 änoremyye’vot organcömz, avanLö/wü/zevot (34‘;

sig- zd; ovvrääug m31; äMayc’cov xai ä’zoweg oz’xovolu'av Öqasüovow

s’nöovlezfiew, ebenso V 89 (a. 1299), Z. l: Tscbgycog ö Tgovlnvög

neu-[mm nte tdg Zägga; oZzovO/u’av, V 107, 3: änö n7; nagt

tdg Zägga; oixovom’ag (11510173). Hält der Mitregent eine höhere

Belohnung eines wackeren Soldaten für angemessen, so hat er

dem Kaiser Bericht zu erstatten, der dann die Verleihung selbst

vornehmen wird; ihn unterstützte dabei, wie wir oben sahen,

der Beamte e’ni 1ch äva/wfioecov.

Hinsichtlich der Mittel, aus denen Andronikos die Beloh—

1) Über die Soldtruppen im Kaiserpalaste vgl. Kod. 42,7 f.

2) Jus graeco-rom. III, p. 275, 23 ed. Zachariä. von Lingenthal, vgl.

seine Geschichte des griech.-röm. Rechts, 3. Aufl, S. 271 fl’.

9) Ähnlich Acta IV 24l, 15: cf); Öä m12 zqö orgaua’nfl Mcxm‘jl u; ’Ayyägz

äöwgflfin n96; oizovom’av aÜzoÜ u) xarageäov {iöwg x11. Einkünfte aus

Landgütern sind oixovom'at z. B. bei Pachym. II 157,10; 163,2; Possin,

der eine andere Auffassung vortrug, äußerte selbst bereits seine Bedenken

S. 707: ex his videtur colligi ot’xovom'a; hic vocari quas vulgo praebendas

aut beneficia dicimus, iura varia percipiendarum portionum ex reditibus

ecclesiae certis clericis aut sacerdotibus ratione functionum aut ministe-

riorum ipsis demandatorum competentia. sie opinabar, tarnen, ne quid

praeiudicarem, ipsam Oeconomiarum vocem interpretando retinui.
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nungen gewähren soll, macht der Kaiser zwei wichtige Ein—

schränkungen: kein Soldgut darf vergrößert werden auf Kosten

eines anderen zeitweilig erledigten und die Zulagen zum Sold

dürfen nicht aus den regelmäßigen Steuern genommen werden.

Die Sorge um die Erhaltung des Heeres beschäftigte die Kaiser

der byzantinischen Spätzeit ebenso stark wie die der früheren

Jahrhunderte‘). Allein das Finanzwesen des Reiches blieb auch

seit der Rückkehr nach Konstantinopel schwer erschüttert, und

obwohl Kaiser Michael Palaiologos noch mit einigem Erfolg

der Schwierigkeiten Herr wurde, vollzog sich doch seit dem

Vordringen der Osmanen unter Andronikos II. und seinen Nach—

folgern der Verfall mit wachsender Schnelligkeit. Die Staats—

kasse war stets leer, infolge der inneren Kämpfe löste sich

die größte Leistung des byzantinischen Staates, die festgefügte

Verwaltung, in wenigen Jahrzehnten auf. Die Urkunden der

Palaiologenzeit geben von diesem Niedergang ein untrügliches

Bild, die Berichte der Historiker stimmen damit überein. Kan—

takouzenos erzählt I 136, 24 fli, dati Andronikos II. von ihm

l) Dem Verfall der altbyzantinischen Ordnung trat zuerst wieder

eine Novelle des Kaisers Romanos Lakapenos vom Jahre 922 entgegen,

die bestimmte, daß alle in den letzten 30 Jahren veränderten Soldaten-

güter zurückgegeben werden sollten, wenn dem früheren Inhaber nicht

soviel übrig geblieben wäre, um damit seiner Dienstpflicht bei der neuen

Aushebung Genüge zu leisten. Diese Erklärung der entscheidenden Stelle

Jus graeco-rom. III, p. 241,10: 85 ‚m‘y ä'Qa zai ‚und 17‘711 äxnm’ryow zoaoütov

1(4) atgauaity negthyndremt, Ö'oov zq") atguteyoye’wp .196; 17‘7v n7; n‘a; orga-

m’ag oüozaaw a’Eagxet scheint mir richtiger als die von Zachariä von

Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts, 3. Aufl.‚ S. 272

vorgetragene Auffassung, die Novelle bestimme, da5 dem Soldaten soviel

von seinem Soldgut zurückgegeben werden solle, als ihm zur Bestreitung

einer neuen Ausrüstung genüge. Auch an den zwei von Zacharia von

Lingenthal angeführten Stellen des Theophanes bezeichnet ws'a argazsz’a

eine neue Aushebung. -— Über die Soldgüter im allgemeinen vgl. außer

Zachariä von Lingenthal a. a. O. Th. Uspenskij, Materialien zur Geschichte

des Grundbesitzes im 14. Jahrhundert (russ.)‚ Odessa 1883. B. A. Pandenko,

Das Bauerneigentuni in Byzanz (russ.), Izvestija des K. Russ. Archaeol.

Instituts in Konstantinopel IX 1—2 (1904). C. Jireöek, Staat und Ge-

sellschaft im mittelalterlichen Serbien I 40 fl'., Denkschriften der K. Akad.

d. Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl.‚ Bd. 56, Wien 1912.
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Geld annehmen mußte, um die Soldtruppen zu löhnen; denn

die Steuern gingen nicht ein, einmal wegen des Bürgerkrieges,

dann auch, weil die Bauern ihre Dörfer verließen, da sowohl die

Truppen des alten wie die des jungen Kaisers sie ausplünderten.

Sehr bezeichnend ist es, dafä Kantakouzenos im Jahre 1341

dem durch betrügerische Amtshandlungen unermeßlich reich

gewordenen Steuerbeamten Patrikiotes, der ihm seine Reich—

tümer zur Verfügung stellte, wieder das Steuerwesen übertrug

mit der für die gesamte byzantinische Spätzeit charakteristischen

Begründung II 61, 3 HZ: rö ‚m yäg rwa zäw zowäw s’m/rälezav

äyxexezgw/ts'vov ,m‘y ziyv oöoa’av notsir ‚58/11120, äÄÄ’ ö’aa ngiv

ä’nzeoüat, zooaüw ä'xovra änalldnsaüaz zai xgnpdrwv (Ö; eini-

nav ötpöfivat uget’nw, 01’) xalsnöv ‚uövov, älld xai äöövazov

oxeööv. In der Tat gelang es damals mit Hilfe der Reich-

tümer des Patrikiotes sowohl die Soldgüter der Stratioten

wieder herzustellen als auch den Soldtruppen die Löhnung

auszuzahlen und noch zu erhöhen; ich setze die Stelle, die

auch die Angaben unserer Urkunde gut erläutert, vollständig

hierher, II 63,12 E: ‚und 1017:0 öä ö ‚uäyag daueozmog Hin:

1€ ovyxzimma'öv xaö’ ä'va m22 1651/ 6€ng süyevelq örazpegöwwv,

5mm: xai kngaua’nag ‚uswuaÄoÖ/Aevogy 177g 16 7tan ßamle’wg

änorezay/‚Le’mg äxäazq) ngovoc'ag änvvöo’wezo 10v ägLÖ/‚Löv xai si

100061011 ue’nmmt v'üv 7’) Im") temy/rävov 77mm. "In: öä änoxgt-

rauer/an! äxäotov Ö’nwg 67758 1d (1131017, 107g ‚uäv einsamen/„Level;

räw öeövtwv röv Hazgmta’imv äxe’lsvsv ävanbygoüv xai ngoos’u

ngoouüs’vm, Ö'aov aÜrqö x016); ä’zsw s’Ödnez, ävalöng äxa’otcy

12‘711 sz’zegyaoiav ngoauöu’g, — damit sind die Söldner gemeint,

das folgende bezieht sich auf die Stratioten — tot; öä ävev-

(366T; 1d; ä): ßaotle'wg ä'xovm ngoaööovg m12 az’JtoZ; äzäwev

öyoa’w; ngög ofg ä’xovm xai ätsgag ngoouüävacl). xal e’v ääfi-

1) Die Aufgabe, die Soldgüter der Stratioten zu visitieren, die zu

groß gewordenen auf das gesetzliche Maß zu verringern und die aus

irgend einem Grunde verringerten wieder herzustellen, fiel sonst einem

besonderen Beamten, dem ääwwnjg, zu, dessen Tätigkeit Kantakouzenos

Il 69,7 fi'. beschreibt: 51:59 ydg s’ou rot; nolztmot‘; ngoiy/iaaw ö xgtnfig,

roözo rot"; önyooimg Öüvatt'äv 6 e’Etawnfig. s’xsüog u" yde eüvqut'av tat";
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xovw fi/zägatg ‚udlwm yeyevmw'vov 1017 ävaöaquoü, 107g ts ä’laz—

TO’V 5101101 ngoaeu’Üeto TÖ e’lle’inov ‚und 7190019752075, xai 107g

1817101161101; ‚unÖsvÖg 1? 71900197710] ngoasyc’vszo. Man .wird an-

nehmen dürfen, datä Patrikiotes auch dieses Mal nicht zu

Schaden gekommen ist.

Die xsqxflaca Z. 87 oder Ömuoozaxd xstpdlata sind Reichs-

steuern jeder Art‘). Der Bemerkung unserer Urkunde, dalä sie

zum Schutze des Reiches verteilt und für Besoldungen vor-

behalten werden müssen, entspricht die noch allgemeinere

Wendung in einem Prostagma des Kaisers Andronikos vom

Jahre 1299, ActaV 90,3: ä’ou 0111/1719510 änanci‘ofiac 1017m 1571299

1ch xombv öovleccüv xal n7; xowfig zgn’oewg. Die Mittel,

um neue Belohnungen zu verteilen, soll Andronikos aus den

Überschüssen der Steuereinnehmer und aus den Besitztümern

gewinnen, die sich jemand widerrechtlich angeeignet hat.

Unter den zahlreichen Fiskalbeamten der Palaiologenzeit ist

der änoygaqaaüg, der an die Stelle des äyaygagoeüg der mittel-

byzantinischen Zeit getreten warg), der wichtigste. Er wurde

7:07.501 nagaoxsvdfi'u, Ömat’w; ötazza'n/ xal 101"; 70’001; 9185198019011 xawway-

zää‘aw, xai 01510;, 61115195277 1d ölxaia notetv xai zd lvoneloöwa tq’i 24011/05,

zcöv ‚uäv ätpatgfioszat, äv nle'ov zagnövtm 1017 ömat’ov, 10T; 61‘; üanov 510001

719001961; 1190191311011; n90; täg atgazst’ag nagaoxsvdau nävtag xal 0202.01:-

zowa; n‘yv rdEw xai „81190115700; 5910m tot; azgamyofg. Das Normalmaß

einer Pronoia waren 4 Pfund Gold (vgl. Jireöek, a. a. 0.). Bei dem ‚Verfall

des Heerwesens in der Palaiologenzeit war das Amt überflüssig geworden,

Kodinos erwähnt den e’Etownfi; nicht mehr. Aber auch schon in der Zeit

des älteren Andronikos kam es vor, daß die Befugnisse des 55400117); dem

cL-wygaqzs'ug (s. u. S. 76) übertragen wurden, vgl. Kantak. I 169,16 ff:

xaL‘ änoygaqze‘ag ös änoozeüag 10 0190210110407 ä’mw, ö'aov 25v 5’): 1(09in

änotstay/Aa’vov wie ngooo’öovg Elan: . . . . e’EIoaCs.

l) Vgl. Akom. 712,18, der in der Hochsprache sagt: sügsml min:

xawcüv siazpogaüv xaötatdysvoz, in B vulgär: vs’ag 01711111150ng xai xsqm’zlaza

ärpsvgiaxovzsg. Das Wort begegnet auch in den Urkunden seit dem

13. Jahrhundert sehr häufig für alle möglichen Steuern, z. B. Acta IV 4,

8; 45, 1 v. u.; 253, 3. 9; 332, 16; 335, 18. 24; V13, 9.11; 82,12; 83, 9

v. u.; 90,1. 10; 94, 5; 100,10. 1 v. u.; 104,12 v. 11.; 112, 6 u. a.

2) Der Anagrapheus begegnet z. B. Acta. V 136, 16; 138, 15 (a. 1074);

V1415 v. u. (-1. 1079); v 9, 27 (a. 1079); VI 21, 15 (a. 1079); V123, 3
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in der Regel von der Zentralsteuerkasse am Kaiserhofe, dem

ßeoudng, in die Provinz geschickt, nicht selten aber scheint

auch ein anderer Regierungsbeamter mit den Aufgaben des

Apographeus (Anagrapheus) betraut worden zu sein. So ist z. B.

eine Urkunde vom Jahre 1189 unterschrieben (Acta IV 320):

"O 601710; m12 ya/zßgög 1017 xgatatoü xal äyc’ov Üycöv (11519€va

xal ‚Bamls’wg (50135 xal ävaygagvsz‘ig 101”) üäparo; Muldaong zal

Melavovöt’ov Baoüetog osßaozög ö Bardtbyg, Andronikos Ill.

schreibt (Acta VI, 254, 1 v. u.‚ das Jahr ist nicht bekannt),

daß n96 uatgoü (59:06)! 17 ßaat/leia ‚uov xal 617151151977 ngöoraypa

n96; 161/ navoäßaarov eeßaotöv ofxsl’ov aörfi töv Tovgamfiv,

aÖgtoxÖ/revov 85g öoüza xal xapalfiy, ä’u öä ual änoygarps’a 117g

Iocaümg 1177001) Afiyrov, und eine Verfügung aus der gleichen

Zeit ist unterzeichnet (Acta VI 258,11): [‘O öoülog 1017 xga}

mtoö m12 äyt’ov fi/uöv (1'606’710!) ual ßamle’wg, 60135 m12 äno—

ygacpebg n7; M0021 Afi/wov. Ist in diesen Fällen der (50155

eines Bezirkes zugleich Apographeus, so finden wir in der mittel-

byzantinischen Zeit noch andere Beamte in dieser Funktion,

so einen Protoproedros, Protospatharios, Vestitor und einen

onaöägtog ßaotlmög 1).

Die Aufgabe des Apographeus war es, die Veränderungen

des Grundbesitzes festzustellen, den Wert abzuschätzen und

(a. 1079); VI 28, 22 (a. 1087). Wenn in einem Chrysobull Andronikos‘ lll.

vom Jahre 1386 noch ävaygaqasfg genannt werden (Acta V 27l, 13. 20;

272,6 v. u.), so geschieht es deshalb, weil hier auf ältere Urkunden aus

der Zeit des Nikephoros Botaneiates und Alexios I. Komnenos Bezug ge-

nommen wird. Zonams llI 737, 15 gebraucht schon den Titel änoygarpszßg

die Urkundensprache hält bis zur lateinischen Eroberung an dem Titel

ävaygaqasdg fest.

l) Vgl. G. Schlumberger, Sigillographie de l'empire byzantin p. 436.

Das Siegel des oben erwähnten Doux und Anagrapheus Basileios Batatzes

wird in der Abschrift des Cod. Vatic. Urbin. gr. 80 folgendermaßen be-

schrieben (Acta, IV 320): alle Öä xai änngnps'vnv ‚301512111: ‚usn‘z fiegavs’ov

GXOL‘W’O’U, s’v ‚uäv rtp ävi ‚uäget' 17‘711 {ins’gayvov ösom’xov {via/1511771), zeta/4€)an

1(‘1; xefga; glouoaiq äv (33: rqö äts’grp 1d ygdmmm zaüm‘

Tal“; zoü aaßaazoü Bataiqu Bamlst'ov

yeamaz'g zö x590; navrdvaoaa, ab Öz’öov.
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darnach die Steuer zu bestimmen. So richtete sich seine

Tätigkeit in erster Linie auf den Grundbesitz der Kirchen,

Klöster und der selbständigen Gutsherren, mochten sie nun

dem Amtsadel oder dem Ritterstand (Stratioten) angehören.

Er entschied mit richterlicher Vollmacht zugleich über alle

Streitigkeiten, die über Grundbesitz zwischen den Parteien ent-

standen waren. ’Ensl Ö9c’m977v, sagt einer von ihnen über

seine Aufgabe 1)‚ 7:an rm7 xgaratoü xal äyt’ov fi/zdn' aüfie’vrov

xal ßaozle’wg 1017 nou’iaaz äEt’owow m12 änoxardaracw n7; 1117001)

Arjyvov zai Exäoup rdw e’v aörfi änoxaüwrdwat zö oneZ’ov

Öixawv ‚uerd rein! ä’Ä/law 137 c’wnlfizpu Mai noÄvxgow’cp zagq". 1017

xgaratoü xai äyi’ov fi/‚chv aöüe’wov xai ßaoLÄe'wg x11.

Naturgemäß war es das Interesse der Grundherren, vom

Apographeus möglichst unbehelligt zu bleiben; sie sicherten

sich dieses Recht nicht selten durch besondere kaiserliche

Privilegien, in denen ausdrücklich bestimmt wird, dafä 0136s

oi ,uäMoweg notfioat ,änoygagamiyv c’waöeafignow xai änoxarc’z-

ataow äv zai’g Öqlwfiet’oatg väooag, ä’vfl'a eögc’oxowat td ngoo—

övm rfi rocaürg aeßaoyt’q ‚uovfl ‚usröxtd re xal Äomd xzfiyara,

ä’Eovow äöuav 8108129671! xal 710Ll7dat e’v ai’rroZ; (d. h. dem Grund—

besitz) 11‘711 wxoüoav ävaüecögnow 7’) änoxatäotaow’"). Über

das Resultat seiner Revision pflegte der Apographeus dem be-

treffenden Grundherrn eine Urkunde auszustellen, in der älteren

Zeit (Swivaon äl'ayga/ptmiaL in der Palaiologenzeit änoygatpmiy

änoxaräoraozg oder änoxaraorazmöv yQä/z/za“) genannt; mehrere

derartige Stücke sind uns erhalten 5). Diese Urkunden bildeten

die Grundlage für alle späteren Katasterrevisionen, bezeichnen-

derweise aber hielten es die Grundherren nicht selten für zweck-

l) Acta VI 256,2 v. u.

2) So Acta VI 254, 9 in einem Chrysobull vom Jahre 1331, fast

wörtlich ebenso VI 250, 1 vom Jahre 1326, vgl. auch IV 348, l7 fi'.

5) Acta IV 319, 1 vom Jahre 1189.

4) Acta IV 254,1 v. u.; V1 217, 4. 8. 14; VI 246, 3 v. u.; VI 248,

11 v. u.; VI 258, 8.

5) Z. B. VI 217 ff. vom Jahre 1263; VI 256 fl'. wahrscheinlich aus

dem Ende der Regierung Andronikos’ III.
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mäßig, ihren Inhalt nochmals durch besondere kaiserliche Ver-

fügungen bestätigen zu lassen‘).

Vergrößerungen des Grundbesitzes seit der letzten Grund-

buchrevision brachten es mit sich, dafä mehr Steuern geleistet

werden mußten, als bisher vorgesehen war. Das ist offenbar

der Überschuß, die negwou’a, aus der nach unserer Urkunde

die Mittel gewonnen werden sollten, um den Söldnern Zu-

lagen zu gewähren. Eine gute Erläuterung bildet ein Pros-

tagma des Kaisers Johannes Batatzes an einen Apographeus,

in dem bestimmt wird, daß dem Kloster auf dem Berge Lembos

bei Smyrna von einem solchen Überschufä 15 Hyperpern zu-

rückgegeben, der Rest an den Fiskus abgeführt werden solle

(Acta IV 254, 4 ff): Oc’zsie rfi ßaodslg ‚uov, ’demln ngönovls.

Ü ßaoLÄez’a ‚uov ÖLOQL’CSIGZ ooc, a3; äv änö I17; nagmoeiag TÖV

Önsgnüng n7; eögefist’ong änö 117g änoygaqfij; 00v u’g zä um?—

‚uara 117g oeßaom’ag Anm/17g 1’be Aäpßwv nagaöafioyg ngög 17'111

at’m‘yv ‚uom‘yv 1d Ösuanäwa Üns’gnvga, td Öä‘ äm’loma oc’xovomfi-

037g TEÄETO’ÜCU 71an 1:17; ötalngnb‘u'ong ‚uovfi; eig TÖ I77; ßaotlec’ag

‚uov ßeoudgtor. In der Regel aber Wird ein solcher Überschuß

wohl in die Taschen der Apographeis selbst gewandert sein,

wenigstens in der Epoche des Verfalls; charakteristisch ist es,

was Kantakouzenos aus der Zeit des Bürgerkrieges zwischen

Andronikos II. und seinem Enkel erzählt I 93,18 fi'.: 1025g 18

ydg ngdnovrag 10i); Ömuom’ovg (pögovg äneorägnaav rc’öv Ö'waw

oi ngoowxövreg sL’ ‚m? nov Hai az’nol ngoatoö‘ö/tsroz xate’xngav

€11 dorpalsl xal aötol Öä nolld äavtoig nagwnonjoavro änoats-

gfioavtsg ßamle’a, a5; 61719€)! äqmgmuävor 7tan rd'w ngoowxöwwv.

Im übrigen ist das oben erwähnte Beispiel des Patrikiotes be-

zeichnend genug. Aus den Verhältnissen der Verfallszeit er-

klärt sich auch die Bestimmung unserer Urkunde, daß die

Grundstücke zur Vergrößerung der Soldgüter von tüchtigen

Stratioten aus solchen Liegenschaften gewonnen werden sollten,

die jemand sich widerrechtlich angeeignet hätte und die nach

der Entscheidung des Apographeus an den Fiskus zurück-

l) Vgl. z. B. das Prostagma Acta. VI 224 f. etwa aus dem Jahre 1268.
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gegeben werden sollten, oder, wenn es sich um herrenlos ge-

wordenes Gut handelte, für ihn in Anspruch genommen werden

konnten‘).

Kommt ein Soldat seinen Verpflichtungen nicht nach, so

soll der Mitregent ihn gebührend bestrafen und einem andern

seinen Dienst und seine Einkünfte überweisen; ofl'enbar liegt

auch dieser Bestimmung die Absicht des Kaisers zugrunde, dafä

die Zahl der Truppen unter keinen Umständen verringert und

ohne Ersatz kein Soldat entlassen werden soll.

XIV.—XV. Z. 95—105. War die Revision des Katasters

und die Veranlagung zur Steuer die Aufgabe des Apographeus,

so fiel die Steuererhebung dem Evegycbr zu. Steuern erheben

heißt in der Amtssprache der byzantinischen Spätzeit ävegysiv,

z. B. in einer Urkunde vom Jahre 1246 (Acta IV 348, 9): nawöc

äte’gov ömuooiov (pogoloyfi/rarog m12 tälovg xai ßägovg‚ ääaminov

f} s’awrünov, ävsgyovpävov m'w €11 rfi 7503954 roü ‘Alyvgoü 1’7 e’veg-

ynünoope’vov äoüorsgor, vom Jahre 1266 (Acta IV 352, 11):

navrög oiovör’lrwog Cnmwrmoü Mal ämygsaomoü xsqoalac’ov, xäv

Önoz’cp äga xai za/loito ÖVÖ/MI‘U, vüv 18 e’regyovpävov xal e’oüozegov

s’nwonö‘noonävov, vom Jahre 1317 (Acta V 166, 1 v. u.): i) ätegov

uvög xsqaa/lm’ov 165)! vöv «s’vegyovye’vwv i) uai 55g rö 5617; ‚115/1161!—

mw ämvonöfiaeofiat, vom Jahre 1319 (Acta V 82,11): ä’u i’va

‚unöe Ö’Äwg 181977 xeqaällmov dnaurjoewg cf; m’noi); 1023g änot’xov;

117g 85977/15577]; no’Äewg rci'w ’Iwavw'vwv . . .. oiire önlovön änö

zäw vüv s’vsgyovpävwv or’irs änö 10"»! ‚ueränuza ämvoryünooye’vwv.

Dementsprechend wird auch der die Steuern für den Fiskus

(önyo'ruov) erhebende Beamte in dieser Funktion der e’vegyrbv

oder öwvegyröv genannt, z. B. Acta IV 262, 13: 7:an w'w xard

167ron Ötevegyoüvtwv ömaL’q) toü (in/100(01), 1V 322, 6 v. u.:

ei’neg ös’, a3; (ivnve’yuate‚ oööe {mäg "In! ngooo’vrwv zfi ‚uorfi

Ca’mw änyrefto äwöptov 7:an Id'w ngoevegynaävrwv äv zqö än-

üävu üs’pau, oöze eias’u änazmöfioewt nagä räw ävsgyoüwwv,

1) Von widerrechtlicher Aneignung (ägnayri), die durch den Apo-

grapheus wieder aufgehoben wird, ist in den Urkunden oft genug die

Rede, doch habe ich kein Beispiel gefunden, das gerade auf den in

unserer Urkunde vorgesehenen Fall genau zuträfe.
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V 86, 6 v. u.: oi rd 617/160er Öwvegyoüvreg 5945706, V 88, 9 v. u.:

nagä ubv xatä xazgobg 1d rm7 677/1017502) (Mai/69701511th ebenso

V 92,4; V 109, 8 v. u.; VI 249, 24; VI 253, 7 v. u., zuweilen

Wie in unserer Urkunde ohne jeden weiteren Zusatz ö e’vegya'w,

z. B. IV 247, 6: ö s’vsgycör 85g 11‘721 Z/ufigmv, ebenso IV 215, 13;

IV 218,4; IV 219, 3 v. u.; IV 322,17, ebenso IV 255,11: oi

‚ustd 02'; ötsvegyrjoovreg, VI 226, 2 V. u.: Ö vüv ötevsgyä'w äv zfi

xaßgq TÖV HaÄau’wv, Ö Zagyatäg, äÄ/id öh‘xal oi ‚uar’ GÖIÖV

s’vsgyfioovreg Ögvsüovoz 6:0:ther Iä tomüm ts’ooaga nlazüöca

1:17; ‚um/27; ävsvöxlnw m1., zuweilen auch in der transitiven

Konstruktion, z. B. Acta IV 256, 2: 699652.5: Ö ävsgyäw rö 052m1

HZW anmyoiaw Ömat’q) 1017 Öfi/‚LOOZOU noceZv u’g 10i); TOIOÜIOUQ

zwgc’mg ääi’av mu’öevow, IV 321,12 v. u.: 195 ävsgyofivu so

06,110: leäoong xai Melavovöc’ov, IV 348,6 v. u.: 102g xawi

xatgobg s’vsgyoücu n‘yv xafigav roü tAliwgoü 51/ xazgoig chv loya—

Qtaopöv. Es wurden zur Steuerhebung in der Regel nicht

besondere Beamte von Konstantinopel in die Provinzen ge-

schickt, sondern die Lokalbehörden damit beauftragt, vgl.

Acta IV 261, 3: änö 16 Iä'w äyegyoüwwv wig Ömuoataxdg öov-

lslag, xsgvalcbv (51711166, öowcäw, n9amöng, änatmtd‘w xai n52!

(’11le dnooreuopävwv nagä IOÜ aöüe’wov ‚uov zoü ßamläwg

toü nsgmoöfitov ‚uov aötoxgäwgog €11 10?; 326708 ‚ua’geot Öia'

rwag öovlsiag. So beginnt z. B. ein Prostagma des Johannes

Batatzes Acta III 247: I’m/warme n7; flamlec’ag ‚uov ö 51/59-

yd’w Ei; m‘yv Epügmyv, ’Imo’ww; Kam/monoton, das Prostagma IV

254, 15 fl'. enthält Steueranweisungen für den öobä TO‘Ü üs’nazog

zdw anxnot’wv und oi ‚uetc‘t oä ötevegyfioovteg, IV 259, l2 wird

ö ävegyd'w ömaiq) (10i) Önyom’ov) ngdmwg ö QsÄoÄc’n]; motiv—

1/97; genannt‘).

  

1) Ungewöhnlich ist in einem Argyrobull des Despoten Johannes

Komnenos, des Bruders des Kaisers Michael VIII., der Ausdruck IV 344, 7:

013682; a’wzö Hör xatä xatgobg zepalauxsvo’vrwv, föovxevo’vtmv, e’vsgynrtbv,

(pogoldycov, änazmtd‘w m12 51’5ng td'w 65 18 xai 515'ng n‘yv ofavoöv Öov-

islav ßamlmfiv negtstcye‘vwv ömuoawlateöv, ebenso in einem Chrysobull

des Zaren Stephan Dousan die Wendung (V 115,9 v. u.): zäw rä önyo’am

zognyoüwaw statt ävsgyoüvmv. Aber die feineren Unterschiede zwischen
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Die lobenswerten Grundsätze über die Behandlung der steuer-

zahlenden Untertanen, die der Kaiser in dieser Urkunde seinem

Sohne empfiehlt, standen freilich mit der Praxis der Verwaltung

damals oft genug in Widerspruch. Aber es bleibt doch der

Ruhm des Kaiserhofes, die höhere und edlere Auffassung auch

in jenen Zeiten des Verfalls niemals ganz vergessen zu haben.

Andronikos II. selbst schrieb im Jahre 1319 in einem Chry-

sobull an die Bewohner von Jannina (Acta. V82,1 ff): ä’xu

dein/1a 17 ßamlsz’a ‚uov, i’va oi Tatoütoa (sc. die Bürger, die von

einem ungerechten Statthalter bedrängt wurden‚) nocäwmt o’wa-

(pogäv eig n‘yv ‚Bamlu’av ‚uov, xal vagngy aix’m xaöaga"); 1571/

ysroye’mv ez’; (113103); änö toütov äömt’av 1’1 nagalümqow, xal

ä’more ögL’Cy 15 ‚Bautiefe: ‚uov m13 1’} ävaorällnma ö zowözog xai

ämöiogöoütai (sie) 1d I17; äömt’ag (I’Ö‘EOÜ, i? äüäoomaa änö 1017

TOLO'ÜIO’U xapalaum’ov ual äw’ aötoü mflunnmz 518969 ö xal ‚us’Ä-

Äwv öcäyew 617g nvßs’gvnaw xai navtoz’av ävänavaw aötd'w narä

zö 2957117,“: Mai IÖ‘V ögwyöv I17; ßaazlec’a; ‚uov. 65g 1027m yäg

‚uäÄ/lov xai ßaQsTtaL 15 ßaotlsia ‚uov 7196; 10i); o’wflga’movc 5er-

vovg 10i); Ötpwta/Aävovg äöma xal ämßagfi nagä 16W ampu—

Äanxsvövtwv eig aötoz‘); ‚m‘7 ävatgäxowag xal‘. özayxaloüwag et;

n‘yv ßaotlet’av ‚uov, a5; äv 595ny aöm xal yiwyuu Üngomjnovoa

nat’ösvwg xal ävaotoh‘y u’g GÖTO'ÜQ. Ohne gerichtliche Unter—

suchung soll freilich der Mitregent auch gegen einen unge-

rechten Steuereinnehmer nicht vorgehen, und auch sein Ver-

mögen darf nur dann beschlagnahmt werden, wenn ihm Unter-

schlagungen von Staatsgeldern einwandfrei nachgewiesen sind.

XVI. In einem Schlußwort wird der junge Andronikos

nochmals im allgemeinen angewiesen, über alle Vorkommnisse

in der Provinz seinem Vater regelmäßig Bericht zu erstatten.

der Urkundensprache des Kaiserhofes und der sonst in den Kanzleien

des Reiches üblichen Ausdrucksweise festzustellen ist bei dem Mangel

an Vorarbeiten auf diesem unbetretenen Gebiet einstweilen noch nicht

möglich.

Siupb. d. philosopth I. d. bist. K1. Jahre. 1920. 10. Abb. 6
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V. Von den Zeremonien des Kaiserhofes.

a) Hsgi’narog und ngöwiig.

Wenn der Mitregent nicht in Konstantinopel weilt, soll

er an den hohen Festtagen, an denen die Zeremonien des Peri-

patos und des Prokypsis stattfinden, diese in den am Kaiser-

hofe üblichen Formen abhalten und die hohen Beamten sollen

dabei ihre Prachtgewänder tragen.

Der Peripatos war nach dem Zeremonienbuche des

Kodinosl) eine feierliche Prozession am Palmsonntag, die bei

den Gemächern des Kaisers ihren Anfang nahm, durch den

Kaiserpalast führte und in der Kirche endete. Es war eine

Erinnerung an den Einzug Christi in Jerusalem, die zugleich

den Kaiser ‚als den Stellvertreter Gottes auf Erden darstellte.

Diesem Gedanken entsprach das Lied, das während des Um—

zuges gesungen wurde: ’Efe’lüste 5191/17, 35520818 xai 1aoz’, 2986€—

oaoös 077/1189011 TÖ’V ßaailea zä’w oögavöv‘ sL’g zünov ydg ngtoü

zö söayys’lzov ägxemi. Voran schritt der Lampadarios mit dem

öißo’gunovlovi’), dann folgte die Majestät, die keinen anderen

Schmuck als den Sakkos und die Krone trug, in der Rechten

das Kreuzszepter, in der Linken das Tuch und die Akakia

samt einer Kerze. Die Füße schmückten die zCany’a, die hohen

purpurnen Kaiserschuhe 3). Hinter dem Kaiser ging der Thron-

folger, dann die übrigen Mitglieder der Kaiserfamilie, der Archi-

diakon mit dem Evangelium, hierauf der Patriarch, die höchsten

Kirchenfürsten und Priester mit Heiligenbildern; ihnen schlolä

sich die Hofgesellschaft an. Der Weg, den die Prozession

nahm, war mit Zweigen von Myrthen, Lorbeern und Oliven

bestreut, den gleichen Schmuck trugen alle Wände und Säulen.

Nach Beendigung des Gottesdienstes ging die Prozession den

gleichen Weg zurück, den grünen Schmuck des Peripatos ——— so

l) Kod. p. 67 f. 2) Vgl. o. S. 32.

8) Kod. 31,9 ff; den öä xai s'tsgov et’öog ünoöflydzmv, d _xaloüvtat

zCayyi'a, e’xowa s’z alayfwv xatd 1d; xwiuag xai Eru‘ "In! zagaa'n' detof';

ötd Uöaw m12 ‚uagyaigaw, ä’zwa xai 90098? ö ‚641012815; 82'; u m); nagma’rovg

xai täg ngoxüzpezg.
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nannte man nicht nur die Prozession selbst, sondern auch den

Weg, den sie nahm 1) — plünderten dann mit kaiserlicher

Erlaubnis die Wachen”).

Wann die Zeremonie des Peripatos am Kaiserhofe in Auf-

nahme kam, ist nicht überliefert, in der altbyzantinischen Zeit

scheint sie jedenfalls einen besonderen Charakter noch nicht

getragen zu haben. Das Zeremonienbuch Konstantins, das die

Feier des Palmsonntags im alten Kaiserpalast beschreibt3)‚ be—

richtet noch nichts von ihr; die Prozession, die damals schon

stattfand, unterscheidet sich nicht wesentlich von den zahl—

reichen anderen, die damals bei Hofe üblich waren. Es ist

ein Gedanke der nachikonoklastischen Zeit, in‘ dem täglichen

Leben der geheiligten Person des Kaisers, des Stellvertreters

und Nachfolgers Christi auf Erden, wie es in den Zeremonien

des Hofes zum Ausdruck kam, Nachbildung und Erinnerung

an das irdische Leben des Herrn zu geben. Das Zeremonien—

wesen der älteren Zeit, das wir aus dem Buche Kaiser Kon-

stantins kennen, bildet im ganzen noch das Ergebnis des viel

stärker weltlich gerichteten Hof— und Staatslebens der früheren

Jahrhunderte. Aber wie, entsprechend dem Ausbau der Liturgie,

in der gesamten bildenden Kunst des byzantinischen Mittel-

alters die Feste des Kirchenjahres, die den Höhepunkten des

Lebens Jesu entsprechen, in den Vordergrund treten und zu—

mal für die Ikonographie sowohl der Kirchenwände wie der

Kleinodien und der Bücher durchaus herrschend werden, so paßt

sich auch das Zeremonienwesen des Hofes allmählich diesem

Grundgedanken an‘). Der weltlich-römische Zug, den das Hof-

l) Kod. 67,6; 68,1. 12. 2) Kod. 68,16 s.

3) De cerem. I 171 f.

4) So war es z. B. in der altbyzantinischen Zeit Sitte, daß der

Kaiser am Gründonnerstag die Greise in den Spitälern besuchte. Wenn

das Zeremonienbuch I 177, 9 fl'. erklärend hinzufügt: s’xnlngäw n‘yv nagä

1017 neotpfitom „14631/101: öä zoü xng'ov 65977/4511171! (pwwiv‘ ‘szo’gnwav, E’öwue

rot; ne’wyaw, ‚i ömacooümy aöroü us’vez sig u‘w aL’rIWa 10i} aidwog’ (Ps. lll, 9),

so zeigt sich, daß jene Zeit mit dieser Gewohnheit ofi'enbar noch nicht

den Sinn verband, der später hineingelegt wurde und die Zeremonie

umgestaltet hat. Denn in der späteren byzantinischen Zeit finden wir

6*
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zeremoniell aus der Zeit Diokletians und Konstantins geerbt

hatte, bis es im Zeitalter Justinians unter dem Einfluß des

Orients seine endgültige byzantinische Gestalt annahm, ver—

blatät in der nachikonoklastischen Zeit. Konstantinos Porphyro-

gennetos hat das deutlich gesehen und in der Vorrede zum

Zeremonienbuche ausgesprochen‘): noüd ydg oföe n5 ‚uangqö

xgövcp ovvanolfiyew, a3: äv aörcfi ngaxöäwa xal Ön’ (123102"; dana—

wbyeva, ‚ueü’ a'W zai zö ‚ue’ya 759mm xal u’‚utov, 'f; 117g ßaot—

‚let’ov räEew; ä’uöeolg 1:6 xai ÜTLOT’ÖJZGOOLQ, 17; nagogaöst’ong zal

oiov sind}! änovexgcofier’ong änalla’nuorov tq} Ö’vn xai övoecöfi

u‘gy ‚Bamlac’av 13v xafiogäv. Aus diesem Grunde zeichnete er

noch einmal die ganze farbenreiche Pracht dieses alten Hof-

lebens in einem Gesamtbilde, als die Wirklichkeit schon anfing

sich nicht nur zu verengern, sondern auch grundlegend zu

verändern.

Das Zeremoniell der mittelbyzantinischen Zeit, das den jetzt

theokratisch gewordenen Charakter des Hofes und des Reiches

unzweideutig ausprägte, behauptete sich noch länger als zwei

Jahrhunderte. Erst als Manuel Komnenos seine Residenz in das

Blachernenviertel verlegte und der alte Kaiserpalast verödete,

muläte auch das Zeremonienwesen des Hofes, das aufs engste

mit den Räumen der alten Residenz verknüpft und durch sie

bestimmt war, abermals eine vielfache Umänderung erfahren.

Insbesondere hört jetzt auch der Anteil auf, den bisher das

Volk der Hauptstadt und die Demen, die alten Parteien des

Hippodroms, am Leben des Kaiserhofes genommen hatten. Aber

im ganzen betrafen die Änderungen mehr die äußeren Formen

als den in ihnen zum Ausdruck gebrachten politischen und

theologischen Gedankeninhalt. Die lateinische Eroberung der

Stadt hat dann alles vernichtet. Was die Palaiologen nach

ihrer Rückkehr in den Blachernenpalast (1261) wieder her-

die Greise als Stellvertreter der 12 Apostel in der Residenz und der

Kaiser selbst als irdisches Abbild Christi wäscht ihnen die Füße (Kod.

S. 70 f.)‚ eine Zeremonie, die an den katholischen Höfen Europas be-

kanntlich bis in unsere Tage sich erhalten hat.

l) I 4, 2 ff.
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stellen konnten, war nur ein schwacher Abglanz der alten

Pracht; aber noch das Zeremonienbuch des Kodinos am Ende

der byzantinischen Zeit läfät den theokratischen Charakter des

Komnenenzeitalters deutlich erkennen.

Die Zeremonie der Prokypsis gehört erst dem Zeitalter

der Komnenen an. Akominatos schreibt in der populär ge-

haltenen Fassung seines Geschichtswerkes S. 629,22 fi‘.: 217g

yäg äogtfig rä’w ngtoü 7678191sz (5129015017; ä’nawag roh; Ön’

- (IÖIÖ’V ögwev Ö ßaatleb; xgvoä Öoöxa (poge’oat zd xgelrromz a'w

31101!, aical aörög Öä ö ßaotlebg n‘yv ßaoüetov (pogäoag (ed. (po—

gs’oaL) otoli‘yv n‘yv ‚uezä Möwv xal‘. ‚uagydgcov nolvtelcöv 50m

€71de zönov 251/2171017 ääat’zpvng qnowsa’g, nonjoag 17‘711 vüv Äeyo-

‚uävnv ngöxmpwl). Eine ausführliche Beschreibung der ein-

drucksvollen Zeremonie liest man bei Kodinos, wo er von der

Feier des Weihnachtsfestes berichtet”). Er bemerkt aber aus—

drücklich, daß sich das Zeremoniel‘l der Weihnachtsfeier am

Epiphanienfeste unverändert wiederholte, wie es übrigens schon

in der altbyzantinischen Zeit der Fall gewesen war”); am Epi-

phanienfeste kam nur noch die Wasserweihe hinzu 4). Die Pro—

kypsis unterblieb, wenn der Hof Trauer hatte“); so erzählt

Pachymeres“), daß Kaiser Andronikos lI. am Weihnachtsfeste

des Jahres 1282, wenige Tage nach dem Tode seines Vaters,

zum Zeichen der Trauer auf die Prokypsis verzichtete, mino nov

10i? ßaotle’wg iomye’vov.

Vom Vorabend des Weihnachtstages bis zum Epiphanien-

feste stand vor der Blachernenkirche ein säulengetragenes hohes

Podium aus Holz aufgerichtetU, zu dem eine Treppe hinauf-

1) In der schriftsprachlichen Redaktion spricht Akominatos nicht

davon. Übrigens meidet auch der so stark antikisierende Gregoras das

Substantiv argo’wiz; und sagt dafür II 788,13 xa’mef n‘yv avwiön nsnom-

zo’tsg äucpo’wuav, das Verbum ngoxfimew scheut er dagegen auch in der

prägnanten Bedeutung dieser Zeremonie nicht, z. B. II 616,20; 617,28.

2) Besonders 48, 18 ff.

3) De cerem. I 40, 24 fl". 4) Vgl. Kod. 64, 20 fl'.

5) Vgl. Kod. 69, 6 ff. 6) II 16,2.

7) Gretser hat in seinem Kommentar zu Kodinos p. 267 ed. B. an-

genommen, die Prokypsis habe im Triklinion stattgefunden. Aber die
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führte; man nannte es populär Prokypsis ebenso wie das dar-

auf stattfindende zeremonielle Schauspiel‘). Wenn der Gottes-

dienst in der Kirche begonnen hatte, stellten sich die Palast-

Stelle p. 56,8 ff.‚ auf die er hinweist, sagt nur, dafä der genuesische

Podesta‚ der an der Prokypsis teilnimmt, nach ihrer Beendigung im

Palaste bleibt, bis das feierliche Prunkmahl beginnt. Junius und nach

ihm Goar (Kod. ed. B. p. 253) haben die'Prokypsis in die Kirche verlegt

und als Gebet und zugleich als Platz zum Beten interpretiert. Ich ver-

mute, daß das auf Kod. 48,18 zurückgeht: Mnä 639 n‘yv äno'Ävow uDr

‚719099111923!th äuvcov ndvtsg tpdlzai ts xai oZ ävayvöamL nolvzgow'fovoi

16v ßaoz/ls’a 5508910748701! 51' 177 exqum’q ngoaxvvfiaat xai dvu’öwgov lrfitpsaüm.

u'm ävc'gzswa ä ßaallabg äni n7; ngoxütpewg xai az’m'xa Sexual 5 flam—

lmög änag xlfigo; x11. Allein Kodinos hat es hier nur unterlassen, deut-

lich zu sagen, daß der Kaiser die Kirche verläßt, um auf die Prokypsis

zu steigen. Daß aber die Prokypsis weder im Triklinion noch in der

Kirche, sondern auf dem freien Platze vor derselben, allem Volke sichtbar,

stattfand, zeigen folgende Worte bei Kod. 49, 5fi'.: 67m 59x01mm (oZ

ägxoweg) (fmaüzwg ‚und Hör ipogsyärmv xai i’atavtaz E’zaarm xan‘z zigv

täEw 1113:0315 zaöa‘z xai e’v zq')’ zgmlt’vtp' öyot'cog xai cf Bägayyoz, m12 Z'ozav-

taL xai 01'210: s’v 177 0.13177 nllnoL'ov 1031! n7; ngognitpswg xtow'aw,

ebenso 52, 1: 6 ydg ‚us‘yag öoye’otmog Z'otawu m12 05mg ‚und zäw lomäw

ägzo'vtwv äv n7 (113127, d. h. unter den Zuschauern. Auch an keiner

anderen Stelle in der Literatur, wo die Prokypsis am Weihnachts- oder

Epiphanienfeste erwähnt wird, hört man, daß sie in einem geschlossenen

Raume stattgefunden hätte. Eine Ausnahme scheint eine Stelle bei

Gregoras II 616,16 ff. zu bilden: Katä ‚uäwot 11‘111 toü Asxsyßgt’ov Istdg-

17]? xai eixoazfiv 7:892 68!,an ölplav, öno’za 11‘711 yevs’ähov navfiyvgw s'ogzd-

4'0va roü ocozfigo; X9wroö, äveßt’ßaas zoüzov (so. Johannes Kanta-

kouzenos den kurz zuvor gekrönten jungen Kaiser Johannes Pnlaiologos

a. 134l) xäv rq'} TOÜ nalau’ov Aiüeglcy oixiaxcp, 519€» xai of 7196

aötof; ßaazlstg 850619.9an "'71! toun'rmv fiys'gav argoxünzsw, äflgotfoye’vov 10:7

nbfiöov; röv BvCawlaw x11. Allein diese Auffassung der Stelle geht

auf den ersten Herausgeber Boivin zurück, der in Aetherea quoque

palatii aedicula (ebenso im Index s. v.) interpretierte. Ein Bau dieses

Namens im Bezirk des Kaiserpalastes ist sonst nicht bekannt, es ist da-

her at’üegt'q.) oim’oxq: zu schreiben, ‚ein Häuschen unter freiem Himmel.“ n

Man wird es als wahrscheinlich annehmen dürfen, dafä der aus Holz

nur für diese Zeremonie errichtete Aufbau von Weihnachten bis Epi-

phanias stehen blieb, aber dann abgebrochen wurde.

l) An der von Junius gegebenen Erklärung des Wortes ngo‘xvyu;

als Gebet oder Platz des Gebetes nahm schon Meursius Anstoß. Besser

war die Interpretation, die Gretser p. 267 ed. B. gab: de loco nimirum
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garden und Abordnungen der Truppenteile mit ihren Feld-

zeichen vor der Prokypsis auf, außerdem die Vertreter der

Angehörigen des Kaiserhauses und des höchsten Adels, eben-

falls mit ihren Bannern, und auch die Abzeichen der Demarchen

sah man, eine letzte Erinnerung an die alte byzantinische

Zeit, wo die Demen, die Parteien des Hippodrom, ihre aus der

römischen Kaiserzeit ererbte Bedeutung im Zeremonienwesen

so mannigfach und eindrucksvoll zur Geltung zu bringen wuläten.

Ferner versammelten sich dort die Musiker, oZ Äeyö/zavoc natyw-

Örac, firoz oalmymai ßovxmvdtogsg dvaxagwmi xal oovgov-

‚lzoraz’ 1), dann kam der ganze Klerus in seinen Prachtgewändern

eminentiore prospectatio, eo quod eius thronus suppedaneo ac pluribus

gradibus elevatus eum velut acclinem de excelso populum infra positum

respicere concederet. Aus diesen Erörterungen zog Du Cange den Schluß,

indem er im ‘Glossarium s. v. ngdxvyug erklärte: thronus imperatoris

aliquot gradibus altius eductus et prominens, seu in ecclesia cum sacris

liturgiis intererat seu in palatio, cum exterarum gentium legatos ex-

cipiebat. Allein ngo’xvyu; bezeichnet zunächst die hier in Frage stehende

Zeremonie, so an der schon genannten Stelle bei Akominatos, dann bei

Kodinos 39, 15 f.: 'O axovts’gzog ßaadeu tö ötßs'lltov xai zö toü ßaazläw;

ozovrdgtov 01’; ico'vov er’s td; ngoxürpug dlld xäv ö'nov ä ßamlsz‘ig äns'e-

Zm’ar, ferner 56, 13: er’s 16v xatgöv 177; ngozüipewg und 57, 7: Of stsuxoi

E’glovraa „€11 ac’; züv ngo'xvzpw, oü ngoaxagtsgoüoz ös’ (sc. bis zum Prunk-

mahl), c’t/11’ äns'gzowat. Aber wie das Wort nagt’narog von der Zeremonie

auf den Weg. den sie nahm, übertragen wurde, bezeichnete man später

mit dem Worte ngo'mn/u; auch das hohe Podium, auf dem die Feierw

lichkeit stattfand, vgl. Kod. 37,16: 05 zogrwägroz . . . xdrw fotavmt 177g

ngoxüipswg 47,19: cf ngoggnfläwe; ägxovte; oi xai n7; nagaordaea); 151m—

gs’rat 1d ßamlmd qae'govzeg (plduovla 177g ngoxülpsw; fozöot xazavrmgm

48.21: u'ta äve'gxerat ö ßaoclsbg äm‘ n7; ngoxüzpewg‘, ebenso 49,12. l9.

Die Stelle 49,8 wurde schon o. S. 86 erwähnt, ferner 49,20: ö’vzog oflv

är- rfi ngoxüipu 1017 ßamls'wg, 52, 4: Emösig 05v ä ßaoulsirg äni 177; ngo-

mit/1800;, ebenso 52,15. In ähnlicher Weise bezeichnet Phrantzes 189, 21

in seiner Beschreibung des Schiffes, auf dem der Patriarch zum Konzil

von Ferrara fuhr, die hohe Estrade, die darauf errichtet war, als n96-

zvi/m; Ögatordn].

‘) Eine befriedigende Erklärung dieser Termini vermag ich nicht

zu geben. Es fehlt uns eine Monographie über die byzantinischen Musik

instrumente, die bei dem reichen Material in der Literatur und in den

Kunstdenkmälern für einen Kenner der mittelalterlichen Musik nicht
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aus der Kirche und stellte sich vor ihnen auf, den Hintergrund

des Platzes füllten die Hofgesellschaft und die Volksmenge.

Die Prokypsis war durch Vorhänge verhüllt. Nach Be-

endigung-des Gottesdienstes verläßt der Kaiser die Kirche und

steigt mit seinen Angehörigen auf das Podium. Der Proto-

vestiarios gibt der wartenden Menge das erste Zeichen, dann

hilft er dem Kaiser beim Umkleiden. Dieser legt den Sakkos

und die roten hohen Schuhe an, nimmt das Szepter, das Tuch

und die Akakia samt der Kerze, man setzt ihm eine Krone

auf, die er nach Belieben ausgewählt hat. Dann gibt der Proto—

vestiarios das zweite Zeichen, der Kaiser nimmt seinen Platz

ein, neben ihm der Thronfolger und die übrigen Mitglieder

des Herrscherhauses. Das dritte Zeichen wird gegeben, dann

öffnen sich die Vorhänge. Die Kaiserfamilie steht allein in

der dunklen Nacht, umstrahlt von Lichterglanz, auf der Pro—

kypsis. Ein niedriger Vorhang läßt die Gestalt des Kaisers

und des Thronfolgers von den Knien an sichtbar werden, wäh-

rend er die übrigen tiefer stehenden Mitglieder des Kaiser-

hauses bis zur Höhe der Brust verdeckt; außerdem ragen das

Schwert des Kaisers und seine Leuchte über den Vorhang

empor, gehalten von unsichtbaren Hofchargen. Die Sänger

stimmen das Polychronion an und alle Musiker lassen ihre

Instrumente hören. Nach einer Weile gibt der Kaiser ein

Zeichen, die Musik verstummt und die Sänger tragen ein für

diese Feier gedichtetes Lied vor, dann singen sie: „Christus

ist geboren, der dich, Kaiser, gekrönt hat“, wieder erschallt

ein anderes Lied und abermals die Weihnachtsbotschaft, und

so abwechselnd eine Zeitlang. Dann folgt die Euphemie der

Namen der Kaiser und der Kaiserinnen und abermals das Poly—

chronion. Während der Gesang noch fortdauert, schließen sich

wieder die Vorhänge, und unter den Klängen der Musikinstru-

mente, die dann die Sänger ablösen, entfernen sich die Feld—

zeichen, die eindrucksvolle Feier ist beendet. Nachdem der

allzu schwer zu schreiben wäre. Freilich wird auch auf diesem Gebiet

der byzantinischen Kunst nur der mit Erfolg arbeiten können, der die

Mühe nicht scheut, sich in byzantinisches Griechisch einzuarbeiten.
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Kaiser sich umgekleidet hat, folgt im Palaste eine Gratulations—

cour, am anderen Morgen nach dem Gottesdienste das zere-

moniöse Festmahl.

Im Zeremoniell der Kaiserkrönung‘) und bei der Feier einer

Hochzeit am Kaiserhofe, die beide in ähnlichen Formen vollzogen

wurden, kehrt ebenfalls die Prokypsis wieder. Wir besitzen

aus der Palaiologenzeit drei Beschreibungen der Kaiserkrönung,

die zeitlich nicht weit auseinanderliegen, im Geschichtswerk des

Kantakouzenos I 196, 11 ff.‚ im Zeremonienbuche des Kodinos

p. 86 fl‘. und in einem anonymen Fragment aus der Zeit des

Kaisers Manuel Palaiologos’). Die Krönung fand regelmäßig

in der Sophienkirche statt, auf die Einzelheiten der Feier einzu-

gehen ist hier nicht nötig. Kodinos hat das Werk des Kanta—

kouzenos als Vorlage benutzt und folgt ihm in allem Wesent-

lichen, oft sogar wörtlich. Zuweilen aber ist seine Schilderung

deutlicher. Wenn die eigentliche kirchliche Feier beendet ist,

erzählt KatakouzenosI 202,11, ä’veww (ö ßaodaüg) eL’g 1d

ÄsyÖ/zsva namxoü/zevm a3; äv 55 dnönzov nagä nävzaw ögcöpevog

aüipnpnösln. Nach dieser Zeremonie verläfät der Kaiser die

Sophienkirche und begibt sich mit der Kaiserin zu Pferde in

den Palast. Daiä es sich bei dieser so kurz erwähnten feier—

lichen Vorstellung des neu gekrönten Kaisers um nichts anderes

als eine Prokypsis in der Sophienkirche handelt, lehrt der

entsprechende Bericht des Kodinos p. 96,19 fi’., der freilich

das Wort Prokypsis ebenfalls vermeidet: ävs’gxszai slg 1d 2.576—

v ‚usva xamxotipeva. Evh’wy; öä näxei‘os ävaßäöga; ‚uszgt’ag 035017;

ngonateoxsvaoye’mg xal ögövwv "In! xaü’ fi/zägow ovwfiöwv

1) Eine farbenreiche Schilderung entwarf W. Fischer, Eine Kaiser-

krönung in Byzantion, Zeitschriftfür allgemeine Geschichte 4 (1887)

81—102, die aber als Ganzes ein unhistorisches Bild gibt, weil sie die

um ein halbes Jahrtausend auseinanderliegenden Nachrichten im Zere-

monienbuche Konstantins und bei Kodinos kontaminiert. Das muäte trotz

des konservativen Charakters aller byzantinischen Einrichtungen schon

deshalb zu falscher Zeichnung führen, weil mit Ausnahme der Sophien-

kirche der Schauplatz seit der Komnenenzeit ein anderer geworden war.

') Cod. Laur. 8, l7 f. 417——419, herausgegeben von Loparev, vgl.

o. S. 57, Anm. 1.
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ärmer/‚Läva ävägxovrat ö‘re 1160:; ßaotlebg xal 17 ai’noü va‘y

xal ßaozlig ‚und 1017 ßaorläw; xai natgög xai 177g Ösonoc’mc

zal „17196;, ov/znagövrwv m12 räw eignye’vwv ngwrowalröv xat

öo,ueau'naw. ’xgvaäw öä 1377101915ng 11‘711 (im/301299117 cmenövrcov

(5018 ‚m‘y ögäoüaz 10i); ßaocle‘ig, oi rpälrat (3560210; rö (ävarellare’

(dvarsüars, ävareüate A). algolra’vwv 05v 613291); tä'w [371101915ng

eürpmuoüvmt oi ßaatlei‘g {mö zäw 511 102g xamxovpe’vocg Ö’vtwv

änävtwv. yevope’vov öä xal‘, roüzov xaze’gxoytar oi ßaauleig xal

änägxovtat ‚usrd m37 öermowci'w Ei; zö naläuov x11. Nach

dem anonymen Fragment dagegen verlälät der Kaiser Manuel

alsbald nach der kirchlichen Feier die Sophienkirche, um sich

zu Pferde in den Kaiserpalast zu begeben, und hier erst findet

die Prokypsis statt: ’Ev öä tgö oi’ucp 5012 ngonroguaolue’m äva—

ßäöga xal xexalv/qre‘m ‚uszd Örpaqudraw xoxm'vaw, ä’yngooüev

de xaranerdo/raza. xai ö laög näg äouv 35001981! «In! xara—

namqudrcov. ö öä ßaoclei/g näörymr ein: rfi aöyoüom äv 137 äva-

‚Bäder; e’ni zäw ögövwv adrä‘w, oi es: ‚uafozogeg [ämpawoüot ysrd

‚uä/lovg' ‘Mvarsüats, a’vazeüate, drauf/leite, ßamleig zcbv ‘Pw—

,uaiwv.’ nai 82’291); oügawsg 1d xatanaräopara maz’vovmr oi

ßaotlefg xai 7L’vetat eörpn/u'a. m12 ndlw xlsw'ßävrwv "In! xara-

naraoyäzwv xwlüemc ö ‚laög 117g öäag räw ßaotls’wv. ö Öe

ßaorlebg obv rfi aöyoüorn er’g u‘w 5116616901! ofnov u’oslflövrsg

x11. Auch hier ist das Wort Prokypsis vermieden und es

scheint, als ob die Schriftsprache es als Bezeichnung jener

Zeremonie nicht gern verwendet hätte; aus dem Bericht des

Kodinos dürfte man ferner vielleicht schließen, daß offiziell

nur die Zeremonie an Weihnachten und Epiphanias Prokypsis

hieß. Aber es ist begreiflich, daß die Bürger von Byzanz

jede dieser äußerlich so ähnlichen Zeremonien als Prokypsis

bezeichneten, und Kaiser Kantakouzenos, der in seiner Schrift-

stellerei keine klassizistischen Absichten verfolgt, scheut sich

auch nicht vor dem Wort. Von ihm erfahren wir ferner, dal3

zu seiner Zeit auch den kaiserlichen Prinzessinnen bei ihrer

Hochzeit die Ehre der Prokypsis zuteil wurde. Als er selbst

seine Tochter dem türkischen Sultan zur Gemahlin gab, beglei—

tete er mit seiner ganzen Familie die Braut bis Selymbria;
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hier fand für sie die Prokypsis statt. Ich setze die ganze Stelle

hieher, weil sie ein höchst anschauliches Bild gibt und in

einer besonderen Beziehung uns später noch beschäftigen

wird‘): xal ‚s’xe’leve ngö tfig nölacog äv 1({3 naöc’op ngöxmpw

nots’iv e’x Etilcov, W s’n aön‘yv Ü ßaotläwg vv/tmst/Läw] 1912761779

atäoa näm yävono xataqoawig' 051a) ydg ä’üog alvac 10?; ßaoz—

1617m, noreZv s’nt zaZ; üvyazgäot ngög yäpov äyO/‚cävatg. Und

später: 85; n‘yv Öategat'av 6e ßaodig ‚uäv äjuaww äni 117g amyvfig

‚uew‘z tä'w äntÄoinwv 6150 üvyars’gaw, Qeoöcöga öä 1? vv/Mpsvo—

‚usw; änl n‘yv ngöwiw 611771298, ßaoclebg öä eianfixu 'ä’qomnog

‚16mg, oi (53: ä'ÄÄOL ä’naweg naCoc’. oz‘itw ös zä'w nagansraoyätwv

negaatgeöe’wwv, — negmexä/lvnto yäg fi ngöxmpu; nawaxöösv

'Öqoäquaoa 0179mng uai ötaxgüomg ——— ävstpat'vew 7? Minen]. xal

Äa/urdösg äaav nagt aön‘yv fipyävat äxata’gwüsv‚ ä; et’woüxm

xats’xoweg e’nl yövv xexltye'vot 023x ägoaz'vovzo. odlmyysg ös

{521700.1/ äni n/lei'owv ual‘, aÖÄoi xai aügtyysg xai Ö'oa ngög tägww

äfsügnmt ävögn’mocg. navaaye’vwv Öä änu'rwv, äyuaima fiöov

oi ‚uelcpöoi {1716 rwaw loyt'wv n96; 17‘711 vü/upnv hartem/15m. e’nei

(5e näwa 51618210 tä ßaotläwg ngoofixovra fivyatgäow vvytpsvo-

itävatg, nfiv ze orgauo‘w xai rot); äv „zu nävrag xal 'Pwyaa’wv

xai ßagßäng ö ßaotlebg siau'a ätp’ fi/‚te’gag m’m Öliyag.

Als die Gesandten des deutschen Kaisers Heinrich VI. am

WVeihnachtsfeste des Jahres 1196 in Konstantinopel eine Pro-

kypsis sahen, wandten sie sich zum Erstaunen der Byzantiner,

die eine ganz andere Wirkung erwartet hatten, voll Unwillen

und Verachtung von diesem w'eibisch prunkvollen Schauspiel ab ’).

Damals war es der Orient allein, auf den diese aus religiösen

und politisch-absolutistischen Vorstellungen entstandene Zere-

monie tiefen Eindruck machen konnte. Erst als Byzanz zu-

grunde gegangen war, erwachten im Abendlande seine Formen

und Gedanken zu neuem Leben.

Der Ursprung der Prokypsis liegt nicht klar vor Augen 3).

Im 10. Jahrhundert, als das Zeremonienbuch des Kaisers Kon-

l) Kantakouzenos II 587, 18 fi'. ') Akominatos p. 629, 10 ff.

ß) Wenn der ganz rationalistisch und zugleich philologisch-klassi-

zistisch gerichtete Nikephoros Gregoras in der Prokypsis eine Erinnerung
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stantinos Porphyrogennetos zusammengestellt wurde, war die

Prokypsis am Kaiserhofe noch nicht üblich 1). Sie könnte eine

jüngere Fortsetzung gewesen sein von jener prunkvollen per-

sisch-orientalischen Schaustellung des Kaisers auf einem Thron,

der durch eine Mechanik in die Höhe gehoben wurde, aber

da für das 11. Jahrhundert die Quellen versagen, ist der Zu-

sammenhang nicht deutlich. Jedenfalls mutite nach einer neuen

Form jener feierlichen Repräsentation gesucht werden, als der

Hof zur Zeit des Kaisers Manuel Komnenos in den Blachernen-

palast übersiedelte und die Gebäude des alten Kaiserpalastes der

Verödung anheimfielen; die oben erwähnte Bemerkung des Ako-

minatos scheint auch darauf hinzudeuten, daß man erst jetzt

für die Zeremonie das Holzgerüst der Prokypsis erfand.

Mit dieser Annahme stimmt das Resultat überein, das sich

aus den literarischen Denkmälern ergibt. In der Zeit vor Kaiser

Manuel finde ich die Prokypsis nicht erwähnt. Unter den

Werken, die in mehreren Hss den Namen des Theodoros Pro-

dromos tragen, stehen eine Reihe von Gedichten auf kaiser-

liche Hochzeiten und Krönungsfeste’). In allen Gedichten

aber aus der Zeit des Kaisers Johannes Komnenos, so sehr

sie im Stil den späteren ähnlich sind, findet sich noch keine

Andeutung, daß während ihres Vortrages der Kaiser und das

Brautpaar auf der Prokypsis gestanden Wären, obwohl irgend

eine feierliche Form der Vorstellung als selbstverständlich

an den Triumphzug der alten Römer erblickte (II 616, 21 f.)‚ so beging

er den gleichen Irrtum wie so viele Philologen des 19. Jahrhunderts, die

in jeder neugriechischen Volkssitte einen Nachklang antiker Gebräuche

zu erkennen glaubten, obwohl der kirchlich-byzantinische Ursprung auf

der Hand lag; den Philologen Gregoras verführte wohl das Wort n90-

x-ümew, das auf den Kaiser passen mochte, der dem Triumphzug von

seiner Tribüne aus zusah.

l) Einzelne Elemente freilich des Zeremoniells sind alt, so der

wiederholte Zuruf dvdmlov, den man früher z. B. bei der Ernennung

und Investitur eines Cäsars hörte, vgl. De cerem. I 222.

2) Ed. A. Mai, Nova patrum bibliotheca VI (1853) 399 fli; andere

Literatur bei C. Neumann, Griechische Geschichtsehreiber und Geschichts-

quellen im l2. Jahrhundert, Leipzig 1888, S. 37 fi‘.
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angenommen werden muß. Und auch darin zeigt sich ein

Unterschied von den Gedichten aus der Zeit Manuels, daß es

die Vertreter der Demen sind, die diese Gedichte vortragen,

als natäveg 10T; ör’mozg sind sie wiederholt bezeichnet‘). Mit

der Übersiedelung in den Blachernenpalast aber war die Rolle

der Demen für immer zu Ende, der Kaiserhof führte jetzt sein

abgeschlossenes Leben für sich. Daher ist es wahrscheinlich

schon die in zwei Chöre geteilte”) kaiserliche Hofkapelle, die

das Gedicht“) auf die Hochzeit der Theodora, einer Nichte des

Kaisers, mit König Konrads Bruder Herzog Heinrich (1147/48)

vorgetragen hat. Wenn der Chor, nachdem er sich an die

anwesenden deutschen Ritter gewendet hat (v. 1——5)‘), den

Kaiser begrüßt:

Aqöoüxu 71610!, filte, oznmgoüxe rd'w ‘Pco/zat’wr,

naräÄa/zm‘, xardorgante xai Ihm! naoräöa 1111511715

so darf man das Brautgemach vielleicht als die hellerleuchtete

Prokypsis deuten, auf der die kaiserliche Sonne steht, um in

ihren Strahlen die beiden jungen Sterne glänzen zu lassen.

Dieser Vergleich der Majestät mit der Sonne wird in dem ganzen

Gedicht festgehalten. Das Urteil Neumanns, da5 diese Weisen

etwas ermüdend Eintöniges haben, bleibt zu Recht bestehen,

aber sie sind eben doch etwas anderes als nur ein leeres rhe—

torisches Gleichnis voll erklügelter Schmeicheleien. Sie sind

die mit sicherem Stilgefühl ausgedachte Begleitung des Wortes

zu einer eindrucksvollen Szene, die wahrscheinlich nicht die

schlichten und wohl auch etwas naturwüchsigen deutschen

Ritter, aber jedenfalls die feineren Byzantiner eine ganze Weile

wird ausgezeichnet und würdig unterhalten haben.

l) Z. B. Gedicht III. IV. XI. XII. XVI. XVII. und auch I 10

heißt es: ldynsn örfipocg eöusväg änö zpvxfig ngaelasy vgl. v. 108 und

namo'vaw.

2) Chor V. 1—-26, Gegenchor v. 27—50, beide Chöre vielleicht

v. 51—96.
_

3) Herausgegeben von Neumann, a. a. 0., S. 65 fi'.

‘) Ebenso der Gegenchor v. 27 —82.
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Die einzelnen Teile dieser Dichtung sind noch nicht streng

gegliedert, eine bestimmte Form, die einer feststehenden Ord—

nung der Zeremonie entsprochen hätte, läßt sich in diesem

Gedichte aus den Anfängen der Prokypsis noch nicht erkennen.

Ausgebildet sehen wir die Zeremonie dagegen in den zwei

anderen Epithalamien, die Prodromos zwei Jahrzehnte später

verfahte, im Jahre 1165 oder 1166 auf die Hochzeit der

Nichte des Kaisers, Theodora, mit Johannes Kontostephanos,

und im Jahre 1172, als der Nefl’e desselben Kaisers, Johannes

Komnenos, eine Braut aus der Familie Taronites heiratetel).

Beide Gedichte heißen im Titel ändepaza, wodurch ein Zweifel

daran, dafä sie Wirklich vorgetragen wurden, ausgeschlossen

wird. Das erste beginnt:

T, E \ e N \ \ N I

Lg o (‚3(00th o öqöovxwv xai mv nagovoav vvxra

xal zaralä/mwv n‘yv äxlbv roü Cöcpov mir; o’mrün

Mai zä’w Äa/uzäöwv rq’i nvgi (pwtaywycöv zö oxötog;

2 I 3 C (l N l E I

avzog 80m o 772.40g m; vswrsga; Pwmyg, xrl.

Es ist mehr als seltsam, dal5. in einem Hochzeitsgedicht der

Bräutigam nicht erwähnt wird’), aber das findet hier seine

Erklärung dadurch, daß auf der Proky'psis nur der Kaiser

und die Braut aus kaiserlichem Hause sichtbar sind, so dalä

der Dichter den Kaiser selbst sogar als vvmpt’og zu bezeichnen

wagt“). Das ganze Gedicht ist im übrigen dem Ruhme des

Kaisers gewidmet, der in überschwenglicher Weise gefeiert wird

wie in den älteren Hochzeitsgedichten. Alle übrigen Personen

l) Beide mit italienischer Übersetzung herausgegeben von C. Castel-

lani, Epitalamio di Teodoro Prodromo per 1e nozze di Teodora Comnena

e Giovanni Contostefano, Venezia 1888, und Epitalamio di Teodoro Pro-

dromo per 1e nozze di Giovanni Comneno e . . . Taronita, Venezia 1890.

Sicher gehört in diesen Kreis das ebenfalls in politischen Versen abge-

faßte Gedicht des Akominatos auf die Hochzeit des Isaak Angelos mit

Margarete von Ungarn, das Th. Uspenskij in dem mir nicht erreichbaren

Werke Die Bildung des zweiten bulgarischen Carenreiches (russ.)‚ Beilage,

Odessa 1879, ediert hat, vgl. Krumbacher, Gesch. der byz. Litfi, S. 285.

2) Nur v. 56 nennt einmal 10i); veowömpovg toürovg.

5) V. 18. 22.
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werden nur nebenbei erwähnt. Dem Dichter kommt es eben im

Grunde nur darauf an, den Glanz der lichtvollen Feier durch

die Pracht seiner Wortkunst zu erhöhen. Die Braut wird

z. B. mit der Traube verglichen, die in der Glut der Sonne

herangereift ist, das Gewand des Kaisers mit seinen Perlen,

Rubinen und Smaragden gibt Anlaß zu prunkvollen Wendungen;

originell ist es, daß die Seelen der verstorbenen Eltern der

Braut aufgefordert werden an dem Feste teilzunehmen. Aber

immer wieder verkündet der Dichter den Ruhm des Helios- '

Kaisers und seiner großen Taten in Krieg und Frieden. Mit einer

Aufforderung an die Hofgesellschaft, in das Lob und den Segens-

wunsch für die Majestät mit einzustimmen, schließt das Gedicht.

Nicht ein poetisches Gleichnis, sondern eine Schilderung

des festlichen Aufzuges der Sänger und der Musikl) vor der

Prokypsis bietet der Anfang des zweiten Gedichtes:

729m zegnval ovvs’Äöars, 'ov/rnvsüoars xai Mo'Üoat,

ovvÖQd/‚Lere xal ngnsg 6/101") uai avyxgorei'rs

xai näv ögyavoxgömlua xai näoa ‚uelcpöc’a

xai rü/‚mara xal miyßala xai xgöroa m12 natäreg,

169a, mvmfiga ein! aÖ/loi'g xai vaöla xai müden,

ällä xai navny'ugmai zpatögötmsg 10i? ÄÖyov,

xowöv omoäyevot xogöv xowiyv xgotei'te rägzpw,

Ö/weüe töv vv/Mpaywyöv, röv 171cm! n7; “Pan/“7g,

röv (pgvztwgoüvm ar’magov xai taümv n‘yv naaräöa

74a) oz‘w aüzfi zpwu'Cowa 10i); vvmpaywyov/Ls'vovg.

Auch hier (ebenso v. 39) ist die naoräg nicht, wie Castellani

meinte, der Hochzeitssaal oder ein Vestibül im Kaiserpalast,

sondern eben die Prokypsis, und in v. 14

xaöänag ä; ögt’Covrog ngomiipag a3; 8', 0;

wird auch das Wort gebraucht; v. 42 fl'. ist sie der olxog, in

dem Bräutigam und Braut als Sonne und Mond leuchten. Die

l) Von einer Teilnahme der Demen, der Parteien des Hippodrom,

an der Feier, wie sie Castellani aus v. 78 f. folgerte: m12 aüvoöog m12

adyxhytog xai öfiuo; nä; xaz‘ „614;, ist keine Rede, vgl. v. 118 xal dfiyog

näg süxagwte'i xai Jw'ÄL; s’m‘ zoüzop.



96 10. Abhandlung: A. Heisenberg

Dichtung zerfällt in eine Reihe von Einzelliedern, einige gelten

dem jungen Paar, das v. 152 mit Efeu und Zypresse verglichen

wird, eines den verstorbenen Eltern des Bräutigams, die meisten

aber dem Ruhme des Kaisers und seiner Taten; die Spielerei

mit dem Namen Johannes = xagzm'wv/‚cog, xagno'ulmog xard-

nolue m21; zeing u. a. kehrt bis zum Überdrulä wieder‘).

Leider ist die in vulgärer Sprache verfafäte epische Erzäh-

lung von der Vermählung (1180) des Alexios, des Sohnes

Kaiser Manuels, mit Anna, der Tochter Ludwigs VII. von Frank-

reich“), an der Stelle lückenhaft, an der wir die Schilderung

der Prokypsis erwarten müäten. Denn daß sie nicht fehlte,

zeigt eine der Miniaturen, mit denen die Hs geschmückt ist“).

Im unteren Felde setzt der Kaiser seinen Fuß auf eine hoch-

ansteigende Treppe, neben welcher der Eingang zu einem Ge-

bäude sichtbar ist. Ihm folgt die jugendliche Braut. Es ist,

Wie mir scheint, die Treppe, die zum Podium der Prokypsis

hinaufführt, und im oberen Felde steht denn auch der Kaiser

zwischen dem Brautpaar, alle drei im feierlichsten Gewand,

Wie es bei Kodinos beschrieben ist‘).

x) Vgl. über diese Spielerei u. S. 103.

2) Herausgegeben von Strzygowski und Lampros, Das Epithalamion

des Palaologen Andronikos II.‚ Byz. Zeitschr. 10 (1901) 546——567; die

Beziehung auf die Hochzeit des Prinzen Alexios Komnenos stellte Papa-

demetriou fest: ‘O ämöaldmog ’Avögoleov II. roü Halmolo’yov, Byz. Zeit—

schrift 11 (1902), 452—460.

3) F. 7', a. a. O. Taf. VI 2.

4) Mit dem auf dem Verso des Blattes überlieferten Teil der Erzäh-

lung steht die Szene nicht in Zusammenhang, aber ob sie deshalb symbo-

lisch zu verstehen ist, wie Strzygowski wollte, scheint mir zweifelhaft.

Für die Erklärung der zwischen Kaiser und Kronprinz stehenden kleineren

Gestalt als Boten, der einen Brief lese, spricht einiges, allein die Tracht

deutet auf einen Hofbeamten. Es läge vielleicht näher anzunehmen,

daß es ein Beamter wäre, der die Verlobung feierlich verkündigte, aber

da5 dieser Akt üblich gewesen wäre, lassen wenigstens die literarischen

Quellen nicht erkennen. Die Rolle in der Hand des Kaisers wie des

Kronprinzen würde gut zu dieser Deutung passen, doch man darf nicht

vergessen, da5 auch Christus, das Vorbild des irdischen Herrschers, in

Bildern feierlicher Repräsentation die Rolle trägt.
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' Es sind bisher die historischen Anspielungen gewesen, die

das Interesse der Forschung an diesen Hochzeitsgedichten ge-

weckt haben. Aber ihr Wert ist nicht minder groß für eine

genauere Einsicht in das Leben am byzantinischen Hofe. Die

Kenntnis dieses Hoflebens bietet nicht nur das höchste kultur-

geschichtliche Interesse, es bleibt doch immer auch die Tat-

sache bestehen, daß der byzantinische Kaiserhof jahrhunderte—

lang das Theater gewesen ist, auf dem Weltgeschichte, nicht

selten im größten Stile, gespielt wurde. Von diesem Gesichts-

punkte aus gewinnen auch die im folgenden zu behandelnden

Gedichte des Nikolaos Eirenikos und des Manuel Holobolos ihre

Bedeutung und können eine gerechte Würdigung finden.

b) Die Gedichte des Nikolaos Eirenikos.

Die prunkvolle Zeremonie der Prokypsis hat das lateinische

Kaisertum überdauert, sie ist auch nach der Wiedereroberung

der Stadt in alter Pracht geübt worden, ihr Glanz erlosch erst

in der Armseligkeit der letzten Palaiologen. Inzwischen hat

es einmal eine Zeit am Kaiserhofe gegeben, die auf alle feier-

liche Repräsentation und damit auch auf die Prokypsis ver-

zichtete. Der ebenso aufgeklärte wie rohe und ungebildete

Andronikos III. (1328—41) verachtete jede ehrwürdige Tra-

dition, er hatte in seiner Wüsten Lebensführung für nichts

anderes Sinn als für Jagdfalken und Hunde. Wie er seine

persönliche Würde mit Füßen trat, beseitigte er nach dem

Zeugnis des Nikephoros Gregoras I 569,19 fl’. auch die glän-

zenden Feierlichkeiten des Hofes: ”0196:1 ual ob’rs ßaorlmoög

äväxeoöaz (pgovu’at xal äoxollazg fivelggero, 05m [dpi äv tat";

‚ueyt’atatg rc’üv s‘ogtd’w tä 177g ßaot/lat’ag ätälsz vö/u/‚La, täg 198a-

rgmäg qmm xal 677/1018167; nO/Anäg xal mtlomgooüvag xai räg

neyalowüxovg eüsgyeot’ag t8 xai özavopdg zcöv ”[8 xgn/Adrwv

ö/uof) Mai äEthdrwv1)‚ cf); xwövveüaw ävreüüsv 117077; xara-

öüvaa ‚61229ng 1d 177g [Saat/147577; et’itarft'ag ä’ügua, (51/ 17‘711 ‚uwfi/mv

xazä özaöoxo‘yv oi ‚Bambi; roi‘g öyuyövozg nagänqwzov. Aber

l) Vgl. dazu Kodinos 79, 10 fl". 88, 4 fl’. 98, l ff.

Sitzgsb. d. philoa-philol. u. d. bist. K1. Jahrg. 1920, 10. Abb. 7
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nach seinem Tode stellte Johannes Kantakouzenos alsbald die

alte Ordnung wieder herl).

Dagegen hatten die Kaiser von Nikaia die alten Formen

des Hoflebens unter den schwierigsten Verhältnissen auch im

Exil bewahrt. Der ritterliche Theodoros I. Laskaris und seine

Nachfolger hielten mit aller Entschiedenheit den Gedanken

fest, daß sie die einzigen legitimen Nachfolger der Kaiser von

Byzanz wären. Daher haben sie in ihrer schön gelegenen

Residenz auch das Leben ihres Hofes nach dem Vorbild des

alten Kaiserhofes eingerichtet. Das lassen die Werke der

Historiker jener Epoche ahnen, wir besitzen dafür aber auch

ein unmittelbares Zeugnis in den Gedichten des Nikolaos

Eirenikos, deren Verständnis und kulturhistorische Bedeutung

sich jetzt erst vollständig erschließt. Sie sind überliefert in

dem kostbaren Cod. Laur. gr. conv. soppr. 627, f. 20, der noch

manche anderen Denkmäler aus der Literatur des Reiches von

Nikaia enthält“). Krumbacher hat sie dort gelesen und in

seiner Literaturgeschichte kurz erwähnts), Schlumberger später

die ersten acht Verse bekannt gemacht‘), die Alice Gardner

in ihrem prächtigen Buche über die Kaiser von Nikaia Wieder-

holte und ins Englische übersetzte”).

Kaiser Johannes Doukas Batatzes (1222—54) verlor im

Jahre 124l seine Gattin, die an Geist und Schönheit hervor—

ragende Tochter des ersten Kaisers von Nikaia. Erst nach

einer Reihe von Jahren entschlofä er sich zu einer zweiten Ehe,

Konstanze, die Tochter des deutschen Kaisers Friedrich II. und

der Bianca Lancia, kam als seine Verlobte an den Hof von

Nikaias). Vielleicht im Jahre 1244 wurde die Verlobung mit

1) Nikephoros Gregoras l 566.7 ff.

2) Vgl. E. Rostagno e N. Festa, Indice dei codici greci Laurenziani non

compresi nel catalogo del Bandini. Studi ital. di filol. class. 1 (1893), 173.

5) Gesch. der byz. Lit.2‚ S. 768.

4) G. Schlumberger, Le tombeau d‘une imperatrice byzantine ä.

Valence en Espagne, Paris 1902, S. 9.

5) A. Gardner, The Lascarids of Nicaea, London 1912, S. 169. 808.

6) Vgl. ’A. Mnltagdmyg eIatogl’m toü ßaoLÄsL'ov 117g Nmalag, Athen

1898, S. 357 ff.
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allem höfischen und kirchlichen Prunk gefeiert‘). Die Prin-

zessin, die in Byzanz den Namen Anna erhielt, war damals

noch ein Kind von elf oder zwölf Jahren. Ob eine Wirkliche

Ehe später gefolgt ist, Wird in der Regel bezweifelt, Pachy-

meres aber scheint es angenommen zu haben”). Glücklich ist

die Kaiserin in Byzanz nicht geworden. Von ihrem Gatten,

der an der Schwelle des Alters stand, als sie ein Kind war,

wurde sie übersehen, zu ihrem Stiefsohn Theodoros II. Las-

karis (1254—58), der etwa ein Jahrzehnt älter war als sie

selbst, scheint sie kein näheres Verhältnis gewonnen zu haben.

Nach dem Sturze der Dynastie lebte sie fast als Gefangene

am Hofe Kaiser Michaels, dessen Werbungen sie standhaft

zurückwies, auch als dieser nach der Wiedereroberung von

Konstantinopel den Glanz des alten Reiches erneuerte. Erst

nach Jahren durfte sie in ihre Heimat zurückkehren, der Sturz

der Hohenstaufen durch Karl von Anjou aber vertrieb sie von

Italien nach Spanien, wo sie endlich ihre Ruhe fand. Sie

starb als Klosterfrau im Jahre 1313 in Valencia, heute Wird

dort noch ihr Grab gezeigt3).

1) Das Jahr läßt sich nicht mit. voller Sicherheit bestimmen, vgl.

Schlumherger, a. a. 0., S. 4 f. Es ist übrigens nicht ganz richtig, daß

Akropolites und Pachymeres das Jahr 124l angegeben hätten. Beide

berichten nur, dal5 in diesem Jahre die Kaiserin Eirene starb, Gregoras

erzählt außerdem (I 45,6f.), da6 der Kaiser 51:3 yaxgöv 11‘711 s’xu’vn;

(5c. Eirene) fivvas azs'gnow‘ ötpä öä gu‘] (ps'gaw 11‘711 ‚uo’vwaw xaz‘ ösvzs’gav

äyeraz oüvaov. Jedenfalls fand die Verlobung vor dem Jahre 1248 statt,

als Nikephoros Blemmydes noch im Kloster roö Qavyarovgyoü lebte; denn

in der Kirche dieses Klosters trat er der Marchesina Frigga entgegen, die

als Begleiterin der Prinzessin nach Nikaia gekommen war und durch die

Gunst des Kaisers bald höhere Ehren genofi als die ihm verlobte junge

Kaiserin; vgl. meine Ausgabe Nicephori Blemmydae curriculum vitae et

carmina p. XXI.

2) I 181,9: ’Alaya’vav ’Äwav, fiv ovvomoüoav e’n' ölt’yov 871€? (5 rot")

Adaxagz narilg ’devvng s’v s’oxdrcp yfigq, Öegösglxov 1017 117g stüag

d'gxovmg naiöa, 1017 Moupgä ö’ äöelqnfiv, fiv 61‘] s’u ngsoßst'ag 31190176111! wund)—

oa; ö önlwfisi; ßaatled; ’dewng aüyoüorav 65mm); advomov alle xai 5018978.

3) Vgl. über die Einzelheiten ihrer Lebensschicksale die erwähnte

Arbeit von Schlumberger.

7*



'100 10. Abhandlung: A. Heisenberg

Von den Feierlichkeiten, unter denen die junge Hohen-

staufentochter nach ihrer Ankunft in Nikaia dem Kaiser Johannes

Batatzes verlobt und gleichzeitig als Kaiserin gekrönt wurde,

geben die Gedichte des Nikolaos Eirenikos ein anschauliches

Bild. Ich teile zunächst den Text mit, den ich schon im

Jahre 1898 abgeschrieben habe, jetzt aber auch in Photo-

graphien besitze.

T017 Äoycwtärov xagtogoülanog xvgoö Nmoldov

TO‘Ü Eignvmoü tezgäauxa sigzöväggaficöva u’öv 6508,58-

otdrwv xai än 2980i} e’orsyys’vwv ‚usyälaw ßam/lc’cov

’deiwov

101"} Aoüxa m12 "Avvng I17; 813731/8016an aöyozfionyg,

(’ivev 1031i

6150 719(13th (niwa zoü xazaläyyatog, 03g xal 1d 16117

Ö’pota.

I.

Gesänge der xgdxmt in der Kirche nach der Krönung.

Chor.

Ei; st’npvfi xvnägnrov und; ovvavargäxsg

1’) ßaatlig xvnägntog, mnög Ö ßaotleüg ‚uov,

C I N I C ’ l

o nagaöewov xoqumov ‚usoov wgatwg 19a}.le

I I N 3 / f

m12 navra 08a”! xal mmÄwv äv svlvytozoz; ögopot;

5 xai ovllayßdev ez’zqwä'ig m12 otgäqowv xai ovynläxwv

519110; uai xaßgag xal (pvldg xai 7:61ng cög(neg) öävögov.

817g eöqwfi mmägntov und; ovvm'atgäxsi,

C ‘ ‘ C I

97 ßaatltg mmdgztzog, mno; 0 ßaailsvg ‚uov.

”Qualm.

10 Ei; sütpvfi xvndgntov mttög ovvavatgäw,

ü ‚Baozllg xvndgnzog, mnög ö ßaotlefig ‚uov.

17956110 nläxsw 10i); Öse/Lob; ofipsgov 83; TÖ ös’vögov,

aögcov östEez (pavegdv näoav a'Ö'tO’Ü n‘w xägw

'L = Cod. Laur. gr. conv. soppr. 627 f. 20. 4 sölzyüatozg L

6 (5; ös’vögov L 9 ”Opowt sc. au'xot‚ ebenso Z. 18. 27. 36. 45.

l2 f. ufiysgov —— 411’1ng (hier bildlich gemeint) = Verlobung und Hochzeit.
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xal nagtldfiy vvymmög xal ovyxamöso/Most

nal nataorgäwu MOQ’le'I‘TV xal TÖ nloxo’guwv ävöog.

u’g m’upvfi mmägutov mnög ovvavatgägst,

1? ßaau’il; xvnägntog mttög ö ßaotleüg ‚uov.

"Quowz.

Ei; eüqavfi xvndgnwv mnög ovvavazgäxet,

Ü ßaoclt‘g mmdgtnog, mrzög ö ‚b’aodafi; ‚uov.

Öge’nov xlaöt’auovg 5x KLIIO’Ü, 10i); ßaozläcog ä'fllovg

ate’mov xai 01‘; 1571: natpalrjm ye’vo; (Pwluac'cov, atätpov

xal ‚usw‘z toütwv 7569st xai ‚und 1015sz oxigta

xal‘, vvygamöv ‚uslcp’Ön/w m'le’ua 1ng ßaozleüow.

sL’g söqovfi mmdgnzov mttög owavazgäxsb

1? ßaozlig xvnägrnog, mnög ö ßaotlsüg ‚uov.

Gegenchor.

"Eiegot 85; ’tÖ az’nö.

(154162 ‚uayvfiuv 05677909 n'yv vüpgmv ö vv/upt’og

ö xgatacög 11‘711 86731/17, 11‘721 äxlsxn‘yv ö Aoüxag

ö n96; nole’pov; ätezga‘yg n‘yv änab‘yv vsäwv.

Ic‘w mörygofiv xai zöv orgsnröv änä’öato xnä'wa

xai vv/upcm‘yv oroÄL’Csrat nal xgvoavöfi noggmigav,

xazgög xai ydg (palömrog 02’) ‚uägmg‘, 01’; nolä/zov.

(ptlsi ‚uayvfitw 056179093 n‘yv Wlmpm! 0° 'V'U/MpL’Og,

ö zgamtög "‘71! eöysvfi, 1571! 5%18761’1‘71' ö Aoünag.

"Quowz.

Gala? ‚uayvfirw 01617909 17‘111 vüpgonv ö vvmpt’og

ö xgatatög n‘yv 5137/8717, n‘yv äulax'n‘yv ö Aoüxag.

u’g ocöngoög yoüv x112 07511796; n‘yv Mumm, 1:1‘7v nagöc’av,

ö; 02’) yeldaet xagonöm 8g 02’: omgnfiaec ‚uäya,

5g 013 Öav/‚cäospzäg (igde Iäg vüv ovvantoye’vag

85g xöquov ‚ut’av äg/‚Loyfiv, u’g ovvoxiyv 1651! no’wrwv;

(pclai Maya/final 05617909 1971! vüptpnv ö wpqaiog,

ö ngatacög n‘yv aüyevfi, 11‘711 äxlexn‘yv 6 Aoüxag.

30 vsävw L
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57211708 ndwa 001) (panög, Ölöxvxlov 6760x811,

(5160760101! äväöetfs an"; 248090117; 10v 650x015

s’z 1017 ngoaa’mov “71.011717, 1911001711 €14 zä’w ‚8001915756015

75 6’)! 71019616131! „09,0091;de äE ÖQSÜGÄMCTW äxtivag,

Ö’Äov ÖL’ Ö’Äov xdgnag ätp’ {in/o1); 2201915100.

Ö ydg Aaviö änö 198017 tqö' [3001167 ‚uov ygägost'

a3; 17110; ö Ügövog 001) xatävavu' ‚uov Ädpmst,

0'); öt‘s 08Min] (pegavyfig 6'117 immerzu/46’717.

IV.

80 Ei; 11‘711 ngoälevow.

X1191; 001, zügig, 130011617, 002 ydg 17 „11701; xägtg.

ßlänw Äsgud'wa 19801'1917, xazdösvöga 1d näwa,

‚8115710) td öävöga 010175176611, 1171/ öätpvnv, 11‘711 ‚141190571711,

rd; agotfw 74111101500; xapaldg xai 0e namozapoüoag,

77 f. Vgl. Psalm. 88 (89), 37 f.: 6 1996W; 0131017 0°); 6 17110; ävavn’ov

‚uov xac‘ a3; 15 081151117 xanyguque'm 51’; 16v aL’äwa. „ 81 002 7&9 17 2411701;

10521;, eine Anspielung auf den Namen des Kaisers Johannes, die auf

Ev. Luc. 1, 13 zurückgeht: xai xale‘ostg tö ö'volua az’noü 'dewnv x112 ä’amz

109d 001 xai äyallz’am; xai 7:02.102 s’Ju' zfi yevs’au 01131017 109150071111, und

auf die der byzantinischen Theologie geläufige Erklärung dieser Stelle, .

vgl. z. B. Euthymios Zigabenos in seinem Lukaskommenter, Migne,

P. gr. 129, col. 864: ’Iwo'wvng 71319 .äfl'gai'xöv ye’v s’om ö'vqua, ueöegunvsvö-

„es/01' öä n96; tigv ällnw'öa (pww'yv 017/1016161 xa’ew ä xaedv. In der split-

byzantinischen Zeit wird die Spielerei besonders beliebt. Beispiele bei

Prodromos habe ich o. S. 96 erwähnt, Ephraimios nennt v. 7869 den

Kaiser Johannes Batatzes ö’vzwg zagtta'wvuog, 5111950; za'gtg, Manuel Philes

(Carmina inedita ed. Ae. Martini 7, 38, p. 16) sagt von Johannes, dem

ältesten Sohne des Kaisers Andronikos II. und der Eirene von Mont—

ferrat: ö öeono'rn; s’xsi'vogy xlfiotg xdgm und von einem Nefi'eu dieses

Kaisers mit Namen Johannes 96,15, p. 138: 6 qu’hazog ‚01031:, q‘insg 25

xlfiazs‘ za’gts. Auch Kantakouzenos nennt III 9, l7 den Kaiser Johannes V.

PalaiologOS öoxsc‘ov zaghwv navtodanäiv, und ebenso liest man bei ihm

III 19, 5 fl'.: i'm: 16v zotoütov ßaozls’a ’devmyv, 16v zdgw 19505 „81989/4778110,-

‚usvov, e’v ‚usyo’zlmg (pth’ag 1021127; 19801102? . . . . 017m; 71319 ö ’dewng. zeing

le’yswu xat‘ aixo’zw; 7:120; zagz'ug 78 div xau‘ „ustd 1017 änoozdlov övväysro;

Mysw' 'za’gtu 198017 51’141 ö' ein: x02 ü zügig 1017 195017 äv s’yoi usw) 015 yäyov'ev,

0’112.81 61d navtög Ev s’‚uoi ‚us'vst? 82 19901111917 'mit göttlichen, herrlichen

Blumen,’ eine kühne Neubildung.
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115 öpoyeve'ig, äl/loeflveig, 10l Jw’wm ngoouvwoücn.

‚86a xal 01‘) zq’j ßaoclei 10i); 117g eövotag löyovg‘

zeige, xgazägxa ‚uov 01899€, zeige, ‚uoü (neu/zudem,

17 Öwonmfi ‚uov düva/‚ug 17 Cammfi ‚uov <p15cng,

(pöße ‚uov xagte’omrs, ovvsmme ‚uov nöüe,

120 ‚lt/Mal ‚uov yalnvömts, 0601159 ‚uov, uvßegvfim,

1.15va ‚uov, (pä); flov, 666a ‚uov, wüxwm’g ‚uov, mlofi ‚uov.

XaTQe‘, xagäg Ö ngöäevogy 3511798, xagt'twv nlfiocg.

Von der angesehenen Familie der Eirenikoi sind uns aus

früherer und späterer Zeit mehrere Mitglieder bekannt. Niko-

laos Eirenikos wird nur in unserer Hs erwähnt. Er wird

ein naher Verwandter des Patriarchen Theodoros Eirenikos

(1212—15?) gewesen sein, der schon unter Alexios III. Angelos

(1195—1203) in der obersten Staatsverwaltung eine Rolle

spielte und dessen rhetorische Bildung Niketas Akominatos

rühmt 652, 23 fliz ävtewäysrac ö’ ä’tsgog n89). täg nowäg Öcot-

mioezg m’m äyöäwv 10i") ringt/3017;, xagc'szg rö fiöog, ‚uäla 16 10i);

Äöyovg änorogveüew eiöc‘og xai änopmxüvsw 85; negtööovc (57710—

gmög' ö Eignvmög 7’711 05:0; Qeööwgog. Nikolaos Eirenikos

war nach der Überschrift der Gedichte Chartophylax. Daher

war es sein Amt, der Verlobung des Kaisers die kirchliche

Weihe zu geben‘), und dies wird für ihn die Veranlassung

gewesen sein, getreu den Traditionen seiner Familie auch für

den poetischen Schmuck der Feier Sorge zu tragen.

115 Das ist natürlich zunächst symbolisch gemeint, aber der Ge-

danke ist aus der Situation erwachsen, da auch die fremden Gesandten

an der Proskynesis teilnahmen, vgl. Kodin. S. 56,12 ff; 57, 7.

1) In einer späten Pariser Hs heißt es von dem Amte des Groß-

chartophylax, Kodin. S. 129: s'sz öä xaL‘ zäg iagoloya’ag «In: amouröv,

fagoloyä’w aüm‘zg xaa‘ änoare'üwv tq‘) 58967 tO'Ü mm7 zoü 652'110; efiloyei‘v wird;

in anderer Fassung: E’arw 05v xaL‘ aig „Montag dggaßcövog yquue’vov

Ön' a-‘Ötoü, xai ävaygdzpaz (i've/4a 101") isgs'wg 1027 ‚uäüovro; eöloyfiaat 161/

yd/‚wv. Vgl. Du Cange, Glossar s. v. zagrocpülaä. Auch heute noch

wird in Griechenland nicht selten schon der Verlobung die kirchliche

Weihe zuteil.
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Die Gedichte sind in politischen Versen abgefafät. Schon

diese Form weist ebenso wie das Fehlen einer musikalischen

Vorbezeichnung darauf hin, daß sie nicht in einer der üblichen

Melodien des Kirchengesanges vorgetragen wurden. Trotzdem

darf man als sicher annehmen, dafä sie wirklich gesungen

wurden. Die Angaben bei Kodinos könnten zweifeln lassen,

denn er nennt als Vortragende solcher Festgedichte zwar die

ywilzar, fügt aber hinzu ngompögovg Äs’yovreg on’xovg nicht

q’z’öoweg oder wällovreg 1). Indessen vor ihm schon hatte Kanta—

kouzenos von der Prokypsis seiner Tochter geschrieben“):

äynq’yua fiöov oi ‚uslcpöor’ fmo’ zwwv Äoyiwv n96; 11‘711 1125/1907711

neuem/Lava. Ebenso schrieb er von der Prokypsis bei der

Krönung des jungen Andronikos III., daß dabei Lieder gesungen

wurden (s. u.). Der weltliche Gesang der Byzantiner ist uns

freilich noch viel weniger bekannt als der geistliche, in der bis-

herigen Literatur ist die Frage nach seiner Eigenart kaum berührt

worden, alles Interesse der Forschung richtete sich seit Pitra

auf die Probleme des Kirchengesanges. Die Ausdrücke wälrng,

wiwa und äöaw beziehen sich in der älteren byzantinischen

Literatur, soviel ich sehe, stets auf den Gesang geistlicher

' Lieder, im Zeremonienbuche Konstantins heißen die Sänger

weltlicher Lieder regelmäßig ngämai. Ob dieser Unterschied

auch nur bei Hofe streng festgehalten wurde, vermag ich jetzt

nicht zu sagen. Einiges Licht bringt die zuletzt erwähnte

Stelle bei Kantakouzenos I 199, 18 filz 55 äxaze’ng öe‘s zdw rm7

vaoü ‚uegä’w änl Ev/lfvcov ävaßaügäw 85g at’nö roüro nsnom-

‚uävwv oi ngwtoqjähac iordyevor, xal öoye’atmoa Äsyöyevoc, xai

ä’regor 117; ixxlnataouxfig szswg äöew eidöteg, 08g äni 177g

totaümg 'tEÄEIfig xgämag 2’190; övoyäl‘ew a’ou’, ‚uäh; uvd äöovaw

äEem’mösg ovvteöems’va, ägyöCowa tfi 509177. Die Worte be—

stätigen zunächst, daß diese weltlichen Lieder wirklich ge-

sungen wurden, daß es sich also nicht bloß um ein Sprechen

im Chor handelte. Die Sänger waren geübte Mitglieder der

geistlichen Hofkapelle, allein auch Kantakouzenos betont, daä

1) S. 53, 2E. 2) II 588, 12, vgl. o. S. 90 f.
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sie in dieser Funktion als Sänger weltlicher Lieder nicht

ipo’zhac, sondern xgämaz hießen. Das hat schon Reiske fest—

gestellt‘), man muß aber daran festhalten, daß in der älteren

byzantinischen Zeit die xgdmac weltliche Sänger weltlicher

Lieder waren”); die mähen waren Geistliche und sangen geist-

liche Lieder. Erst der sparsamer gewordene Hof der Palaio—

logen begnügte sich mit einer einzigen Hofkapelle, die geistliche

und weltliche Lieder singen mufäte. Ich möchte glauben, daß

durch eine systematische Untersuchung über die Termini für

Singen und Gesang bei den Byzantinern‘) bald Klarheit über

diese bisher noch ungelösten Fragen geschaffen werden könnte.

Dann würde auch deutlich werden, warum das altgriechische

Wort zgaycpöt’a in Byzanz seine Bedeutung zum weltlichen

Lied im allgemeinen erweitert hat‘) und jetzt noch im Neu-

griechischen jedes weltliche Lied als 1911702564 bezeichnet wird,

niemals aber das geistliche. Übrigens hat rgdyrpöz’a in der Be-

deutung des weltlichen Liedes erst allmählich die Alleinherr-

schaft erobert, daneben ist lange Zeit xarä/ley/za gebraucht

worden. In der alten Sprache5) ist xazäley/w in der Regel die

als Rezitativ vorgetragene Totenklage; daß das WQrt aber außer-

dem jedes Lied bezeichnete, das zu einem Instrument gesungen

wurde, scheint die Stelle bei Xenoph. Conv. 6, 3 zu beweisen,

wo das Verbum xamle’ysw in dieser Bedeutung gebraucht wird:

l) Im Kommentar zum Zeremonienbuche II 90.

2) Die xga'xmt sind in der älteren Zeit die Sänger der Demen, der

Parteien des Hippodroms. Ob sie in der Komneuenzeit, als die Rolle

der Demen ausgespielt war, in den Hofdienst als weltliche Sänger über-

nommen wurden. muß noch untersucht werden. Anna Komnena nennt

sie I 297, 9 oi 117; sötpnm’ag ngosfdgxowsg.

3) Vgl. die ausschließlich sprachgeschichtliche Absichten verfolgende

Arbeit über Äald’i, (im/1a"), xslal‘öa’: von Karl Dieterich, Rhein. Mus. CO

(1905), 229 -—240.

4) Vgl. Krumbacher, Zur Bedeutungsgeschichte des Wortes 19a—

yovöcö. Byz. Zeitschr. 11 (1902) 523.

I 5)’Reiske im Kommentar zum Zeremonienbuche II 257 erklärte:

xatdÄBy/ta est aliquid, quod xatd 2€7,ua‚ voce simplici, recitatur, qualis

est in'vita communi sermocinantium cantui oppositu.
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a'ianeg Mxöotgatog ö Önoxgm‘jg IetQä/‚cerga n96; zöv aüc‘w

xazälsysv. Denn hier ist, wie der Zusammenhang lehrt, von

wirklichem Gesang (cßöfi) die Rede. Im Zeremonienbuche wer—

den die rhythmischen Akklamationen für das Herrscherpaar als

xazalänuaza bezeichnet, I 201,10: Äs’yovow oi xgämac zatälsy/za

‘nolld td 5'117 16W ‚Bamläwv’, xai ö Äaög änoxgt’vsmz 1d Örpez-

lö/wva zoö xazaläyyarog, ebenso I 207,10f.; der Ausdruck

läyovow beweist wieder nur, daß dem Verfasser des Zeremonien-

buches dieser Vortrag nicht als Gesang galt‘).

Karale’y/‚cam heißen in der Überschrift auch die weltlichen

Lieder, die Eirenikos zur Verlobungsfeier des Johannes Batatzes

und der Konstanze gedichtet hat. Es sind fünf verschiedene

Gruppen, entsprechend fünf verschiedenen Gelegenheiten. Die

erste Gruppe von Gedichten ist in der Kirche gesungen worden,

nachdem der Kaiser seiner jungen Braut die Krone aufgesetzt

hat. Es sind sechs Gedichte von je acht Zeilen. Die Über-

schrift nennt sie zezgäouxa, nicht weil je zwei Doppelverse

als Disticha gezählt werden, wie Krumbacher meinte“), sondern

weil die zwei ersten und die zwei letzten Verse, die jedesmal

sich wiederholen, nicht dazugerechnet werden. Wahrscheinlich

hängt diese Gliederung und die Wiederholung mit der Vor-

tragsweise zusammen, vielleicht wurden Vers 1. 2. 7. 8 vom

Chor gesungen, V. 3—6 von einem Vorsänger. Indessen ist

das nicht sicher. Eine andere Gliederung aber kann nicht

zweifelhaft sein: wenn die ersten drei Gedichte mit zwei

gleichen Versen beginnen und schließen, in den folgenden

drei Gedichten ein anderer Gedanke in der gleichen Weise

wiederholt wird, und wenn man dann berücksichtigt, daß die

Sänger bei der Krönungsfeier in zwei Chöre gegliedert an den

beiden Seiten der Kirche ihren Platz hatten, so wird man

 

l) Bei Kodinos, der nur eine einzige Hofkapelle kennt, ist auch das

nolvxgow'Csw die Aufgabe der ywllmt, vgl. 48, 19; 52, 20 f.; 57, 14f. Die

eine Stelle, an der er xgdxzaz nennt, 93,6, ist aus Kantakouzenos ent-

nommen, 48,19 stimmen ndwsg wähnt re xai 0L” ävayvä’wtat das Poly-

chronion an.

z) Gesch. der byz. Lit.2, S. 768.
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annehmen dürfen, da5 Gedicht 1—3 von dem einen Chor,

Gedicht 4——6 vom Gegenchor vorgetragen wurden.

Die Gedichte der III. und IV. Gruppe bezeichnet die Hs als

öwöexäösg, aber schon das II. Gedicht besteht aus zwölf Versen.

Die Hofgesellschaft verläfät nach der Verlobungsfeier die Kirche.

Die Sänger, jetzt zu einem Chore vereinigt, begleiten den Aus-

zug mit dem Vortrag des II. Gedichtes, wobei es eher den

Anschein hat, als ob sie vor der Kirche Aufstellung genommen

hätten, als daß sie im Zuge mitgegangen Wären. Sie beginnen

mit den Worten Z. 55 HZ;

Hälw ääälüsre‘, Äaög, äEe’Äöste 1d ä'Öwy,

rääug ääälöets, qwlai xai ve’oz Kai ngeoßürm,

a’Ea’Äöas xal i’öere röv ‚us’yav ’Iwäwnv.

Wenn ich richtig deute, versteht der Dichter unter ä’örn

die Gesandten fremder Völker, die an der Feier teilgenommen

haben werden, wie das von den aus Italien mit der kaiser-

lichen Braut gekommenen Rittern feststeht; die 1(15ng Werden

die verschiedenen Hofrangklassen, die rpvlat’ die Normannen

und Türken der kaiserlichen Garde sein. Übrigens liegt eine

bewufite Anlehnung an die Worte des Hymnus vor, der noch

ein Jahrhundert später bei der Prozession des Peripatosl) am

Palmsonntag gesungen wurde: "EEe’Ä-z95ts‚ 529m, 556110316 m12

Äaoc”), öeäoaoöe ofiyegov töv ßamla’a td’W oügavcöv‘ 64’; ninov

ydg thotoü rö eüayye‘lmv ägxsmt’.

Bei einer Hochzeits- und Krönungsfeier in der Sophien-

kirche zu Konstantinopel pflegte die erste Prokypsis auf der

Empore in den Katechumenien stattzufinden, in Nikaia dagegen,

wo wir uns als Schauplatz der Handlung wahrscheinlich die

Koimesiskirche zu denken haben, ist die Zeremonie ebenso wie

später in Byzanz an Weihnachten und Epiphanias auf einem Platz

vor der Kirche abgehalten worden. Während die Majestäten

sich. im Lichterglanze auf der hohen Tribüne zeigen, stimmen

l) Vgl. 0., S. 82.

2) Der Singular lao’; im Gedichte muß trotzdem nicht ein Fehler

der Handschrift sein.
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die Sänger unten das dritte Lied an, das in Worten der Schrift

das Kaiserpaar mit den himmlischen Lichtspendern vergleicht

und deutlich erkennen läßt, wie streng der Dichter einen

bereits feststehenden Stil bewahrte.

Auf diese Zeremonie folgt die ngoälevotg die Prozession

zum Kaiserpalast. Dali sie in Nikaia üblich war, erfahren

wir außerdem aus dem Bericht des Pachymeres über die Krö-

nung des Kaisers Michael Palaiologos im Jahre 1259, I 100, 55.:

61519€); edtgsm’Covro 1d zfi; ramafiaewg, e’ÄmCÖvzwv nävrwv, 8 (37‘;

xai ovyxal/tsvov 771/, zamwöfivar ‚uäv TÖ’V ve’ov ßamlmä); xal 7:966-

rwg eücpry/möfivat orapavwüe’wa xai ngonaräysw röv 199((1/4/301';

äxsi‘vov öä xal 11‘712 s’nst’vov oüävyov e’v Öots’gcp atemavwöe’vrag

m? nga'ncp ‚usöe’zpeoöat xard n‘yv ßamlmhv xai ovwfifin ngoe—

Äsvow. Und weiter 103, 20: ’Enei yoüv rd 177g ßaoulct’ov reletfig

'iivvomt xai ä'ösL xwgsi'v 10i); oratpfie’vrag n96; 1d äro’mtoga,

7190177061110 ‚usw oi rö orärpo; ösEä/zsvm MÄ. Die Prozession

hat die größte Ähnlichkeit mit dem aus Kodinos bekannten

Peripatos. Der Weg, den das Kaiserpaar nimmt, ist mit

Bäumen eingefaßt, überall sieht man den Schmuck des Lor—

beers und der Myrte. Denkt man an die oben erwähnte An-

lehnung des Gedichtes an den Hymnus, der am Palmsonntag

gesungen wurde, und an einige poetische Wendungen, z. B.

Z. 21 fi‘., so möchte man glauben, daß die Verlobungsfeier in der

Tat am Palmsonntag stattgefunden habe. Während des Peri-

patos singt der Chor das vierte Lied, auch diesmal, wie es scheint,

nicht in der Prozession schreitend, sondern als Zuschauer zur

Seite stehend; er vergleicht den Kaiser mit dem Lotos, die junge

Kaiserin mit der Rose inmitten dieser mit Blumen und Bäumen

geschmückten Flur und fieht den Segen des Himmels auf sie

herab. Nach Beendigung des Liedes wird der erste Vers

wiederholt, eine Aufforderung an das zuschauende Volk, in

diesen Gruß für den Kaiser mit einzustimmen.

Die Feier findet ihre Fortsetzung im Kaiserpalast, W0

das gekrönte Paar sich abermals in einer Prokypsis der Hof-

gesellschaft zeigt. Die Sänger sind wieder in zwei Chöre

geteilt, der eine beginnt, nachdem der Protovestiarios das
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dritte Zeichen gegeben hat, und verlangt stürmisch das Öfl‘nen

des Vorhangs (Z. 97—104), der passend mit einer den Glanz

der Himmelslichter verhüllenden Wolke verglichen wird. Die

letzten Worte Z. 104: äyäreulov, ävdteziov stammen aus dem

Zeremoniell der Krönungsfeier, wie sie später Kodinos beschreibt

S. 97, 2: vaoÖv de [317101925ng n‘yv ävaßäögav oxenövtaw 65018

‚m‘y ögäoüaz vor); ßaazlsfg oi wähnt äöovot TÖ 'ävazeüate, dra-

tsüate’, und nach ihm in der Zeit des Kaisers Manuel der

Anonymus‘): oi ‚uac‘owgsg ämpwvoüot ‚uszä ‚uälovg' ’ävazeüare,

ävarsüate, ävarsüate, ßaodeig 1(7))! ‘Pwyaa’wv’. Die letzten

Verse dieses Chors gelten dem jetzt sichtbar gewordenen

Kaiser. Der Gegenchor wendet sich an die Hofgesellschaft

als die Vertreter des ganzen Volkes und fordert sie auf an

der Freude teilzunehmen aus Dankbarkeit gegen den Kaiser,

mit dessen Ruhm die Dichtung schließt. Beide Chöre vereinigen

sich zuletzt wieder (Z. 122) in einer Huldigung für den Kaiser,

in die der Hof eingestimmt haben wird.

Krumbachers Ansicht’), der Ton der Darstellung klinge

an die Braut- und Hochzeitstragudien der neugriechischen Volks-

poesie an und der Dichter habe seine Anregung direkt aus der

damaligen Volkspoesie geschöpft, lälät sich nicht aufrecht halten.

Alle Gedichte bleiben streng im Stile des Hofzeremoniells.

Bilder und Gedanken, der antiken und der biblischen Über-

lieferung entstammend, sind der Situation angepaßt, die sich

jedesmal aus den Einzelheiten der festlichen Handlung ergibt,

die Gleichheit des Stils mit den Epithalamien des Prodromos

ist so deutlich, daß es überflüssig wäre das im einzelnen zu

zeigen. Die Gedichte erweitern unsere Kenntnisse von jenen

prunkvollen Zeremonien des byzantinischen Kaiserhofes, darin

liegt für uns ihr kulturhistorischer Wert. Denn originell ist

Eirenikos nirgends, Form, Sprache und Gedanken lagen fertig

in der Werkstatt, er brauchte sie nur zusammenzufügen. Das

hat er mit Geschick und Geschmack getan. Auch für die Hof-

poesie der Byzantiner gilt-das gleiche Gesetz der Gebundenheit

l) Ed. Loparev, a. a. 0., S. 10, 22.

2) A. a. 0., S. 768.
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an einen bestimmten feierlichen Stil wie für die Elfenbein-

tafeln und die Ikonen und die tausend anderen Requisiten

des theokratischen Hofes. Die geschichtliche Bedeutung aller

byzantinischen Kunst liegt nicht in ihrem Reichtum an schöpferi-

schen Ideen, sondern in der absoluten Höhe ihrer Leistungen

und in ihrer nie preisgegebenen Vornehmheit. Der wissen-

schaftlichen Forschung bleibt darum nicht weniger zwingend

die Pflicht, immer wieder im einzelnen den oft unmerklichen

Wandel aufzuspüren, dem auch in Byzanz das menschliche

Denken und Empfinden unterworfen war, und immer wieder

die Frage nach der Eigenart des Künstlers zu stellen, so gering

auch in der Regel das Ergebnis sein wird.

c) Die Prokypsis-Gedichte des Manuel Holobolos.

Bei den Krönungs- und Hochzeitsfeierlichkeiten der spät-

byzantinischen Zeit war die Prokypsis eine der Zeremonien

unter zahlreichen anderen, eine höhere Bedeutung gewann sie

am Weihnachts- und Epiphanienfeste, wo regelmäßig am Vor-

abend nach der Feier in der Kirche die Prokypsis auf dem

freien Platze vor derselben folgte. Es trifft sich gut, dafä

uns eine ganze Reihe von Gedichten erhalten sind, die bei

solcher Gelegenheit von der kaiserlichen Vokalkapelle gesungen

wurden; sie sind längst herausgegeben, aber nach ihrer Ent-

stehung und in ihrer Bedeutung verkannt und deshalb bisher

falsch beurteilt worden. ‘

Von dem Rhetor’ Manuel Holobolos aus der Zeit der

ersten Palaiologen besitzen wir neben anderen Schriften zwanzig

Gedichte. Neunzehn von ihnen hat Boissonade aus zwei Pariser

Hss bekannt gemachtl), ein zwanzigstes aus einer Wiener Hs

Max Treu; ihm verdanken wir auch eine Monographie über

den Dichter, in der alles, was wir von ihm wissen, sorgfältig

verwertet ist”). Die Gedichte umfassen meist 12, 16, 18 oder

  

l) Anecdota graeca V (Par. 1833) 159 —182.

n) M. Treu, Manuel Holobolos, ByzfiZeitschr. 5 (1896), 538—559; auf

dieser Arbeit beruht der Abschnitt in Krumbachers Geschichte der byzan-

tinischen Literatur’, S. 770 E.
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20 politische Verse in einer sehr gewählten Kunstsprache.

Boissonade hat auf die klassischen Reminiszenzen hingewiesen

und festgestellt, daß die meisten Gedichte zum Feste der Geburt

Christi und zum Epiphanienfeste an die Kaiser Michael VIII.

und Andronikos II. Palaiologos gerichtet sind, im übrigen hat

er vieles unerklärt gelassen. Auf einen Kommentar im einzelnen

hat auch Treu verzichtet und sich auf eine kurze Untersuchung

der historischen Beziehungen beschränkt. Ihn erfüllte die Lek-

türe dieser den Kaiser feiernden Hymnen mit Ekel, aber zur

Entschuldigung führt er an, dalä Holobolos lediglich den in

Byzanz altherkömmlichen starren Gesetzen der höfischen Poesie

gefolgt sei. Auch Krumbacher rechnet die Gedichte zur uner-

quicklichen Gattung der höfischen Devotionspoesie; ihren Inhalt

bilde die Verherrlichung und Erklärung kirchlicher Feste,

doch Würden adf dieser Folie die widerwärtigsten Schmeiche-

leien gegen die beiden Kaiser aufgetragen. Eine Entschuldi-

gung für den schwülstigen Ton dieser abstoßenden Erzeugnisse

möchte Krumbacher darin erblicken, daß Holobolos sie in

seiner Stellung als Rhetor der Kirche verfafät habe, die ihn

verpflichtete den Kaiser durch kunstvolle Ansprachen oder

durch Verse zu begrüßen. r

Die Persönlichkeit des Holobolos, wie sie uns in der

Geschichte des Kaisers Michael VIlI. Palaiologos entgegen-

tritt, zeigt das Gegenteil vom Bilde eines servilen Schmeichlers.

Er gehörte schon in jungen Jahren zu den Privatsekretären

des Kaisers, als dieser (im Jahre 126l) den rechtmäßigen

Throuerben Johannes Laskaris blenden ließ. Damals gab Holo-

bolos seinem Mitgefühl so unerschrocken Ausdruck, daß der

Kaiser ihn zur Strafe an Nase und Lippen verstümmelte. Er

ging ins Kloster und erwarb sich dort bald einen so aner-

kannten Ruf als Gelehrter, daß der Patriarch ihn im Jahre 1267,

als Georgios Akropolites, der bisherige Leiter der Hochschule

von Byzanz, von diesem Amte zurücktrat, mit Zustimmung des

Kaisers an dessen Stelle berief und ihn zugleich zum Rhetor‘)

I) Treu und Krumbacher nennen ihn nicht ganz deutlich Rhetor

der Kirche. Ich möchte glauben, daß Holobolos nicht zum Rhetor der

Sitzgsb. d. philos.-philol. u. d. bist. KL Jahrg. 1920, 10. Abh. 8
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ernannte. Als Lehrer entfaltete Holobolos eine reiche und

mannigfaltige Tätigkeit. Daß die Erfahrungen seines Un-

glücks seinen Charakter nicht gebrochen hatten, bewies er im

Jahre 1273. Damals wollte der Kaiser die Kirchenunion durch-

setzen und die Mehrzahl der hohen Geistlichen fügte sich ihm.

Aber Holobolos hatte den Mut, ihm auf der Synode entgegen—

zutreten und ihm nicht nur die Vergewaltigung des orthodoxen

Glaubens, sondern auch den Thronraub vorzuwerfen. Die Folge

waren schmähliche Züchtigung und beschimpfender Umzug

durch die Stadt. Holobolos verließ zum zweiten Male den Hof

und begab sich in das Kloster zoö ‚usyä/lov ’Aygoü in der

Nähe von Kyzikos; unter der Regierung des Kaisers Andronikos

trefi'en wir ihn Wieder in Konstantinopel.

Es muß als unlösbarer Widerspruch erscheinen, daß dieser

aufrechte und unerschrockene Mann seine Würde in servilen

Devotionsgedichten preisgegeben und sich selbst erniedrigt

haben sollte, aber einem Byzantiner traut man ja. alles zu.

Doch wird eine gerechte Beurteilung der Dichtungen wie des

Dichters dann erst möglich, wenn man die Zeit der Ent-

stehung dieser Festgedichte und ihre Veranlassung richtig

auffaßt: alle zwanzig Hymnen sind für die Zeremonie der

Prokypsis geschrieben und bei dieser Gelegenheit von der Hof-

kapelle vorgetragen worden. Das hat man bisher übersehen.

Zwar heißt es in der Überschrift von Gedicht I: Ei; n‘yv n96—

uvww n96; 16v ßamls’a X’ÜQLO’V Mcxm‘yl Iöv Halatolöyov äv Ifi

ngzoö yevvfioea (A, 65; Ihr ngöxmpw 102") ßaocle’wg B), VII:

1017 aötoö 6171090; Iä'w änzöng u’g n‘yv 10i} ßaocläw; ngöxmpw,

XIX: ozlxm toü (5151090; 'Oloßölov sig 11‘711 ngömnpw 101") ßaot-

1600;, XX: ou’xot n96; töv äytov fipäw ßaotläa xatd 1577 äog‘n‘yv

großen Kirche (H. Sophia), sondern zum Rhetor im Kaiserpalast ernannt

wurde; über den Unterschied vgl. Du Cange Gloss. s. v. Der Rhetor des

Kaiserpalastes heißt in einer Rangliste (Kod. p. 218 v. 114) 457716ng 719(13-

10;, dem entspricht der Titel 61}er zäh! änw’gaw, den Holobolos in der

Überschrift des VII. Gedichtes führt. Im Cod. Escurial. YlI 10 steht eine

Rede eines 51isz zäw änro'ng an Andronikos II., vgl. Krumbacher,

GBLÄ .S. 471. '
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zä’w (pa'naw et; n‘pI ngönmpw.. Allein die Herausgeber haben

diese Hinweise nicht benützt. Boissonade macht nur die ober-A

flächliche Bemerkung: Hgöwitg imperatorum Byzantinorum

quid fuerit docebit Cangius Gloss. in voce, er scheint mit

Du Cange die Prokypsis für den Kaiserthron gehalten zu haben;

Treu erwähnt die Prokypsis überhaupt nicht. Außerdem. haben

wohl andere Überschriften die Ansicht hervorgerufen, daß es

sich um Gedichte auf die beiden kirchlichen Feste selbst handle,

denn Nr. V ist betitelt: Etage; eig n‘yv s‘ogn‘yv «In: zpa’nwv, roü

ahoi), X: 1027 az’noü (5151090; 85g (n‘yv) zdw 296le üeozpavez’mv

ngoünävzflow, XV: 518901. et’g 1d (pä’na (A, 0m. B), XVI: ä’zegot

«In; (pa'naw (A, 0m. B). Die Angabe des Festtages fehlt übrigens

in der Überschrift von III: ngög zöv ßaatls’a migtov (Mtxafil

töv Halatolöyov xal) ’Avögövmov tc‘w viöv (12310271), XI ist be-

zeichnet: eL’g ainöv’), II, IV, VI, VIII, IX, XII, XIII, XVII

tragen nur die Überschrift: 1:017 aötoü, in XIV und XVIII

fehlt auch diese.

Eine kurze Analyse läfät bald erkennen, dafä in der Tat

alle Gedichte sich auf die Prokypsis beziehen. Das ist von

entscheidender Bedeutung. Denn wenn man das glänzende

Bild sich vergegenwärtigt, das der Dichter vor Augen hatte,

so werden die kühnen poetischen Vergleiche, die ihm den Vor-

wurf der widerwärtigen Schmeichelei eingetragen haben, als-

bald begreiflich erscheinen; sie verlieren alle subjektive Be-

ziehung und erscheinen als Schöpfungen einer fein ziselieren-

den Hofkunst.

I. Die Überschrift gibt Zeit und Gelegenheit an (s. 0.).

V. 1: "EM/zwar, ‚uäya ßaatleü, roüöe Äayngcög TOÜ ‚lörpov weist

auf die Prokypsis hin, auf der die Majestät im Lichterglanze

1) In der überlieferten Fassung ist n‘w viöv az’noü unverständlich

da die Überschrift des vorhergehenden Gedichtes einfach lautet: 101") afnoü

(sc. des Holobolos); auch die Form xvgöv in der Hs ist an dieser Stelle

auffallend, vgl. die Überschrift von I.

2) Auch diese Überschrift ist falsch. Boissonade schrieb zoü a’ÖtO‘Ü

855'161! az’no’v, was aber zum Titel des vorhergehenden Gedichtes zoz”; (1131017

äfirogo; et’g (17'711) növ 19616011 ösoqaavsc'cov ngoöazdvmaw auch" nicht paßt.

8*
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steht. Hier ist Boissonade der richtigen Auffassung sehr nahe

gekommen, wenn er erklärt: videtur fuisse 16m0; pergula, cono-

peum, locus editior palatii, unde imperator se conspiciendum

praebebat, aber seine falsche Auffassung des Wortes ngöumprg

hinderte ihn zu sehen, daß der Mgvog eben die Prokypsis selbst

ist. Die Sonne des Kaisers ist aufgegangen und von ihrem

Glanz geblendet ist Helios zum westlichen Horizont entwichen.

Aber der Glanz der kaiserlichen Sonne, vor dem die Feinde

sich verbergen, ist zugleich mild wie das Licht, das von dem

Kinde ausstrahlt, das in dieser Nacht in der Höhlel) ge-

boren wird.

II. Josua ließ Sonne und Mond stille stehen vor den Augen

Israels, Christus aber stellte die beiden Gestirne des kaiser-

lichen Vaters und seines Sohnes vor den Augen des Volkes

von Byzanz auf dieses hohe Podium, daß sie Blitze schleudern

nach Osten und Westen gegen die Feinde des Reiches, be-

schützt von Christus, der großen Sonne der Gerechtigkeit, die

Raum fand in einer armseligen Höhle.

III. Der Anfang des Gedichtes

Tä’w nänlwv ä'Qats leugnen"); 1d; ntüzag a'Soneg milag,

EI I I C \ E l

wa (purem Evpnaow o ßaaL/lev; o veog

mag wohl, wie Boissonade anmerkt, eine Erinnerung an Psalm.

23, 7 ägate milag x11. enthalten, ist aber zunächst ganz Wört—

lich von den Vorhängen zu verstehen, die noch den Glanz der

Majestät verhüllen. Daher heißt es denn auch weiter, nachdem

inzwischen die Vorhänge sich geöffnet haben: Wie Christus

als siegreicher Held von Bosor kam — die bekannte Prophe-

zeiung Is. 63,1 fl'. — so jetzt auch der junge Kaiser äpavev

a3; ää oögavoü 101766 Äayngd’); 1017 Ädipov.

l) Nach apokrypher Tradition, die in Byzanz stets herrschend ge-

blieben ist, war Christus nicht im Stalle, sondern in einer Höhle geboren.

Daß der Ursprung dieser Tradition in der heiligen Höhle des Astarte-

Adoniskultes liegt, über der in Konstantins Zeit die Geburtskirche in

Bethlehem errichtet wurde, habe ich Grabeskirche und Apostelkirche

I 206 fl’. II 224 fl'. gezeigt.
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IV. Wenn es wunderbar ist, Kaiser der Ausoner,

a3; oä röv ‚uäyav filtov ßgaxbg xate’xet öt’oxog,

05mg ö yfiöev ävaßäg äv ‚usteoigorg Äöcpog,

so ist es noch wunderbarer, daß deine Jugend schon so hohe

Tugenden zieren. Wenn aber der Äo’qoog (d. i. der Holzbau

der Prokypsis) einfach und bescheiden ist, so ahmt er darin

den Herrn des Weltalls nach, der jetzt in einer armseligen

Höhle geboren Wird.

V. Wie Gottvater bei der Taufe Christi, so verkündest

jetzt auch du, Kaiser, von deinem Sohne Andronikos: Dies ist

mein lieber Sohn, mit dem ich die Herrschaft teilen will zum

Schutze des Reiches durch die Gnade Christi, der jetzt in den

Fluten des Jordans die Köpfe der Drachen zertritt (Psalm. 73, 13).

VI. Ihr Kaiser gleicht dem biblischen Strome, der Feuer

dahin führte (Dan. 7,10), und werdet die Feinde des Reiches

vernichten durch die Gnade Christi, der jetzt im Strome ge-

tauft wird.

VII. Gleich den drei Engeln (Gen. 18) —- die Palaiologen

gehörten zur Familie der Angeloi — steht jetzt der Kaiser

mit seinen beiden Söhnen auf’dem glänzenden Hügel vor uns.

Wenn Abraham noch unter uns weilte, würde er das hohe

Wunder sehen, daß jetzt, da Christus geboren wird, die Engel

(Angeloi) '

‚umgöv ämfigönaav ä’‚ua 1017 mit'm rönov

zönov eögöweg 31’890? eZg ‚ue‘oov TÖ‘V ääga,

ßäow aöxoüwa stwm‘yv 5;: naxvts'gag 5117;,

und Würde mit ihnen singen: Ehre sei Gott in der Höhe und

Friede auf Erden!

VIII. Zu den zwei Erzengeln des Herrn, Michael und

Gabriel, ist jetzt der Kaiser Michael als dritter Engel (Angelos)

getreten; möge er das Reich behüten unter dem Schutze ihrer

Flügel.

. IX. Warum seid ihr, Sonne und Mond, so schnell ent-

flohen, da jetzt der Morgenstern der jungen Kaiserin aufgeht?



118 10. Abhandlung: A. Heisenberg

Wenn ihr vor ihrem Glanze erblichen seid, so weicht in die

höchsten Sphären, wenn sie jetzt mit dem Kaiser Andronikos

sich vermählt, und tretet dem jungen Paare euren Platz ab, daß

es lange glücklich lebe,’ erleuchtet vom Lichtbringer Christus.

X. Wie die Fluten des Jordan stille standen, als Josua

sie durchschritt (Jos. 3), so stockt auch der Strom meiner

Worte, da du, Kaiser, mit dem Taufwasser Christi benetzt

wurdest‘). Und wie du alle Kunst des Dichters besiegt hast,

so mögest du mit deinen Söhnen auch alle Feinde des Reiches

besiegen unter dem Schutze Christi.

XI. Wie die dreierlei Stäbe’) einst das Volk Israel reich

machten (Gen. 30, 37 ff.), so besitzt das neue Israel (von Byzanz)

an dir, Kaiser, und deinen Söhnen drei Stäbe, die der Feinde

Macht zerschmettern mögen mit Hilfe Christi, der jetzt in den

Fluten des Jordan getauft wird.

XII. Wieder bist du, Kaiser, wie der leuchtende Helios

erschienen, benetzt mit der Flut des Taufwassers Christi, und

wie ein gekrönter Engel (Angelos) trägst du auf deinen Flügeln

(Malach. 4, 2) das Heil der Romäer, deine beiden Söhne; so

herrsche glücklich mit ihnen viele Jahre.

XIII. Wie einst das Feuer wunderbar aus dem Wasser

entflammte (Sap. 16, 17), so bist auch du, Kaiser, durch das

Taufwasser des Herrn jetzt in Glut verwandelt und hast dich

wie eine Feuersäule erhoben, das neue Israel zu führen. Das

ganze Volk hört deine Stimme: „Hier strahle ich mit diesen

meinen Söhnen, die mir Gott, der gewaltige Schlachtenlenker,

geschenkt hat.“

XIV. Einst kamen die drei Fürsten der Perser mit Ge—

schenken, um das neugeborene Christuskind zu verehren, Engel

  

1) Boissonade hat die Worte v. 4: xal aoü Ö' 85062511105, ßaotlsö,

Xgunoü rot; lovmgz'ou; dahin gedeutet, daß der Kaiser das Baptisterium

betreten habe. Allein gemeint ist der äyzaoydg, die Besprengung mit

dem Jordanwasser, die am Kaiserhofe an jedem ersten Tage des Monats

stattfand, im Januar aber am 6., dem Feste der Taufe Christi,’ und im

September am 14., dem Tage der Kreuzerhöhung; vgl. Kodinos 78,13 fi'.

2) V. 2 ist arögakos statt azügaxe; zn schreiben.
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und Hirten stimmten den Lobgesang an und der hellste Stern

verkündete das Licht der Welt. Jetzt preisen das Christus-

kind wieder drei Herrscher, der Kaiser und seine Söhne, Engel

im Wesen und im Namen (Angeloi), gute Hirten des neuen

Israel, Sterne, die das Licht der Trinität erleuchtet, und als

Geschenke bringen sie Glaube, Liebe und Hoffnung. Möge der

Herr sie lange Jahre behüten, der König des Psalmisten, der

gute Hirte und das Licht der Welt im Evangelium.

XV. In hellem Glanze sind die drei Tage erschienen, die

Jonas voraussah, als er den Untergang Ninives verkündete

(Jon. 3, 4), der Kaiser und seine zwei Söhne, durch die mit

Hilfe Christi, der Sonne der Gerechtigkeit, alle Feinde des

Reiches zugrunde gehen werden wie einst die Stadt Ninive.

XVI. Aus den Fluten der Rede strömt Ehre für dich,

Kaiser, hervor, zu wenig für die Flut des Schweißes, die du

sorgenvoll für uns vergieät. Mögest du noch lange als gott-

gesandter Strom die Stadt Gottes und das Volk der Ausoner

erfreuen, getränkt mit Fluten aus den Quellen des Paradieses

durch Christus, der jetzt im Jordan getauft wird.

XVII. Dein Speer, Kaiser, ist mehr als der Stab des Moses,

denn er macht nicht das Zeichen des Kreuzes wie jener, son—

dern trägt es selberl), er teilt nicht mit ihm die Flut des

Meeres, sondern herrscht über das Meer und vernichtet die

Italer. So behüte dich und deine Söhne Christus, der jetzt im

Jordan getauft wird, der Stab Arons, die Blüte am Stabe aus

der Wurzel Jesse.

XVIII. Der Herrscher des Himmels ist vom Himmel herab-

gekommen, der Herrscher der Erde erhebt sich jetzt über die

Erde; der eine nimmt arme Menschengestalt an und hüllt sich

in Windeln, der andere Wird durch seine Armut reich, legt

ein glänzendes Festgewand an und trägt hoch erhoben das

kreuzgeschmückte Zeichen der Herrschaft. Jenen verehrten

die Könige Persiens, die Magier brachten ihm Geschenke und

1) Gemeint ist natürlich das Kreuzszepter des Kaisers, nicht ein

kreuzgeschmückter Schwertgrifl', an den Boissonade dachte.
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es sang der Chor der Engel mit den Hirten, dich ehren die

Herrscher aller Völker und beugen zu deinen Füßen ihren

Nacken und alle Welt stimmt zu deinem Ruhme ein. So freut

euch alle und singt ein Dankeslied dem Herrn des Himmels

und dem Herrn der Erde.

XIX. Von den vier Enden der Erde erhoben sich gegen

dein Erbe die vier Tiere Daniels, der Perser (Türken) als Pan-

ther, der Italer als Löwe, der Triballer (Serben) als Bär, die

Skythen (Bulgaren) als das vierköpfige Tier; aber du, Herr—

scher, bleibst mit deinem Nachfolger, dem Kaiser Michael,

unbewegt wie die Eiche im Sturm. Denn du vertraust auf

Christus, den Eckstein, der, wie Daniel es sah, vom Berge sich

losrifä und die Säule wie ein Rohr zerschmetterte (Dan. 2, 31 fi'.),

der jetzt aus einer Jungfrau geboren wird. Möge er auch

künftig die Heere der Feinde, die gegen dich anstürmen, wie

Spreu verwehen und mehr als je deine Herrschaft festigen.

XX. Gegen die Gewalt der Wogen zu sprechen übten die

alten Rhetoren, gegen sie zu schreiben, die neuen, die Wogen

des Taufwassers Christi und deines Schweißes, Kaiser, den

du für dein Volk vergieät. Zweimal in das gleiche fließende

Wasser zu tauchen, ist unmöglich, leicht aber, in zwei Ströme

sich zu versenken, in" den Jordan und in dich, den Strom des

Herrn, der mit seinen Wassern segenbringend Stadt und Reich

überflutet, die Macht der Barbaren aber verderbenbringend

zerstört. So möge deine und deines kaiserlichen Sohnes Macht

von Christus behütet werden, so lange der Jordan nicht die

Kraft hat zu fliehen‘).

1) Der Schluß des Gedichtes ist in der Ausgabe von Treu unver-

atändliCh: (pvldnozto' aoc totyagoüv 1:6 „entzog, aüzoxgdtwg,

m‘w m7 natöt‘ m12 ßamlsi’ atan ngroü xvgt’ov,

8’; ä'aov äv äöüvazov 77 198'750»! ’Iogöo'wng.

Man muß äöüvarog 77 zgs’xew schreiben, denn in dem ikonographi-

sehen Typus der Taufe Christi und in der theologischen Exegese, die

an Psalm. 113,3 ö ’Iogödvng äotgc'upn sc’; 1d öm’oa) anknüpfte, wurde der

Flufägott hinkend dargestellt, vgl. Mesarites in der Beschreibung des

Bildes der Taufe in der Apostelkirche (S. 48,11 meiner Ausgabe): cO
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Man wird gegen diese Gedichte den Vorwurf der Schwül-

stigkeit und der widerwärtigen Schmeichelei doch weniger

schnell erheben, wenn man die Gelegenheit erwägt, bei der

sie vorgetragen wurden, und das glänzende Bild sich vorstellt,

das dem Dichter vor Augen schwebte. Denn aus der Ver-

bindung der beiden Ereignisse der Geburt Christi in der Höhle

und der Taufe im Jordan mit der festlichen Zeremonie der

Prokypsis erklären sich ungezwungen alle kühnen Vergleiche.

Ja sie mufiten sich einem Byzantiner, dem die Bibel so ver-

traut war wie den lutherischen Theologen des 17. Jahrhunderts,

geradezu aufdrängen. Nichts lag näher als den Kaiser und

seine zwei Söhne am Weihnachtstage mit den drei Magiern

bei der Geburt Christi zu vergleichen, denn ihr Gedächtnis

feiert die griechische Kirche bekanntlich am 25. Dezember,

nicht wie das Abendland am 6. Januar. Den Vergleich mit den

Engeln forderte schon der Familienname des Kaisers, Angelos,

heraus, und von den Hirten in Bethlehem zu dem Kaiser als

Hirten der Völker führte ein alter vielbegangener Weg. Auch

die Antithese vom Kind in den Windeln und dem Kaiser im

Prachtgewand lag nahe genug. Der 6. Januar war das Fest

der Erscheinung Christi und zugleich der Taufe. Um die Fluten

des Jordan in Metaphern zu verwenden, müssen freilich die

Künste der Rhetorenschule angerufen werden, aber die Engel

wenigstens hatten schon in der Ikonographie der Taufe ihren

festen Platz. Die immer wiederkehrenden Vergleiche aber des

Kaisers mit der Sonne oder mit der Feuersäule boten sich un-

gesucht jedem Beschauer dar, der den Kaiser im Lichterglanz

erblickte, und da die Prokypsis im nächtlichen Dunkel des

Vorabends der beiden Festtage stattfand, lag der Gedanke,

dal5, das Tagesgestirn vor dem Glanze der kaiserlichen Sonne

entwichen sei, nahe genug. Andere Vergleiche gelten dem

Szepter mit dem Kreuze, das der Kaiser wirklich trägt, und

'Iogöa'wng ünstyga’tpntaL ävögmndpogrpog, äv tng ööaow ünztäCmv, ärm-

xavd'ni, xai Id'w iölaw waudmw s’ne‘xew 16 6817110: ßsßoülnmt . . . . . önoadeaL

16v Ezsgov ta'w noöä‘w xat‘ olov öxläfet xatanwäw xai ‚m'y n96; 5111150;

d'wa dm’otaoüat.
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was sonst an biblischen Reminiszenzen sich findet, ist nicht

schwülstiger als alles byzantinische Wesen überhaupt, dessen

Eigenart eben der stärkste theologische Einschlag bildet. Wer

gerecht urteilen will, Wird nicht vergessen dürfen, dalä nur

wir Modernen einen Kommentar dazu brauchen, nicht die Zeit—

genossen des Holobolos, und wer historische Bedingtheit ver-

urteilen Will, mit dem ist nicht zu rechten.

Der Dichter scheut aber auch nicht davor zurück, die

irdische Majestät des Kaisers geradezu mit der Majestät Gottes

zu vergleichen. Hier liegt alte Tradition zugrunde, Vorstel-

lungen aus antikem Kaiserkult, die auch im christlich gewor-

denen Byzanz nie völlig erloschen sind. Etwas Besonderes

bieten in dieser Beziehung die Dichtungen des Holobolos nicht,

das ganze Zeremonienwesen des Kaiserhofes war davon durch—

drungen. Freilich war dieser Kaiserkult im wesentlichen nichts

anderes mehr als eine Schale, aber in seiner christlich—theologisch

ausgebildeten Gestalt ist er in Byzanz auch nie ganz verschwunden.

Unter den mannigfachen Formen, in denen er auch nach dem

Untergange des Reiches durch die Jahrhunderte fortlebt, ist dem

roi—soleil die stärkste Wirkung und die längste Dauer beschieden

gewesen. In der Prokypsis am byzantinischen Hofe liegt der

Ursprung, hier ist ein alter Gedanke in neue Form geprägt

und in griechisch—orientalischer Weise mit höchster künstleri-

scher Pracht dargestellt worden 1); der Sternenglanz der Nacht

von Bethlehem hat letzten Endes soviel Anteil daran wie der

antike Kult des Helios-Kaisers. Das Abendland hat die 'Vor-

stellung übernommen, im Zeitalter der Renaissance ist sie des

theologischen Schmuckes entkleidet und am Hofe Ludwigs XIV.

mit neuen künstlerischen Formen umgeben worden. Die Kenner

der russischen Geschichte werden sagen können, ob nicht am

Zarenhofe von Moskau die byzantinische Tradition noch besser

gewahrt blieb. Mir wenigstens schien es, als ich einst in der

Gorodskaja Duma zu Petersburg beim Kaisertoast das Bild des

. 1) Vgl. K. Dieterich, Hofleben in Byzanz (Voigtlanders Quellen-

bücher, Bd. 19), S. 27.
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Zaren plötzlich im Kranze von hundert Lichtern erstrahlen sah,

als ob ein verwehter Nachklang herübertönte vom alten Kaiser-

hofe am Bosporus.

Zur allgemeinen Charakteristik der Gedichte des Holo-

bolos würde diese Feststellung ihres engen Zusammenhanges

mit der Zeremonie der Prokypsis genügen. Es sind aber noch

einige literarhistorische Fragen zu lösen, die sich an sie knüpfen.

Mir haben die Gedichte so gut gefallen wie eine Elfenbein-

tafel oder ein Seidengewebe oder sonst ein Prunkstück des

kaiserlichen Hofes. Von irgend welcher Schmeichelei, die das

Wesen des Mannes berührt hätte, kann bei Holobolos keine

Rede sein. Er trug die Gedichte nicht selbst dem Kaiser vor,

sondern lieferte nur den Text zu den Liedern, die von der

Hofkapelle gesungen wurden; wie er persönlich dem Kaiser

gegenübertrat, haben wir gesehen. Aber freilich müßten diese

Gedichte, obwohl sie nur auf Bestellung geschrieben sind, doch

als Beweis für den byzantinischen Despotismus und die viel-

geschmähte Knechtsgesinnung der Untertanen gelten, wenn

Holobolos es über sich gebracht hätte, den Kaiser Michael als

Vorbild hoher Tugenden zu preisen, nachdem er ihn auf der

Synode der Ketzerei und des Thronraubes' beschuldigt hatte

und dafür so grausam bestraft worden war.

Boissonade hat, so verdienstlich seine Ausgabe an sich

auch ist, den historischen Beziehungen der Gedichte wenig

Beachtung geschenkt und seine Angaben sind zudem, wie Treu

mit Recht bemerkt, meistens unrichtig. Aber auch Treu selbst

hat diese Fragen recht kurz behandelt. Er hat festgestellt, dat—i

Gedicht IX nicht, wie Boissonade wollte, im Jahre 1285, sondern

1272 verfaßt worden ist, und angenommen, daß ‚Gedicht II

aus dem Jahre 1279 oder 1280, XVII aus dem Jahre 1281

stamme. Nr. XIX und XX bezögen sich auf Andronikos als

Kaiser, alle übrigen wären dem Ruhme Kaiser Michaels ge-

widmet. Eine genauere Datierung glaubte Treu nicht geben

zu können, wies aber mit Recht schon darauf hin, daß wir

nicht zu der Annahme gezwungen Wären, Holobolos habe

eines der Gedichte in den ersten Jahren nach der ihm zuteil



124 10. Abhandlung: A. Heisenberg

gewordenen schmachvollen Behandlung verfaßt. Man kann

aber etwas weiter kommen. Aus der Reihenfolge der Gedichte

in den beiden von Boissonade benutzten Pariser Hss läßt sich

freilich ohne weiteres kein Resultat gewinnen. In A stehen

die Gedichte I—XVIII, in B nur eine Auswahl: I. II. XII.

XV. XVI. XIX.; Nr. XX ist nur in V überliefert 1). Dalä aber

auch in A keine vollständig geordnete Sammlung vorliegt,

sondern eine Zusammenstellung aus verschiedenen Vorlagen,

lehrt schon die wiederholte Nennung des Holobolos im Titel

abwechselnd mit der Überschrift 1017 az’noü.

Das IX. Gedicht ist am 8. November des Jahres 1272‘)

vorgetragen worden, als der junge Andronikos und seine

Gemahlin, die ungarische Prinzessin Anna, nach der Krönung

in den Katechumenien der H. Sophia dem versammelten Hofe in

feierlicher Prokypsis vorgestellt wurden. Bei derselben Ge-

legenheit trugen die Sänger auch das III. Gedicht vor. Daß

es noch zu Lebzeiten Michaels verfaßt wurde, hat schon Treu

mit Recht aus v. 6 geschlossen, daß es aber gerade der ersten

Prokypsis des jungen Kaisers galt, lehren die Verse 4 f.:

TL’; 50m) 0510g 6 Äapngög ö ßaoalez‘); 6 vs’og;

ö ßaotlebg ’Avögövmog, ö xgatacög 198619611.

Das XIX. Gedicht ist das späteste von allen. Es ist an

Kaiser Andronikos II. gerichtet, der an einem Weihnachtsfestea)

mit seinen Söhnen, dem Kaiser Michael und dem Porphyro-

gennetos, auf der Prokypsis steht. Also kann das Gedicht

nicht vor 1295 entstanden sein, denn in diesem Jahre wurde

der Thronfolger Michael in feierlichster Weise zum Kaiser und

Mitregenten gekrönt‘) und gleichzeitig sein damals achtjähriger

Bruder Johannes zum Despotes ernannt“). Er ist, wie schon

  

1) Da eine kritische Ausgabe nicht in meiner Absicht lag, habe ich

nach anderen Hss nicht- gesucht.

2) Pachym. I 318. 17, vgl. o. S. 46. 5) Vgl. v. 18.

‘) Vgl. Lampros, Ns'og ‘Eunvqum’uwv 1 (1904) 369.

5) Pachym. II 195 f. Vgl. die chronologischen Ansätze von Posein

(ebenda II 785 fl‘., 844), in denen übrigens mehrere Unklarheiten und

Widersprüche stecken.
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Treu festgestellt hat, der Porphyrogennetos dieses Gedichtes, ein

Sohn aus der zweiten Ehe, die der Kaiser im Jahre 1284 mit

Eirene von Montferrat geschlossen hatte. Michael trug den

Kaisertitel schon vorher, sein Großvater Michael VIII. hatte

ihm bereits diese Würde verliehen, um dem über den Tod

seiner Gemahlin Anna (1281) tief bekümmerten Andronikos

eine Freude zu machen‘). Zu dieser Nachricht des Pachy—

meres pafät gut, was er an anderer Stelle erzählt’), daEx Kaiser

Michael die damalige Hoftrauer benutzte, um seinem zweiten

Sohne Konstantin, dem Porphyrogennetos, die kaiserlichen Ab-

zeichen, die er bis dahin getragen hatte, zu nehmen. An die

Stelle dieses Sohnes trat schon damals im Hofzeremoniell der

Enkel Michael.

Gedicht V, in dem neben dem Kaiser sein Sohn Andronikos

und der noggvügag yövog erwähnt werden, bezieht sich auf die

Prokypsis am Vorabend des 6.'Januar des Jahres 1273. Denn

nur für dieses erste Epiphanienfest nach der Krönung des

Andronikos als Mitregenten paßt es, wenn der Dichter mit

Anspielung auf die Worte Gottvaters bei der 'Taufe Christi

zum Kaiser sagt v. 3 fl'.:

Kai Eü/Lnaweg va’eluev täw (Habith (pööyyana

a5; 0510g ä'o'u am ‚layngög viög fiyamyyävog,

Ö ßaorlabg ’Avögövmog, ‘lÖ xleog zc'öv AÖUÖqu,

ä 1 N ’ I ’ I I

er (,0 empor); nvöoxncag ex 054a; ämnvomg

102") xgäzovg ä’xew uowwvöw, 101") ora’qoovg m12 roü ögövov.

Am gleichen Tage ist auch das Gedicht VI vorgetragen

worden, denn die folgenden Verse erhalten nur dann ihre beson-

dere Bedeutung, wenn Andronikos erst kürzlich Mitregent ge-

worden ist, v. 5 fl'.:

21‘) acta/16;, (5 ßaocleü, 0€, röv natäga, Ääyw,

vioü zoroütov xällwrov ändva nate’ga'

01‘) notayög, a') ßaorlefi, 0€, röv viöv, n900file’nw,

viöv Äayngöv ‚(auf/1117101) Ö’vtcog nargl zorcfiöe.

1) Pachym. II 87, 10 fi'. 7) I 499, 13 fl’.
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Bei der Prokypsis wurden, wie Wir sahen, nicht nur eines,

sondern, von Instrumentalvorträgen unterbrochen, mehrere

Lieder nacheinander vorgetragen, bei jener Prokypsis in Se-

lymbria waren sogar mehrere Dichter daran beteiligt. Es

hindert also nichts anzunehmen, dafä Holobolos für eine und

dieselbe Gelegenheit eine ganze Reihe von Texten verfaßte.

Unter diesen Umständen scheint es fast sicher, daEx auch die

Gedichte XII und XIH auf die Prokypsis am Epiphaniasfeste

des Jahres 1273 sich beziehen. Denn der Gedanke XIII 9f.

’Iöoi) ßoqig' 'e’yd) Äapngög xai 1d natöc’a müta,

ä’ ‚um 2986g nage’oxnusv Ö zgawtög iv ‚uäxatg’

ist zwar aus den Worten des Evangeliums von der Taufe

Christi geschöpft: 0616g s’cmv 6 viög ‚uov, aber so seine Söhne

verzustellen hat für den Kaiser doch nur bei dem ersten Epi-

phaniasfest einen rechten Sinn. Ebenso Würde der Gedanke

des XII. Gedichtes weniger angemessen erscheinen, wenn man

den Kaiser schon öfter mit seinen Söhnen auf der Prokypsis

gesehen hätte, und auch der Wunsch für eine lange gemein-

same Regierung der Kaiser hat am Beginn derselben ihren

passendsten Platz.

Der Dichter knüpft an die Worte des Propheten Mala-

chias 4, 2 an: xal ävatelsl‘ {wir roi'g (poßov/ze’vocg zö Ö’voud ‚uov

filio; ömatooümyg, nai i’aozg äv mZg nzängw adroü, um in fast

schlichter und einfacher Weise den Kaiser und seine Söhne zu

feiern: ich möchte glauben, dalä es in alter und moderner

Zeit wenig höfische Poesie gegeben hat, die sich von schwül-

stiger Schmeichelei so weit entfernt hielte wie diese Verse:

’Iöor‘) nai adlw 'i’y'otgawag qawri 7101105 xagt'twv

ätp’ öwovg, 19628 ‚Bamleü, 57740; c'öonsg ‚us’yag,

1001952; rä ngäna raig äoaig thozoö n?» Äovmglwv.

5790917; xai nälw, ßaoclsü, (päng e’v nze’ngL’ 00v

5 Z'a/m ngög ävänavow ‘PquaL'wv, 65g nov ygo’upetl).

l) Sc. die h1. Schrift. in diesem Falle der Prophet. Das unpersön-

liche ygdqosz ees steht in der h1. Schrift' findet sich in der byzantinischen

Gräcität gar nicht selten, ygdqaar bei Boissonade ist unverständlich.
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Äeyowto Ö’ div am nu’gvyeg, "Ayyele oraqmyrpöge,

’Avögövmog 6 ‚uäywtog, mirth ävögä’w 'KÖ rixog,

ö ßaotlez‘); 6 Üavyaozög, ö xagamiyg 017g (56517;,

xai tö ulstvöv xal Üav/‚Laatöv TÖ 117; nogcpügag 04110;,

10 tö 7:62.10; rö 117; (püoewg, Ö läge; zcöv xagt'twvl).

ein! roüwzg 052! ßaoüeve ‚ue’xgt ‚uaxgä’w filiwv,

'Pcopat’cov ye’vog, övvarä, öälncov mig mägväi oov.

Kantakouzenos und ihm folgend Kodinos, dann auch das

anonyme Fragment in der Florentiner Hs’) berichten überein-

stimmend, daß bei der Krönungsfeier in der Kirche die Sänger

in zwei Chöre gegliedert standen. Wir werden die gleiche

Anordnung für die Prokypsis an Weihnachten und Epiphanias

annehmen müssen, denn sie entspricht dem allgemeinen Prinzip

des byzantinischen Chorgesanges und die zwei Protopsalten der

kaiserlichen Vokalkapelle sind ausdrücklich bezeugt’). Wenn

daher die für die gleiche Gelegenheit gedichteten und zusammen

überlieferten Gedichte V und VI je 20, die ebenso zusammen-

gehörenden Gedichte XII und XIII je 12 Verse zählen, so.

liegt es nahe, anzunehmen, daß diese Liederpaare jedesmal

nach einer bestimmten Melodie gesungen wurden und die beiden

Chöre im Vortrag abwechselten. Es ist deshalb auch wohl

kein Zufall, wenn die zusammen überlieferten Gedichte VII

und VIII, die der Prokypsis an Weihnachten gelten, je 20 Verse,

die Gedichte für Epiphanias X und XI je 18, die Gedichte XVI'

und XVII ebenfalls je 18 Verse zählen. In dem Gedanken—

gang dieser Liederpaare ist allerdings, wenn man von der Be-

Ziehung auf die gleichen Feste absieht, kein Parallelismus zu

erkennen, zuweilen aber findet er sich im Wortlaut. So lautet

VII 18:

01‘»! 177; nogqnigag H43 ßlaorqö, Äomol’g 1ng ÜeL’OLg 74102605,

x) Dieser Vergleich ist hier nicht durch den Namen (vgl. o. S. 103),

sondern durch die Jugend des nach 1261 geborenen Prinzen Konstanv

tinos veranlaiät, vgl. Pachym. l 183, 16 ff.

2) Vgl. o. S. 89, A. 2.

3) Vgl. Du Cange, Gloss. s. v. walzfig.
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VIII 20:

m‘w tfig nogtpügag zqö ß/laotgö ual‘, 107g Äomoi‘g oov nläömg.

Vers X 13 lautet:

\ \ 5 ! \ \ 2 \ III \ l

”(1€ TO’UC EV‘L’OQ Stab '[O’UC 6’610; ßO'UÄGLC T6 ”(1L flQaMIEOtC,

ähnlich XI 14:

ä'xovrsg no’wny ovvagyöv ßovÄaZg te xai ngamäotg.

Der Vers

m‘w ’Avögow’xcp ßaozlä nai rcfi nogtpügag yövcp

findet sich XVI 17 und XVII13. Aber er kehrt auch in dem

für den 6. Januar 1273 bestimmten Gedichte XIII 12 Wieder,

und der v. XVII 15:

tö ‚uooxevöyavov rd 11271/ äv fielflgotg ’Iogöävov

wiederholt sich XI l7. Es ist mir daher im höchsten Maße

wahrscheinlich, dal5. alle diese im Stil so ganz gleichartigen

Gedichte für die Prokypsis an den beiden Festtagen Weih-

nachten 1272 und Epiphanias 1273 bestimmt gewesen sind.

Boissonade hat freilich in dem Verse XVII 9:

5g Öä ‚uvxöv ßaöümrov 10i); ’Italobg novu’Cst

eine Anspielung auf den Sieg gesehen, den die Byzantiner im

Jahre 1281 über Karl von Anjou davon trugen, und Treu ist

ihm darin gefolgt. Allein der Ausdruck novu’ä‘u deutet auf

einen Seesieg, im Jahre 1281 aber wurde der Sieg auf dem

Festlande, bei Berat in Albanien, erfochtenl). Übrigens nahm

am Epiphaniasfeste 1282 der in v. 13 genannte purpurgeborene

Sohn (Konstantinos), wie wir sahen, nicht mehr an der Pro-

kypsis teil. Der Vers muß sich auf den Sieg zur See beziehen,

den Philanthropenos im Jahre 1271 erfocht’), wenigstens ist

kein anderes Ereignis der nächsten Jahre bekannt, das hier

gemeint sein könnte.

1) Vgl. Pachym. I 608 fl’.

’) Pachym. II 334 f.
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Das XIV. und XV. Gedicht zählen je 16 Verse, auf ihre

enge Zusammengehörigkeit weist außer der Anordnung in der

Hs und der Verszahl auch der gleiche Schlußvers hin:

ye’vocro möm, miete, 19.505 navrävaf 167/6.

Eine Schwierigkeit liegt in der Überschrift des XV. Ge-

dichtes 85; 1d qoa‘na, denn das XIV. bezieht sich auf Weih-

nachten. Allein die Überschriften sind, wie wir sahen, unzu-

verlässig und auch hier liegt nur eine unbegründete Vermutung

des Schreibers der Hs A vor, in B fehlt die Überschrift. Aus

dem Gedichte selbst läßt sich keine volle Sicherheit gewinnen,

da sich keine unzweifelhafte Anspielung weder auf Weihnachten

noch auf Epiphanias erkennen läfät. Doch deutet die Fort-

setzung des in Nr. XIV begonnenen Gedankens von Christus

als Licht der Welt eher auf Weihnachten als auf Epiphanias,

und XV 10 kehrt wörtlich in dem Weihnachtsgedichte II 16

wieder.

Das IV. Gedicht weicht von den bisher behandelten darin

ab, dalä nur Andronikos und sein Vater genannt werden, nicht

der Porphyrogennetos. Es bezieht sich zweifellos auf die Pro-

kypsis an Weihnachten und ist fast ausschließlich dem Andro-

nikos gewidmet. Dalä es aber nicht in die Zeit der selb-

ständigen Regierung dieses Kaisers (nach 1282) fallt, ergibt

sich schon aus der Bemerkung v. 14 f., dafä der Kaiser alle

seine Tugenden nächst Gott seinem erleuchten Vater zu ver-

danken habe, eine Bemerkung, die, wie Treu zu dem ähnlichen

Verse III 6 mit Recht betont hat, nach dem Tode Michaels VIII.

unmöglich gewesen wäre. In die erste Zeit der Mitregent-

schaft des Andronikos führt vielmehr in v. 5 der Hinweis auf

seine zarte Jugend (tquasgäv aov waav filmc’av), und v. 10

\ N I \ I f

‚m; yovv xal Äocpog näcpvus xawa ‚um/usw ovtog;

scheint geradezu darauf hinzudeuten, dafä Andronikos zum

ersten Mal an einem Weihnachtsfest auf der Prokypsis steht.

Daher wird dieses Gedicht ebenfalls am 24. Dezember 1272

gesungen worden sein.

Sitzgsb. d. philos.-philol. u. d. bist. K1. Jahrg. 1920, 10. Abh. 9
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Eine Schwierigkeit anderer Art bietet das ‚XVIII. Gedicht

auf eine Prokypsis an Weihnachten, denn hier wird der regie-

rende Kaiser allein erwähnt. Aber ich möchte nicht glauben,

daß es in die Zeit vor 1272 fällt, sondern lieber mit Boisso-

nade annehmen, daß am Schlusse des Gedichtes, das die unge-

wöhnliche Zahl von 17 Versen umfafät, ein Vers ausgefallen

ist, der Andronikos und den Porphyrogennetos erwähnte, etwa

nach I 18, (A), XIII 12, XVI 17, XVII 13

(obv ’Avögow’ch ßaoLÄeZ Mal in? nogqoiigag yöwp).

Die Gedichte I und II, die sich auf Weihnachten be—

ziehen und je 18 Verse umfassen, scheinen wieder zu einem

Liederpaar zusammenzugehören. Im ersten wird der Kaiser

mit der Sonne verglichen, vor deren Glanz das Tagesgestirn

entflohen ist und die Kinder der Finsternis, die Bulgaren, sich

verkriechen. Das zweite knüpft an die biblische Erzählung von

Josua an, der Sonne und Mond stille stehen ließ, und ver-

gleicht mit den beiden himmlischen Lichtern die beiden Kaiser,

vor deren Macht alle Barbaren in den Staub sinken sollen;

der Porphyrogennetos wird auch hier nicht erwähnt. Treu

hat, wie es scheint, v. 9 ff.

Id m71! ‚umgöv öw’onyae, 7115711 xard zönov ‚uövov,

c6; äv ö ‚uäv Iäg äotgand; nte övqudg änna’pnn,

C ’ ’I 3 ‚ I I \ 5 N

o ö aÄÄog 8g awoxovm (pwaooogov m; (muan

auf den Feldzug des Andronikos in Kleinasien bezogen und

deshalb das Gedicht in die Jahre 1279/80 gesetzt. Allein das

ist aus den oben angegebenen Gründen nicht möglich, die

Worte enthalten auch keine bestimmte historische Anspielung,

der Dichter dachte nur an den Platz der beiden Kaiser neben-

einander auf der Prokypsis.

Das XX. Gedicht, das isoliert in der Wiener Hs überliefert

ist, 18 Verse auf eine Prokypsis an Epiphanias, nennt einen

Kaiser und seinen jugendlichen Sohn. Es klingt im Gedanken-

gang und sogar im Wortlaut an das X. (vgl. X 9 und XX 2)

und das XVI. Gedicht (vgl. XVI 4 und XX 5) an, man wird
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es daher ebenso wie alle anderen außer dem XIX. auf Michael

und Andronikos beziehen dürfen.

Eine sichere Zeitbestimmung kann für jedes einzelne Ge-

dicht nicht gegeben werden, auch die ursprüngliche Reihen-

folge ist mit voller Sicherheit nicht mehr zu erkennen. Aber

es spricht doch die höchste Wahrscheinlichkeit dafür, dat'x

Holobolos alle Gedichte mit Ausnahme eines einzigen (XIX)

im Winter 1272/3 verfaät hat. Damit Wird der Vorwurf der

knechtischen Gesinnung hinfällig. Denn die erste Beschimp-

fung vom Jahre 1261 hatte der Kaiser durch die Ernennung

zum Rektor der Hochschule und zum Rhetor wieder gut ge-

macht, nach der neuen Mißhandlung vom 6. Oktober 1273

hat aber Holobolos Byzanz verlassen und ist vor dem Tode

des Kaisers nicht Wieder zurückgekehrt. In seinem Bericht

über die Ereignisse des Jahres 1283 erwähnt Pachymeres aus-

drücklich, daß Holobolos, der jetzt wieder unter den Vor-

kämpfern der Orthodoxie bei Hofe eine Rolle spielt, eben erst

sein Kloster verlassen habe.

Ein gleicher Grundgedanke durchzieht alle diese byzan—

tinischen Festgedichte des Prodromos, Eirenikos und Holo—

bolos, der gleiche Gedanke, der neben den theologischen Be-

ziehungen der Prokypsis selber zu Grunde lag und durch sie

immer wieder zu feierlichem Ausdruck kam: die Vorstellung

vom Kaiser als dem irdischen Herrscher der Welt. Besonders

die Gedichte des Eirenikos sind in dieser Beziehung bedeut-

sam. Kaiser Friedrich II. träumte von einem Weltimperium,

als er den Bund mit dem Herrscher des Ostens schloß, seine

Briefe an Johannes Batatzes‘) lassen erkennen, wie er seine

Stellung zu seinem kaiserlichen Schwiegersohn auffaßte. Und

die gleichen Gedanken in geistlicher Fassung hegte der päpst—

liche Hof, der nicht müde wurde, durch Gesandtschaften und

Disputationen eine Einigung in Glaubensfragen mit der grie-

chischen Welt herbeizuführen. Wie vergeblich all dieses Be-

mühen war, hat die Weltgeschichte gelehrt. Aber gerade die

  

l) Ed. Acta et diplomata III 69—76.

9*
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Gedichte des Eirenikos zeigen außerdem recht deutlich, dafä die

Gedanken eines Weltimperiums auch am griechischen Kaiser-

hofe noch im 13. Jahrhundert nicht weniger stark gehegt

wurden als im Westen. Auch hier wurden an die Verbindung

des Kaisers mit der Tochter des Herrschers von Westrom die

kühnsten Hoffnungen geknüpft. Die ganze Christenheit sollte

wieder eine Einheit werden, aber die Führung beanspruchte

die griechische Nation und die orthodoxe Kirche. Dieser alt-

ererbte Anspruch des Romäerstaates, dem die Palaiologen viel-

leicht noch im Wappen des Doppeladlers Ausdruck geben

wollten, ist im Grunde erst erloschen, als, die Türken ihren

Einzug in die Hagia Sophia hielten.

Hält ,uä xgöwm ‚uä uazgoüg.

Nachtrag.

Oben S. 12 habe ich eine Hs des Pachymeres erwähnt, die

in Venedig aufbewahrt wird. Ich konnte über sie keine nähere

Auskunft geben, weil die Codices der Biblioteca Marciana wäh—

rend des Krieges in Sicherheit gebracht und im Februar dieses

Jahres noch nicht an ihren Platz zurückgekehrt waren. Nach-

dem dies inzwischen geschehen ist, hat mir vor kurzem die

Direktion der Bibliothek eine Beschreibung der Hs gegeben;

es ist mir eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle da—

für verbindlichst zu danken. Der Cod. Marc. gr. 404' wird

folgendermaßen beschrieben: e un codice cartaceo in fol. di

carte numerate 1—213+ 7 preliminari non numerate. D_i

queste 7 le 1—4 sono bianche, 1a 5 e la 6 hanno i ritratti,

delineati con l’inchiostro, dell’autore e dell’imperatore Tec-

doro, 1a 7 e bianca. Venendo alle carte numerate, cc. lr—3r:

indice dei capitoli interrotto al cap. 17 del lib. V; inc. xgo-

wxöv Tscogylov naxvpägn . . . . a' ngooZ/uov 105 avyygagväcog.

expl. xai 117g roü nargtägxov 0171075609170st ec’g n‘yr n7; Hege-

ßlls’mov ‚uowfiv. — cc. 3‘7—4‘: indice dein uffici ecclesiastici,
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inc. a’. 'O ‚uäyag or’xovö/Lov (sic), expl. xal tä'w iegco/‚tävcm

ävögäw. cc. 5—8 vacant. c. 9r inc. ‘Iowgt’aw (sie) ovyygmpmcöv

nga’my. ngooz’ywv roö ovyygarpe’cog. c. 99" expl. (il libro VI).

cc. 100 e 101: due altri ritratti tracciati con l’ inchiostro, quein

dein imperatori Michele e Andronico. c. 102r inc. (il libro VII).

c.188'il codice e interrotto al cap. 34 del libro XII, expl.

xai 7767; ‚m 0510; äm’öofog a3; äÄcöowv 77v, Tswovhat öä.

cc. 189—213 vacant.

Aus dieser Beschreibung ergibt sich ohne weiteres, daf;

der cod. Marcianus eine Abschrift unseres Monacensis ist; ob

mittelbar oder unmittelbar, vermag ich jetzt nicht festzustellen,

ist aber für das folgende auch gleichgültig, so dafä ich mit

dieser Möglichkeit nicht weiter rechne. Der Platz der Kaiser-

bilder stimmt überein und die durch Blätterausfall im Mona-

censis entstandenen Lücken finden sich im Marcianus ebenso

wieder wie der nicht zum Werke des Pachymeres gehörende

Traktat über die Kirchenämter. Auf fol. 188r hört der Schreiber

mitten auf der Seite eines Blattes auf. Er hat also gesehen,

daß die im Monacensis folgenden Blätter 353 und 354, auf

denen die Abschrift der Kaiserurkunde steht, nicht zum Werke

des Pachymeres gehören und hat sie deshalb fortgelassen.

Aber auch die dann noch folgenden zwei, an f. 352V freilich

nicht unmittelbar anschließenden Blätter, die zum Geschichts-

werk gehören, hat er nicht mit abgeschrieben.

Zanetti setzte die Hs etwa in das 15. Jahrhundert‘). So

durfte ich mit der Möglichkeit rechnen, daß die Kaiserbilder zu

einer Zeit kopiert wurden, ehe noch die von mir vermuteten

Änderungen vorgenommen waren. Die Photographien, die mir

der Vorstand der Biblioteca Marciana in freundlichstem Ent—

gegenkommen besorgt hat, brachten eine willkommene Bestä-

tigung. Die Zeichnungen lassen eine größere Eleganz der

Originale erkennen als die übermalten Bilder der Münchener Hs,

aber die Kaiser sind älter aufgefaßt; falsch ist es auch, daß sie

l) Graeca D. Marci Bibliotheca codicum manu scriptorum (Venedig)

1740, p. 196.
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mehr vor als auf den Fußkissen stehen, aber die Stellung der

Füße, wie man sie auf dem Bilde des Kaisers Theodoros noch

sieht, ist richtig. Auf Taf. IV sind die Fufäkissen von den

drei Kaiserbildern des Cod. Marcianus vereinigt. Das Polster,

auf dem der Kaiser Theodoros Laskaris steht, schmücken hier

zwei einköpfige Adler, die ihren richtigen Platz auf den Seiten

zwischen gesticktem Rankenwerk haben, der Doppeladler auf

dem Bilde im Monacensis verdankt sein Dasein in der Tat,

wie ich oben darlegte, einer späteren Änderung. Ob diese

am Ende des 15. oder am Anfang des 16. Jahrhunderts er-

folgt ist, bleibt zweifelhaft. Nach der Schrift des Textes läfät

sich für die Entstehungszeit des Marcianus keine engere Grenze

ziehen als die Zeit zwischen 1450 und 1550, die byzantinische

Minuskel hat sich in dieser Epoche wenig verändert. Daher

ist es durchaus möglich, dalä der Marcianus erst am Anfang

des 16. Jahrhunderts entstanden ist, damals also die Kaiser—

bilder des Monacensis noch unverändert waren, und daß erst

der Händler Eparchos, um den Wert seiner Hs zu erhöhen,

die Ausbesserung der wahrscheinlich beschädigten 1) Bilder ver-

anlaßt hat.

Auch die Adler auf dem Bilde des Kaisers Michael Palaiolo-

gos sind von ganz anderer Eleganz als die plumpen Nachbil-

dungen in der Münchener Hs, aber ebenso unzweifelhaft ein-

köpfig. Wollte man hyperkritisch annehmen, daf; der einköpfige

Adler links auf dem Bilde des Kaisers Theodoros im Monacensis

erst das Werk des jüngeren Künstlers wäre und die Adler auf den

Bildern der Kaiser Theodoros und Michael im Marcianus nicht

notwendiger Weise als einköpfige Adler gedeutet werden mütäten,

weil die fehlenden zweiten Köpfe auf der Rückseite gedacht

werden könnten, so widerlegt die Zweifel der Adler rechts

auf dem Bilde des Kaisers Michael im Marcianus. Denn hier

ist der Adler so weit in die Fläche gerückt, daß Raum genug

zur Wiedergabe wenigstens des Ansatzes eines zweiten Halses

l) Darauf deutet z. B. auch der Umstand, daß auf dem Bilde des

Kaisers Michael im Marcianua bei dem Adler rechts das Rankenwerk fehlt.
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gewesen wäre; die eine Linie aber, die vom Rumpfe nach rechts

zum Bildrande zieht, ist der Kontur des Flügels, ein zweiter

Hals hätte eine Doppellinie erfordert und darunter hätte der

zweite Flügel angedeutet sein müssen. Durchaus mit Recht

sind daher bei der Überarbeitung im Monacensis einköpfige

Adler dargestellt.

Zudem zeigt das Bild des Kaisers Andronikos im Mar—

cianus, wie die Künstler zweiköpfige Adler zeichneten, wenn

sie diese Gestalt des Wappentieres wiedergeben wollten; denn

der einköpfige Adler auf diesem Bilde im Monacensis stammt

in der Tat, wie ich es vermutete, ebenfalls erst aus der späteren

Änderung. Im Marcianus stehen die Adler richtig auf den

Seitenflächen des Polsters und die zweiten Köpfe mufäten hinter

dem Rande verschwinden, aber die Hälse sind ebenso bestimmt

und ganz in der Art gezeichnet, wie es später der Zeichner

für Hieronymus Wolf wiederholt hat, als er den einköpfigen

Adler links auf dem Bilde des Kaisers Theodoros der Sym-

metrie zuliebe in einen Doppeladler verwandelte; aus einem

einzigen Halsansatz entwickeln sich die beiden auseinander

strebenden Hälse. Die unbyzantinische Ranke auf dem Polster

fehlt natürlich. So bestätigt auch die ursprüngliche Gestalt

der Adler in den Hss des Pachymeres, was sich durch unsere

frühere Untersuchung ergeben hat: der Doppeladler begegnet

zuerst auf den Urkunden des Kaisers Andronikos II., die Ur-

kunden seiner Vorgänger waren mit dem einköpfigen Adler

geschmückt.
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Register.

Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten.

.Lchrida, Wappen von l4.

Adamantiou 14.

Adler, zweiköpfiger, s. Doppeladler.

Adoniskult 116.

Agrarverhältnisse 76 ff.

347901"), toü ‚ueyälov, Kloster 114. 13l.

Aitherion, angeblicher Bau im

Kaiserpalast 86.

Akakia 20. 27. 82.

Akklamationen s. Euphemie.

Akominatos, Niketas 67. 85. 94.

Akropolites, Georgios 113.

Alexandros, Kaiser 20.

Alexios III, Kaiser von Trapezunt

l7; s. Komnenen.

Ämterwesen 66 f.; vgl. Kirchen-

ämter.

Amtsadel 77.

Andronikos s. Doukas. Komnenen.

Palaiologen. Tarchaneiotes.

Andres, Relief in l4.

Mvögoüong 117g, Bistum 32.

Angelos, Isaakios, Kaiser 94; Bei-

name der Palaiologen 118 f. 12l.

Anna, Gemahlin des Kaisers Johan-

nes Batatzes 98 HZ, vgl. Konstanze;

Tochter Ludwigs VII. von Frank-

reich 96; A. von Savoyen, Ge-

mahlin des Kaisers Andronikos III.

29. 56; A. von Ungarn, Gemahlin

des Kaisers Andronikos II. 45 f.

50. 124; s. Komnenen.

Ansprachen bei Hofe 113.

Anthimos von Monembasia. 33.

Aprenos ll.

Archiv, kaiserliches 52.

Argyrobull 80.

Aristarchi l4.

Astartekult 116.

Athen s. Handschriften.

Athosklöster, Reliefs 16.

. Augsburg, Stadtbibliothek 3.

Ausoner : Byzantiner 125.

Banner 87.

Basileios I., Kaiser 20.

Batatzes, Basileios 76; s. Doukas.

Bees 14 ff., 29 f.

Beichtväter 65.

Bekker J. 13.

Belohnung der Soldaten 66 f.

Berat, Schlacht bei 128.

Bernardo Calvo 15.

Bethlehem, Geburtskirche 116,

Bianca. Lancia. 98.

Bittschriften 60 f.

Blachernenkirche 85.

—— palast 84. 89 f. 93.

Bleibulle 14.

Blemmydes, Nikephoros 99.

Bogiatzides 14.

Boissonade 113 fi'.

Boivin 86.

Bordier 27.
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Bryennios, Beamter s’m‘ n7; man'-

Cr/s 48.

Bulgaren 120. 130.

Caesar, Ernennung eines 92.

Chadenos 63.

Chartophylax, Amt 105.

Choumnos, Nikephoros 50 f.

Christoupolis 48.

Chronik, vgl. Morea.

Chrysobullen 25 fl'. 44. 53 f. 75 ff. 81.

Cirkus s. Hippodrom.

Crusius, Martin 4 ff. 10. 19. 44.

Dakibyza 47.

Demen 60 84. 93. 95. 107; vgl.

Hippodrom.

Demarchen 87.

Despotes, Titel 124.

Devotionspoesie 113.

Dikaiophylax 8. 52.

Disziplin im Heere 79.

Doppeladler 13 ff. 132 ff.

Doulras, Andronikos thwzoatgdtwg

11; Johannes D. Batatzes, Kaiser

64. 98 ff. 13l.

Doukas, Geschichtschreiber 71.

Du Cange 21.

Eirene von Montferrat, Gemahlin

des Kaisers Andronikos 11. 50.

103. 125; s. Laskares.

Eirenikos, Nikolaos 97 fi‘. 105. 131;

Theodoras, Patriarch 105.

Eparchos, Antonios 3 f. 134.

Ephraimios 103.

Epiphaniasfest 85. 109. 113 ff.

Epithalamien 92 ff. 96. 111.

Erblichkeit des Kriegsdienstes 72.

Escurial s. Handschriften.

Eudokia, Gemahlin des Kaisers Basi-

leios I. 20.

Euphemie der Kaiser 49. 65 f. 64.

88. 108; der Patriarchen 64.
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Falke von 15.

Felkersam 14.

Ferrara, Konzil von 87.

Filaret 17.

Finanzwesen 73.

Florentiner Fragment über die

Kaiserkrönung 57. 89. 127.

Florenz s. Handschriften.

Friedrich 11., deutscher Kaiser 98 f.

13l.

Frigga, Markesina 99.

Fugger, Anton 4.

Fußkissen, -schemel auf Miniaturen

20 f. 133 fl'.

Fußwaschung 83 f.

Galesion 50 f.

Garde, kaiserliche 61 fi‘. 109.

Gardner, Alice 98.

Gebete 10.

Geburt Christi in der Höhle 116.

121. - _

Germanos 111., Patriarch 45.

Gesang, weltlicher 106 f.

Goar 11. 86.

Gregoras, Nikephoros 4. 18 f. 46.

85. 91 f.

Gretser 11. 85 f.

Grundbesitz 76 fl‘.

Handschriften:

Athen, Museum der christl.-arch.

Gesellschaft, cod. gr. 80 25 fl'.

—- ‚ Nationalbibliothek, cod. gr.

1462 25 ff.

Escurial, cod. gr. Y 1110 114.

Florenz, Laurent. gr. 8,17 57.

89. 127.

—— , Lanr. gr. conv. soppr. 627

98 fl'.

Jerusalem, Patriarchal—Bibliothek

cod. gr. 4 34 fi'. '

München. Staatsbibliothek cod. gr.

442 3 ff. 33 11". 132 ff. -
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Handschriften :

Tübingen, Universitätsbibliothek

cod. gr. M-b l3 ö. 10. 44.

Venedig, Marcianus gr. 404 12.

132 ff.

—-— Marcianus lat. 342 (XI 158)

2L

Heerwesen 70 E.

Heiligenlegende lO.

Heinrich VI., deutscher Kaiser 91;

Herzog 93.

Helioskult 122. ‚

Hippodrom, Parteien des H. 84.

87. 95. 107.

Hochschule in Byzanz 113. 131.

Hochzeitsfeier 109 f.

Hochzeitsgedichte 92 fi‘. 111.

Hofetikette 64.

Hofkapelle 93. 106 ff. 114. 127.

Hofpoesie 113 fi‘.

Hofrangklassen 109.

Hoftracht 96.

Hoftrauer 85.

Holobolos, Manuel 97. 112 ff.

lkonographie 83.

Intitulatio in Urkunden 52.

Invocatio in Urkunden 54.

Isaakios s. Angelos.

ltaler 120.

Jannina 81.

Jerusalem s. Handschriften.

Johannes, Deutung des Namens 96.

108; s. Doukas. Kantakouzenen.

Komnenen. Laskares. Palaiolo-

gen. Tarchaneiotes.

Jordan, ikonographischer Typus 120.

Jordanwasser 118.

Junius 86.

Kaiserbilder 9 ff. 20 f. 35. 51 fl‘. 182.

Kaiserkrönung 89 f. 127.

Kaiserkult 122.
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Kaiserornat 19 f. 26. 82. 851 '88.

Kaiserpalast 84, vgl. Blachernen.

Kaiserm‘kunden 25 ff.

Kalampakes, Theodoros 49.

Kantakouzenen: Johannes V1„ Kai-

ser ll. 56 f. 69. 73 f. 86. 90. 98;

103. 127; Matthaios 57.

Kanzleisprache 80 f.

Kappadokien, Reliefs in 18.

Karl von Anjou 99. 128.

Katasterrevision 77.

Kinnamos 46. V

Kirchenämter 1'1. 35. 133.

Kirchengesang 106 f.

Kirchenjahr 83.

Kirchenunion 56. 114. 131.

Kloster, U7; 'Ayt’ag ’Avaozäasw; 50;

s’v In? l'on/1170M.) 50; auf dem Berge

Lembos 78.

Kodinos ll. 35. 55. 59 f. 82 ff. 86 fi'.

127.

Koimesiskirche in Nikaia 109.

Komnenen: Alexios I., Kaiser 60.

76; Alexios, Sohn des Kaisers

Manuel I. 96; Andronikos 67;

Anna. 35. 52; Johannes 11., Kai—

ser 92; Johannes, Neffe des Kai-

sers Manuel I. 94; Manuel l.‚ Kai-

ser 84. 92. 96; Theodora, Nichte

des-Kaisers Manuel I. 98 f.

Konrad, deutscher König 93.

Konstantinos s. Palaiologen. Stra—

tegopoulos.

Konstantopoulos l4.

Konstanze, Tochter Kaiser Fried-

richs 11., als Kaiserin Anna. 98 fl’.

Kontostephanoa, Johannes 94.

Kopfbedeckung der byzant. Kaiser

l9.

Korinth, Metropolis 32 f.

Kreuzerhöhung, Fest der 118.

Kreuzszepter 20. 28. 49 f. 82. 119.

Krönungsfeier 57. 92. 109. 111.
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Krönungsrecht 55.

Krumbacher 98. 111. 113.

Kythera. 30. 33.

Kythouria, Bistum 30.

Kyzikos 114.

Lambecius 19.

Lampadarios 82.

Lampros 13 ff. 16 ff.

Laskares 18; Eirene, Gemahlin des

Kaisers Johannes Batatzes 98 f.;

Johannes. Sohn Theodoros'I1.Las-

karis 47. 56. 113; Theodoros 1.,

Kaiser 98; Theodoros 11., Kaiser

11 f. 19 fl’. 23 fl’. 35. 52. 56. 99.

138 fit; Megas Doux 45.

Lateiner im Peloponnes 31.

Lehenswesen 70 f.

Lembos 78.

Leo VI, Kaiser 20.

Libadarios 48.

Ludwig VII. von Frankreich 96.

Mäander 51.

Manfred von Hohenstaufen 99.

Manuel 111., Kaiser von Trapezunt

17; s. Komnenen. Palaiologen.

Mappe. circensis 27.

Margarete von Ungarn, Gemahlin

des Kaisers Isaak Angelos 94.

Martha, Gattin des Nikephoros Tar-

ehaneiotes 11.

Matthaios s. Kantakouzenen.

Melangina 28.

Mercati S. G. l2.

Mesarites, Nikolaos 120.

Mesopotamien, Reliefs in 17.

Meursius 86.

Michael III.‚ Zar von Bulgarien 17.

28; s. Palaiologen. Tarchaneiotes.

Miniaturen 71?. 20 ff. 96; in Ur-

kunden 26 ff. 133 f.

Minuskel, byzantinische 184.

139

Monatsnamen, attische bei Pachy-

meres 46.

Monembasia, Metropolis 29 fl‘. Ur—

kunden von 25 ff. 52.

Montferrat s. Eirene.

Morea, Chronik von 69.

München s. Handschriften. .‚.

Münzen mit Doppeladler 17 fl".; des

Kaisers Theodoros Il. Laskaris 21.

Munychion = November 46.

Muschmofl‘ 17.

Musikinstrumente 87 f.

Naxos, Relief in 14.

Nikaia, Kaiser von 18. 21. 49. 98112

109.

Nikephoros Botaneiates, Bild 21. 76.

Nikephoros Phokas, Bild 21; s. Tar-

chaneiotes.

Nikolaos s. Eirenikos.

Normannen 109.

Nostongonissa 11.

Novelle 11. Justinians, griechische

Übersetzung 14.

Ornat s. Kaiserornat.

Ortokiden l7.

Osma—n 28; Osmanen 73.

Pachymeres, Georgios 36‘. 8. 10 fl‘.

33 ff. 46. 51.

Pulaiologen:

Andronikos 11., Kaiser 8f. 17.

23 fi‘. 2611“. 44 ff. 52 f. 59. 64.

73. 81. 85. 96. 103. 113 fl’. 123 H.

133 fi’.; Andronikos 111., Kaiser

17. 28. 45. 64. 97. 106; Johannes.

Bruder des Kaisers Michael VIII.

18; Johannes, Sohn des Kaisers

Andronikos II. 103: 124; Johan-

nes, Neffe des Kaisers Androni-

kos II. 103; Johannes V.‚ Kaiser

57. 86. 103; Johannes VIII, Kai-

ser 16; KonstantinOS, Sohn des
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- Kaisers Michael VIII. 125. 127 f.;

Manuel II., Kaiser 27. 29. 89 f.

111; Michael VIII.‚ Kaiser 8f.

18. 23 fi'. 28. 33. 45. 47 fl‘. 52 f.

73. 85. 99. 110. 113 fl’. 123 H.

133 fi‘.; Michael, Sohn des Kai-

sers ‚Andronikos II. 44 fi'. 124 f.;

Theodoros, Bruder des Kaisers

Manuel II. 27.

Palasttruppen 61 ff. 86 f. 109.

Palmsonntagsfeier 109 f.

Papadopoulos-Kerameus 34 ff.

Paros, Relief in 14.

Patriarch, Thronbesteigung 56.

Patrikiotes 74 f. 78.

Hegtßle’ntov, 117;, Kloster 7.

Peripatos 38. 82 ff. 102. 109 f.

Perpendikelschrift in Urkunden 54.

Perser = Türken 120.

Peterskirche in Rom, Erztür 17.

Pfister, Christian 19. 22.

Philanthropenos 128.

Philes, Manuel 103.

Philopation 60. -

Phrantzes, Georgios 16. 52. 87.

Podesta 86. ‚

Politische Verse 106. 113.

Polychronion 88.

Porphyrogennetos 124 fl’.

Possin l2. 45 f. 72.

Prodromos, Theodoros 92 fi‘. 108.

' ll‘l. 131. -

Prokypsis 38. 59. 82. 85 fl'. 102.

104. 112 ff.

Proniarier 70 f.

Proskynesis 105.

Prostagma 33. 44. 50.

Protekdikos 8. 52.

Protokolle 54.

Protoproedros 76.

Protopsalten 127.

Protovestiarios 88. 110. '

Provinzverwaltung 68 fi'. 76 ff". „
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Prozessionen am Kaiserhofe 82.

102 fl'. 110.

Prunkmahlzeiten am Kaiserhofe 55.

57. 89.

Rangliste 114.

Rangordnung am Kaiserhofe 63 f. ..

Reiske 60. 107. . b

Reitbahn des Kaisers s. xaßala-

gz'mov.

Rhetor des Kaiserpalastes 131; der

Großen Kirche 113 f.

Ritterstand 77.

Roi-soleil 122.

Rolle in der Hand des Kaisers 20.

23. 26; eines Beamten 96.

Rom, Erztüre von S. Peter 17.

Romanos Lakapenos, Kaiser 73.

Sänger s. Hofkapelle.

Sakkos des Kaisers s. Kaiserornat;

der Metropoliten 32.

Schlu‘mberger-QS f.

Schnörkelschrift der Kaiserurkun-

den 53. .

Seidenstofi'e, -weberei 15 f.

Seldschuken 17. 51.

Selymbria 90 f.

Serben 120.

Siegel 76.

Sion = orthodoxe Kirche 102 v.62.

Skiadion 20. 23. 26.

Skythen = Bulgsren 120.

Söldner im byz. Heere 70 f.

Soldgüter 70 f. 73 fl‘. 78.

Sonnenkönig 93 f.

Sophienkirche 89 f. 109.

Stephan 'Dusan, Zar von Serbien 80.
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Urkundenwesen 50. 76.

Valencia. 99.

Venedig 16; vgl. Handschriften.

Verlobungsfeier 100 fl‘.

Verwaltung des Reiches 65 f. 81.

Vestitor 76.

Vieh, Seidenstofl' von 15.

Vortrag von Liedern 108 f.

Wappen der byz. Kaiser l3 ff. 25.

28 f. 132 ff.

Wappentiere 15 fi'.

Warangen 39. 61 f.

Wardarioten 39. 61 f.

Wasserzeichen 3 f. 44.

Weihnachtsfeier am byz. Kaiser-

hofe 85 E. 88. 91. 109 f. 113 fl'.
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öwösxdösg, Gedichte zu 12 Versen

102. 109.

e’yxlwoßdgayyoz 39. 62.
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’Iyxlwia 62.

„17x11mm 62.
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zstpalr} 40. 76. 80; '= otgatm'o'g

68 ff.
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ng'oewv, ö äm‘ 'ubv 66.
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öqnpmtdltm ägzowe; 38. 41.

muösüw bestrafen 41.

navaytaßmrog Titel 32.

nagaxotyaßysvo; 38. 58 f.

nagapovac’ 39. 62.

stgt'natog s. Peripatos.

negwoet’a 41. 78.

myxs'gmg 48. 59.

nvavyazmol 071'695; 39. 65; n. 7m-

nfig 65.

7:01:13(907ij 56. 108.

ngaz'rwg = argarnyo’; 68.

719112:er 80.

ngmmfigzog 48.

ngoälwat; 110.

ngoxünrw 85.
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7:96va11 40. 70 f. 75.,

ngwroi’sgaxdgto; 49.

ngwroxvvnyös 49.

ngmroonaüdgw; l4. 76.

ngw-matgätwg 38. 58 f.

51}th IÖ‘V äqzöng— 114.
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Öoydtoge; atgauä'nat 72.

002mm; M6741; 19 f.

na/Imyxrat’ 87.

axovrägtov 59.

oxovte'gto; 38. 42 f. 48. 59 f.

aowms'ötov 20 f. 26.

oovgovlwtal 87.

anafldgw; ßaatlwo's‘ 76.

argamt'a 40. 73'.

orgamyäw' 69.

organyyo’g 68 f.; 0’. 'EMdöog 14.

argazm'i, ö Em‘ roü 42.

1&5“; 109.

tatäg ifi; 0113177; 48 f.

requus'wa 29.

tetgäanxa 100 ff. 108.

tCanya 82.

tCaoüotog 48.

1Covatgia 29.

um? Beförderung 66.

zgayoüöc, tgaycpöt'a 107.

rgans'Cng, 6 s’m‘ n75 38. 42. 48. 59.

1117xde 42.

(pa'naw, Eogu‘y «In: vgl. Epiphanias-

fest.

wäüw weil"); 106 fl’.
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 Cod. Monacensis graecus 442 fol. 1'741r
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Cod. Monaeensis graecus 442 fol. 175v

Kaiser Andronikos II. Palaiologos
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